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Tagesordnungspunkt 1 
Begrüßung 

Vorsitzender Michael Müller: Meine Damen und 

Herren, Sie sehen, dass hier im Augenblick Auf-

nahmen im Auftrag des ZDF gemacht werden. 

Machen Sie also ein freundliches Gesicht, selbst 

wenn Ihnen nicht danach ist.  

Ich begrüße die Gäste, die Mitglieder der Kom-

mission und alle, die hier im Raum dabei sind.  

Ich weise darauf hin, dass wir wieder live im Par-

lamentsfernsehen zu sehen sind und dass die Sit-

zung auch im Internet übertragen wird, und zwar 

unter dem Stream „endlager-kommission.de“.  

Ich darf Sie alle bitten, die Mobiltelefone, falls 

das nicht schon geschehen ist, leise zu stellen, 

und begrüße besonders Herrn Ahlswede in Ver-

tretung von Herrn König, ferner Herrn Hart und 

Herrn Bräuer. Herr Pape vom Bundeswirtschafts-

ministerium kommt etwas später. Herzlich will-

kommen und vielen Dank, dass Sie immer dabei 

sind. 

Ich weise darauf hin, dass für Herrn Professor 

Kümpel wahrscheinlich ab der nächsten Sitzung 

Herr Professor Watzel als neuer Präsident an den 

Sitzungen teilnehmen wird.  

Entschuldigt hat sich für die heutige Sitzung Herr 

Minister Untersteller, und zwar aus vielleicht er-

ratbaren Gründen. Ich möchte aber nicht versäu-

men, ihm zu seinem Geburtstag zu gratulieren, 

auch wenn er nicht da ist. Entschuldigt sind 

ebenfalls Herr Minister Aeikens, Herr Minister 

Duin und Herr Minister Pegel, der durch Herrn 

Minister Markov - herzlich willkommen! - vertre-

ten wird. Außerdem hat sich Frau Abgeordnete 

Vogt - die allerdings durch Herrn Träger vertreten 

wird- entschuldigen lassen. Herr Professor Grun-

wald weilt in Jerusalem. Auch Herr Professor 

Milbradt und Frau Glänzer sind entschuldigt. 

(Dr. Ulrich Kleemann: Die sind alle in Jerusa-

lem?) 

Alle sind im Urlaub? Nein, das glaube ich nicht. 

Sie werden schon wichtige Gründe haben. Davon 

gehen wir jedenfalls aus.  

Tagesordnungspunkt 2 
Beschlussfassung über die Tagesordnung der 24. 

und 25. Sitzung sowie die Protokolle der 22. und 

23. Sitzung 

Vorsitzender Michael Müller: Findet die Tages-

ordnung Ihre Zustimmung? Dabei gehen wir da-

von aus, dass der nicht öffentliche Teil morgen 

im Anschluss in einer kurzen Sitzung stattfindet. 

Gibt es Gegenpositionen? Das ist nicht der Fall. 

Danke. 

Dann kommen wir zu den Protokollen der 22. 

und 23. Sitzung. Der Protokollentwurf zur 22. 

Sitzung liegt Ihnen vor. Allerdings ist der Ablauf 

der Annahmefrist noch abzuwarten. Der Proto-

kollentwurf der 23. Sitzung kommt in der nächs-

ten Woche, wenn ich es richtig sehe. Gibt es 

heute bereits Anmerkungen dazu? Das ist nicht 

der Fall. 

Dann will ich noch einmal auf den Ablauf heute 

Abend hinweisen. Wir möchten dem Vertreter 

von Sachsen, Herrn Minister Schmidt, ganz be-

sonders danken, dass wir heute Abend sein Gast 

sein dürfen. Herzlichen Dank dafür! 

Sie finden auf Ihrem Platz eine Unterlage, wo die 

Landesvertretung Sachsen - die, vornehm wie sie 

ist, ein wenig weiter vom Parlament entfernt ist - 

untergebracht ist. Das ist an der Friedrichsgracht 

oder in der Nähe der Friedrichsgracht. Das ist 

hinter dem Auswärtigen Amt. Das ist dort in ei-

nem schönen Gebäude. Gucken Sie sich das bitte 

noch einmal genau an. Sie müssen faktisch dort 

hinein, wo das neue Schloss - oder das Pseudo-

schloss - gebaut wird.  
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Für den Sitzungsablauf regen wir an, dass die Be-

ratungen etwa bis 13 Uhr gehen. Dann wollen wir 

ca. 20 Minuten unterbrechen.  

Tagesordnungspunkt 3  
Zuschriften und Internetforum 

Vorsitzender Michael Müller: In bewährter 

Weise hat Herr Voges das Wort. 

Jürgen Voges (Geschäftsstelle): Sehr geehrte Da-

men und Herren, wir haben dieses Mal einige Zu-

schriften, die Ihnen auch als Tischvorlage zuge-

gangen sind oder auf dem Tisch liegen. Es gibt 

noch eine Zuschrift zu den Entsorgungsoptionen, 

die noch einmal den entsprechenden Berichts-

entwurf zu Entsorgungsoptionen und ihrer Be-

wertung kommentiert. Das lag auch schon bei 

dem entsprechenden Workshop vor und wird der 

AG 3 jetzt noch einmal ans Herz gelegt. Dann gibt 

es noch einige Zuschriften, die kürzlich einge-

gangen sind, die die Geschäftsstelle entsprechend 

beantworten wird. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es dazu Wort-

meldungen? Das ist nicht der Fall. 

Tagesordnungspunkt 4  
Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortauswahl-

verfahren 
Bericht der AG 1 
Hierzu: K-Drs. 180 b 

Vorsitzender Michael Müller: Ich gehe davon 

aus, dass in diesem Zusammenhang auch der 

Vorschlag der vier Berichterstatter zu dem Vor-

schlag „Nationales Begleitgremium“ behandelt 

wird.  

Gestatten Sie mir persönlich eine Vorbemerkung, 

weil mir das doch sehr zu schaffen macht. Wenn 

ich mir den Arbeitsplan der Kommission ansehe, 

dann sieht es so aus, dass wir nach der bisheri-

gen Planung am 4. Mai 2016 die Online-Kom-

mentierung abstellen. Das fällt mir ein bisschen 

schwer, denn ich finde, die Online-Kommentie-

rung abzustellen, wenn der Bericht noch gar 

nicht fertig ist, ist ein zumindest ein bisschen 

diskussionswürdig.  

Zweitens. Die Abgabe von Sondervoten ist für 

den am 1. Juni 2016 vorgesehen. Darüber muss 

die Kommission beraten. Abgesehen davon, dass 

ich es aus allen Enquete-Kommissionen kenne, 

dass man Sondervoten erst am Ende der Gesamt-

arbeit abschließt - ich habe es noch nie anders er-

lebt; hier wäre es früher -, müssen wir darüber 

noch einmal intensiv reden. Es ist aber so, dass 

uns die letzten Gutachten erst Ende Mai vorgelegt 

werden. Dann haben wir den Teil A noch nicht 

geschrieben. Wir haben Ende Mai also Teil B 

noch nicht fertig und Teil A noch nicht geschrie-

ben.  

Jetzt bin ich optimistisch und sage, wir haben am 

10. Juni theoretisch alles fertig. Dann soll die 

Bürgerbeteiligung bis zur zweiten Hälfte Juni lau-

fen, um dann der Kommission noch einmal die 

Möglichkeit zu geben, über die von den Bürgern 

eingebrachten Anregungen und Bedenken zu ent-

scheiden und sie in die Schlussfassung aufzu-

nehmen.  

Pardon, wenn ich das sage, aber ich möchte 

nicht, dass wir am Ende über diesen Bericht nur 

dergestalt reden, dass es eigentlich keine Bürger-

beteiligung zu dem Bericht gegeben hat. Ich 

würde das für höchst problematisch halten. Wir 

können dann noch so gut in allen Teilen sein - 

wir werden an diesem formalen Punkt in der Öf-

fentlichkeit aufgehängt. Das können wir diskutie-

ren, wie wir wollen. Wenn faktisch bezügilch des 

Gesamtberichts - ich sage ja nicht, dass man sich 

nicht heute schon beteiligen kann, an der Inter-

netberatung teilnehmen kann und auch sonst wie 

- fünf bis zehn Tage bleiben, dann ist das in der 

Begründung schwer durchzuhalten.  

Ich will das hier einfach nur darstellen, weil ich 

finde, dass wir darüber reden müssen. Ich will 
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den Zeitplan der Kommission nicht infrage stel-

len. Ich weiß, wie eng die gesetzlichen Grenzen 

sind. Ich weiß, warum wir den 1. Juli oder fak-

tisch die Abgabe Anfang Juli festgelegt haben. 

Aber ich will darauf hinweisen, dass es ein Prob-

lem gibt. Das sage ich auch vor folgendem Hinter-

grund: Es hat am Wochenende eine Tagung des 

BUND unter Beteiligung aller möglichen Um-

weltgruppen und -initiativen gegeben, wo das 

zentral im Mittelpunkt stand. Es stand nicht im 

Mittelpunkt, welche Kriterien wir entwickeln. Im 

Gegenteil: Einzelne Teile des Berichts wurden 

durchaus positiv zur Kenntnis genommen. Aber 

es hat eine ziemlich massive Diskussion - viel-

leicht kann Klaus Brunsmeier noch etwas dazu 

sagen - darüber stattgefunden, dass über den Ge-

samtbericht kaum eine Diskussion stattfinden 

kann.  

Ich will gar nicht werten, ob das vorgeschoben 

ist, ob das berechtigt ist oder nicht, aber es ist ein 

formales Argument, mit dem wir umgehen müs-

sen und wo wir prüfen müssen, ob wir nicht viel-

leicht eine andere Möglichkeit haben.  

Ich will das am Anfang nur einmal kurz darge-

stellt haben, weil ich jedenfalls kein Interesse da-

ran habe, dass die wertvolle Arbeit, die wir uns 

hier gemacht haben, wo wir so intensiv mehr als 

zwei Jahre gearbeitet haben, am Ende an einem 

scheinbar formalen Argument scheitert, das aber 

auch ein inhaltliches Argument ist.  

Das wollte ich doch einmal am Anfang darstel-

len, weil mich das besorgt. Es macht mir einfach 

Sorgen. Ich habe keine Lust, etwas zu verteidi-

gen, was in der Sache aus meiner Sicht den Kern 

gar nicht berührt, aber den Kern trifft. Herr 

Miersch, bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich will dazu etwas 

sagen, weil ich jetzt in meinem Rückspiegel ir-

gendwie gesehen habe, dass sich die Kollegin 

Kotting-Uhl auch gemeldet hat. Wir waren alle ir-

gendwie zusammen. Ich übernehme das jetzt ein-

fach einmal.  

Ich will zunächst sagen, dass dieses Thema jetzt 

noch einmal durch das Wochenende virulent ge-

worden ist, aber auch durch die Debatten, die wir 

alle mittlerweile führen. Es gibt auf der anderen 

Seite auch ein Gesetz, das die Beendigung dieser 

Arbeit zum 30.06. vorsieht. Ich glaube, wir sind 

alle gut beraten, etwas Konstruktives zu entwi-

ckeln.  

Ich will auch als einer der vier Berichterstatter an 

dieser Stelle sagen, dass wir uns schon Gedanken 

gemacht haben, wie die Brücke zwischen Abgabe 

des Berichts und den Beratungen im Gesetzge-

bungsverfahren im Bundesrat und Bundestag 

aussehen kann, und dass wir deswegen im Mo-

ment daran arbeiten, dass wir das Nationale Be-

gleitgremium so schaffen, dass wir es zumindest 

in einem ersten Aufschlag mit Abgabe des Be-

richts etablieren. Wir haben in unserem Vor-

schlag durchaus die Wächterfunktion hervorge-

hoben.  

Es gab noch einmal eine große Debatte auch in-

nerhalb der AG 1. Ich will an dieser Stelle sagen, 

wir wollen in dieser Woche auf der Basis der De-

batte, die wir auch in der AG 1 geführt haben, an 

unserem Vorschlag noch einmal ein bisschen fei-

len und werden dann die Kommission spätestens 

im Laufe der nächsten Woche mit unserem Vor-

schlag konfrontieren. Wir fänden es gut, wenn 

am 18. April in der Kommission hierzu eine klare 

Stellungnahme erfolgen würde, weil wir mit dem 

Bundesrat und Bundestag zusammen überlegen 

müssen, wie wir dieses Nationale Begleitgre-

mium vor den eigentlichen Gesetzgebungsarbei-

ten etablieren. 

Aber wenn ich höre, was der Vorsitzende sagt, 

dann - so glaube ich - ist es durchaus kompatibel 

mit dem Gesetz, wenn wir als Kommission die 

Arbeit tatsächlich im Juni beenden, wie es das 

Gesetz vorsieht, aber durchaus die Sommerpause 

nutzen, um Voten und Stellungnahmen zu die-

sem Bericht einzusammeln, um dann auf Grund-

lage dieser Voten - keine neue Arbeit der Kom-

mission - zu entscheiden - im August beispiels-
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weise -, was wir übernehmen und was wir verän-

dern, und dass wir die Übergabe des Berichts im 

September abschließen. Ich glaube, dass dann ein 

großes formelles Argument, das der Vorsitzende 

eben gesagt hat, entfallen würde, weil man einen 

sehr breiten Raum einräumen würde, um Stel-

lung zu nehmen. Dann würde die Kommission 

entscheiden, was sie mit diesen Voten macht, 

was sie davon übernimmt und was nicht. Das ist 

keine neue Arbeit; die ist dann bereits abge-

schlossen. Die Übergabe würde dann tatsächlich 

im September erfolgen.  

Das ist einfach nur erst einmal in Kladde gespro-

chen. Ich glaube, dass das ein Weg wäre, der 

kompatibel ist. Ich habe das aber mit niemandem 

abgesprochen. Ich glaube aber, weil es heute in 

der Kommission hochkommt und weil es am Wo-

chenende Thema auf der BUND-Tagung war, 

müssen wir einfach breit diskutieren, wie wir da-

mit umgehen.  

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich bin mit vielen von 

dem, was Matthias Miersch vor allem auch zum 

Nationalen Begleitgremium gesagt hat, d’accord 

und muss es nicht wiederholen.  

Ich finde, die Vorwürfe, von denen Herr Müller 

gerade berichtet hat, sind berechtigt. Wir haben 

Öffentlichkeitsbeteiligung versprochen. Dann 

müssen wir sie auch liefern. Deswegen muss rela-

tiv schnell konkret überlegt werden, wie das aus-

sehen kann. Wenn es dabei bleibt, dass die Kom-

mission im Juni ihre Arbeit beendet - ich habe 

mir direkt gegenüber jemanden im Blick, der im-

mer darauf hingewiesen hat, dass die Zeit nicht 

reichen wird; auch neben mir sitzt jemand, der 

immer gesagt hat, das wird nicht reichen; das 

holt uns jetzt ein -, müssen wir - vielleicht auch 

die Geschäftsstelle - jetzt schon relativ konkret 

vielleicht überlegen: Wie kann das denn ausse-

hen? Es wird keine Geschäftsstelle mehr geben. 

Wie organisieren wir dann eine Öffentlichkeits-

beteiligung? 

Ich glaube nicht, Matthias Miersch, dass man ein-

fach sagen kann, na ja, das geht dann ins Parla-

mentarische über. Da ist dann gleich darauf Som-

merpause. Das wird nicht funktionieren.  

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich meinte, es gibt 

Anfang September oder Ende August eine zweitä-

gige Sitzung der Kommission, die sich aus-

schließlich mit den Voten, die inzwischen ge-

kommen sind, beschäftigt. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Gut. Aber auch die Vo-

ten, die dazwischen kommen, müssen irgendwo 

anlanden. Die Geschäftsstelle ist dann nicht mehr 

da. Deswegen sollten wir zügig überlegen, wie 

wir das organisieren, denn das müssen wir leis-

ten. Dieses Versprechen müssen wir erfüllen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Zdebel, bitte. 

Hubertus Zdebel: Danke, Herr Vorsitzender. Ich 

will noch einmal daran erinnern, wie dieses 

Standortauswahlgesetz verabschiedet worden ist. 

Das ist mir relativ wichtig, denn es gab damals 

im Bundestag vier Fraktionen, von der eine jetzt 

nicht mehr im Bundestag vertreten ist, nämlich 

die FDP. Es gab aber die CDU/CSU, die SPD und 

DIE GRÜNEN, die dem Standortauswahlgesetz 

damals zugestimmt haben. Es gab eine Fraktion 

im Bundestag, die dem Standortauswahlgesetz 

nicht zugestimmt hat, und das war die Fraktion 

DIE LINKE. Das hatte durchaus auch Gründe, 

denn wir haben dieses ganze Verfahren von An-

fang an sehr kritisch gesehen, haben auch die 

Kommission sehr kritisch gesehen und haben vor 

allen Dingen immer sehr deutlich gemacht, um 

vertrauensbildende Maßnahmen in der Bevölke-

rung zu bekommen - gerade auch an den betroffe-

nen Orten -, ist es nötig, sich die entsprechende 

Zeit zu nehmen.  

Das Zeitproblem hat immer eine Rolle gespielt. 

Wir haben auch in den vergangenen Monaten 
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Vorschläge gehabt, die Arbeit der Kommission zu 

verlängern. Wir hatten auch Vorschläge, zu sa-

gen, wir müssen einfach so ehrlich sein, um zu 

sagen, wir haben eine Menge offener Fragen, die 

in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 

eigentlich überhaupt nicht alle zu klären sind.  

Vor diesem Hintergrund erinnere ich noch ein-

mal daran, was im Standortauswahlgesetz defini-

tiv festgelegt worden ist. Da steht definitiv drin: 

30. Juni 2016. Alles, was jetzt gemacht wird, also 

quasi irgendwelche Hilfsbrücken zu bauen, um 

das in irgendeiner Form hinzubekommen, halte 

ich für extrem problematisch. Eigentlich ist das 

ein No Go, auch vor dem Hintergrund der Entste-

hungsgeschichte des Gesetzes. So kann es meines 

Erachtens nicht laufen. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung muss stattfinden - 

das ist klar -, aber sie kann doch nicht in den 

Schulferien oder möglicherweise später hinten-

dran geklatscht werden. Das ist das Dilemma. 

Deswegen glaube ich, dass wir - wenn überhaupt 

- noch einmal darüber diskutieren müssen, wie 

ein Prozess nach der Kommission aussehen kann. 

Ich habe immer wieder gesagt, dass wir eigent-

lich eine permanente Kommission brauchen, 

meinetwegen ein permanentes Begleitgremium, 

das dem Anspruch gerecht wird. Da stimme ich 

ausdrücklich Matthias Miersch und auch Sylvia 

Kotting-Uhl zu. Wir haben einen Vorschlag ge-

macht und uns auch intensiv mit der Frage be-

fasst, wie ein solches Begleitgremium ausgestaltet 

sein kann, auch was mögliche offene Fragen an-

geht.  

Ich warne davor - ich sage noch einmal ausdrück-

lich, dass ich das nicht mitmachen werde, auch 

vor dem Hintergrund der Gesetzesgeschichte -, 

dass jetzt quasi hinten herum mehr oder weniger, 

wo von Anfang an klar war, es gab die Kritik, 

dass das Standortauswahlgesetz und auch die Ar-

beit der Kommission mit ihren Begrenzungen 

nicht ausreichend sein würde -, die Regelungen 

im Standortauswahlgesetz mehr oder weniger 

entkräftet werden. Damit habe ich echt Probleme. 

Mit dieser Problematik sollten sich insbesondere 

auch die Abgeordneten der anderen Fraktionen 

noch einmal intensiver auseinandersetzen.  

Aber wie gesagt: Ich stimme zu, dass es offene 

Fragen gibt. Die muss man dann identifizieren. 

Wir müssen so schnell wie möglich mit der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung anfangen. Ansonsten 

wird das nämlich nichts mehr. Das Zeitfenster 

läuft immer weiter zusammen. Dann muss man 

einfach sagen, wir haben möglicherweise be-

stimmte Aufgaben in der Kommission noch nicht 

erledigen können und übergeben das an die wei-

tere Arbeit, die sowohl außerparlamentarisch wie 

parlamentarisch dazu stattfinden wird.  

Vorsitzender Michael Müller: Ich will nur auf 

Folgendes hinweisen: Ich möchte nicht zwei 

Jahre Arbeit gefährden, und ich bin eigentlich 

froh, dass die Debatte wieder im politischen Be-

reich ist. Beides möchte ich nicht gefährden. Herr 

Brunsmeier, bitte. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. Danke zunächst, dass Sie auf diese Thematik 

noch einmal hingewiesen haben und die Diskus-

sion heute in der Zusammenkunft dazu eröffnet 

haben.  

Der BUND hatte sich natürlich schon im Laufe 

der Arbeit der Kommission überlegt: Wann ma-

chen wir ein Feedback im Verband, über den 

Verband hinaus in Initiativen hinein, in die 

Gruppen bundesweit, um über das Ergebnis der 

Arbeit in dieser Kommission zu diskutieren? So 

etwas muss man ja planen und vorbereiten. Wir 

hatten uns Anfang des Jahres auf Anfang April 

eingeschossen, weil wir gesagt haben: Sechs bis 

acht Wochen Beteiligung, und am 30.06. ist die 

Kommission zu Ende. Das mussten wir nun ak-

zeptieren. Also machen wir das Anfang April.  

Die Tagung war sehr gut besucht. Sie war inso-

fern besonders interessant, als wir die Gelegen-

heit hatten, am 1. April einen Datensatz von 16 
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MB an alle Beteiligten zu verschicken. Insofern 

war für alle Beteiligten erkennbar, dass es jetzt 

eine sehr umfangreich bearbeitete Berichtsent-

wurfsfassung gibt. Man konnte aber schnell se-

hen, dass da noch sehr viele Leerstellen drin wa-

ren und dass es noch sehr viel Weiteres geben 

wird. Insofern ging die Diskussion sofort dahin: 

Wie kann man erstens die Datenflut, die jetzt vor-

liegt, sinnvollerweise bearbeiten, und wie geht 

man damit um, was vielleicht bis zum Ende der 

Arbeit der Kommission noch gar nicht vorliegt?  

Insofern waren die Fragen der Beteiligung in der 

Diskussion von zentraler Bedeutung. Die zentrale 

Diskussion war: Wenn es einen Neustart, einen 

Neuanfang in dieser Debatte geben soll, wenn es 

eine andere Form, eine geeignete Form der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung geben soll, dann muss 

doch zumindest sichergestellt sein, dass sie auf 

Basis dieses Berichtsentwurfs stattfinden kann. 

Sie kann nicht daran stattfinden, wenn wir es in 

dem Zeitfenster, das wir bisher noch zur Verfü-

gung hatten, stattfinden lassen wollen oder müs-

sen.  

Deswegen möchte ich das, was jetzt als Vorschlag 

kam, sehr unterstützen, und zwar nicht, um das 

Gesetz zu verändern, sondern um das zu machen, 

im Rahmen des Gesetzes noch möglich ist. Ich 

glaube, es macht in der Breite, in der Tiefe allen 

Sinn, den Menschen eine ausreichende Zeit zur 

Verfügung zu stellen, denen dieses Thema beson-

ders am Herzen liegt, um ihnen Gelegenheit zu 

geben, ihre inhaltlichen Punkte zu unseren Vor-

schlägen vorzubringen. Das kann nur gelingen, 

wenn das Zeitfenster zwischen dem Berichtsent-

wurf, den wir erarbeitet haben, und der abschlie-

ßenden Befassung über den Bericht groß genug 

ist.  

Insofern würde ich den Vorschlag sehr unterstüt-

zen wollen, dass wir in der gebotenen Eile, wie 

wir es uns vorgenommen haben, den Berichtsent-

wurf fertigstellen, dass wir dann aber diesen fer-

tiggestellten Berichtsentwurf tatsächlich auch in 

einer angemessenen Zeit den Menschen zur Stel-

lungnahme zur Verfügung stellen. Ich würde es 

auch sehr unterstützen, dass wir Anfang Septem-

ber noch einmal draufschauen, um diesen Be-

richt abschließend abzugeben. 

Ich glaube, wir vertun uns nichts. In der Som-

merpause wird parlamentarisch nichts mit dem 

Bericht passieren. Ob wir ihn am 9. Juli oder am 

9. September abgeben, macht, glaube ich, in der 

Sache keinen Unterschied. Insofern spricht vieles 

dafür, sich Ende August oder Anfang September 

noch einmal zu treffen, um sich gemeinsam ab-

schließend mit diesem Bericht zu befassen und 

ihn dann in den politischen Raum zu übergeben, 

verbunden mit der Bitte, das, was wir als Kom-

mission empfehlen, entsprechend umzusetzen.  

Vorsitzender Michael Müller: Ich habe noch eine 

Wortmeldung von Herrn Sommer. Ich würde vor-

schlagen, wie es auch schon vorgeschlagen 

wurde, dass die Berichterstatter ihre Beratungen 

bis zur nächsten Sitzung aufnehmen und dass 

wir dann entscheiden. Herr Sommer, bitte. 

Jörg Sommer: Ich teile natürlich die Bedenken 

von Herrn Zdebel, die auch nicht neu sind. Man 

muss ihm auch zur Ehre gereichen, dass er sie 

von Anfang an in dieser Form vorgebracht hat. 

Aber wir sollten vielleicht einmal relativieren, 

um was es geht, was jetzt wirklich unsere drän-

gende Problemlage ist. Ist es die Frage der Lauf-

zeit der Kommission und ihrer Beratungen? Ich 

glaube, die ist es nicht. Da sind wir uns ziemlich 

einig. Wir würden wahrscheinlich ein besseres 

Ergebnis hinbekommen, wenn wir noch ein hal-

bes Jahr hätten. Es könnte vielleicht noch besser 

werden, wenn wir noch ein halbes Jahr mehr hät-

ten. Ich habe „vielleicht“ gesagt.  

Ich glaube, dass die Probleme, die wir noch be-

wältigen müssen, nicht in erster Linie Zeitprob-

leme sind, sondern tatsächlich der Notwendig-

keit geschuldet sind, bestimmte inhaltliche Diffe-

renzen zu klären. Manchmal ist ein Zeitdruck, 

wie die Parlamentarier wissen, ganz hilfreich da-

bei und erzeugt die nötige Flexibilität bei allen 

Beteiligten.  
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Die zweite Frage ist: Geht es um die öffentliche 

Beteiligung der Kommission? Darum geht es ei-

gentlich im Wesentlichen auch nicht, denn sie 

hat beteiligt. Sie hätte es durchaus besser machen 

können; das ist keine Frage. Aber es hat sehr viel 

Beteiligung stattgefunden. Momentan sind wir 

noch dabei, zu klären, wie Ergebnisse dieser Be-

teiligung vernünftig in unseren Endbericht ein-

fließen können.  

Worum geht es also? Es geht um Beteiligung zum 

Abschlussbericht. Da haben wir in der Tat eine 

Baustelle, denn diese Beteiligung hat bisher nicht 

stattgefunden. Sie kann natürlich erst stattfinden, 

wenn der Bericht vorliegt. Da wir diese Baustelle 

irgendwie schließen müssen, da es aber nur eine 

Beteiligung zum Bericht ist und nicht unbedingt 

eine Beteiligung an der Kommissionstätigkeit     

oder eine Verlängerung der Kommissionstätig-

keit, halte ich den Weg, der angedacht wird, 

wenn die Berichterstatter in der Lage sind, es ge-

setzes- und regelungskompatibel einzupreisen, 

für die wahrscheinlich einzig sinnvolle Lösungs-

art.  

Von daher möchte ich euch gerne motivieren, 

diese Richtung zu versuchen und uns allen die 

Luft zu verschaffen, die wir brauchen. Da bin ich 

ganz bei Klaus Brunsmeier. Die Parlamentarier 

wissen es: In der Sommerpause wird parlamenta-

risch nichts passieren. Vielleicht ist es sogar ein 

besserer Termin, wenn es wieder losgeht, präsent 

zu sein mit dem Ding, als dann im Juni etwas ab-

zugeben, was bis September vielleicht schon ver-

gessen wurde.  

Vorsitzender Michael Müller: Herzlichen Dank. 

Wir schließen die Diskussion an dieser Stelle ab. 

Ich bitte, die Berichterstatter darüber zu entschei-

den oder einen Vorschlag zu machen. Ich bitte 

auch die Geschäftsstelle, darüber nachzudenken, 

die Online-Kommentierung zu verlängern, dass 

sie also nicht schon am 4. Mai beendet wird. Herr 

Meister, bitte. 

Ralf Meister: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzen-

der. Ich beginne, und dann werden Herr Gaßner 

oder andere Mitglieder der AG vielleicht ergän-

zen.  

Herzlichen Dank noch einmal für den Einstieg 

ins Thema, das nicht im Alleinigen, aber doch 

auch im Besonderen in die AG 1 hineinspielt. 

Kurz zur Erinnerung: Schon vor dem StandAG 

gab es eine Frage hinsichtlich der Zeit. Mit dem 

StandAG gab es eine Frage hinsichtlich die Zeit. 

Mit der Einrichtung der Kommission gab es eine 

Diskussion über die Zeit, und die gibt es jetzt 

auch, und wir haben sie durch die Kommission 

geführt. Es ist völlig ersichtlich - auch in den De-

batten, die wir in der AG geführt haben, zuletzt 

am vergangenen Freitag in der letzten Sitzung -, 

dass die Vorstellung, es könne eine ausreichende 

Beschäftigung mit den Ergebnissen des Kommis-

sionsberichts geben, was man dann „Beteiligung“ 

nennen könnte, so nicht mehr realisiert werden 

kann.  

Das könnte jetzt dazu führen, dass man die Ar-

beit einstellt oder dass man sie in einer anderen 

Form fortsetzt. Ich will auch dazu gleich direkt 

ein kleines Spektrum aus unserer vergangenen 

Sitzung am Freitag geben, die zwischen einer 

Weiterarbeit an dem vorliegendem Bericht, ei-

nem Erstellen eines vollständig neuen Berichts  

oder dem Formulieren von 15 Fragen hin- und 

herschwankte. In diesem Spektrum, in dieser 

Diversität erleben wir momentan die Phase in der 

AG 1.  

Um ganz ehrlich zu sein: Die Meinungen sind 

nach wie vor nicht nur in Details, sondern an be-

stimmten Punkten auch im Grundsatz sehr weit 

auseinander. Dennoch möchte ich noch einmal 

das anführen, was Herr Sommer gesagt hat: Auch 

über die Frage, ob während der Kommission Be-

teiligung möglich ist, hat es ganz zu Anfang - üb-

rigens auch von einer ganzen Reihe von Partizi-

pationsexperten - höchste Skepsis gegeben, dass 

das innerhalb des uns zur Verfügung stehenden 

Zeitraums überhaupt möglich sei.  
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Die Resonanz ist nicht zu 100 %, aber doch im 

Grunde genommen sehr positiv über das, was an 

Beteiligungsformen und -formaten bisher gesche-

hen ist. Wir haben in der vergangenen Sitzung - 

das liegt Ihnen als K-Drs. 194 vor - einem der 

Workshops, einem der Formate noch einmal 

deutlich mehr Raum eingeräumt, nämlich dem 

Workshop „Junge Erwachsene und Beteiligungs-

praktiker“, und haben uns diesem Vorschlag et-

was ausführlicher gewidmet, mit dem Hinweis, 

dass es in einigen Fragen in der Auseinanderset-

zung mit dem, was an Partizipationsmöglichkei-

ten momentan eröffnet worden ist, Zustimmung 

gibt und in anderen eine grundlegende Infrage-

stellung.  

Was aber schon an diesem Punkt deutlich wurde: 

Das, was wir uns als AG 1 vorgenommen hatten, 

den Formaten ausreichend Raum zu geben, ihre 

Ergebnisse einzutragen, ist in dem Umfang, wie 

wir es erwartet haben, nicht eingetreten. Da war 

das Modell der Botschafterin bzw. der Botschaf-

ter, glaube ich, gut. Man muss allerdings auch sa-

gen, es war vielleicht nicht ausreichend an be-

stimmten Punkten.  

Wir haben heute die K-Drs. 180 b auf der Tages-

ordnung, die wir nicht als Lesung vorgesehen ha-

ben, sondern die sozusagen in Kürze in der Form, 

wie sie von Herrn Gaßner, von mir und von den 

Mitgliedern der AG 1 erstellt worden ist, von mir 

vorgestellt werden kann. Sie sehen, dass darin 

nach wie vor einige der grundlegenden Fragen, 

die wir auch hier schon andiskutiert haben, im-

mer noch gelb markiert sind, das heißt, immer 

noch mit Alternativen dargestellt sind.  

Ich will Ihnen zum Verfahren schon einmal ab-

kürzend sagen, dass wir in der AG 1 verabredet 

haben, dass es am 15.04., also vor unserer nächs-

ten Kommissionssitzung, eine Diskussion anhand 

eines weitergearbeiteten Papiers - 180 b - geben 

wird, mit dem Ergebnis, dass es das dann eine 

schriftliche Vorlage gibt, bei der wir davon ausge-

hen, dass die überwiegende Mehrheit der AG 1 

dem dann auch zustimmt. Das ist der Plan, nach 

dem wir momentan vorgehen wollen.  

Sie finden ein paar Punkte, die wir diskutiert ha-

ben, die - ich würde sagen - in der breiten Mehr-

heit der AG 1 inzwischen Konsens sind. Es gibt 

einen deutlichen Konsens, dass das BfE Träger 

der Partizipation und des Beteiligungsprozesses 

sein soll. Es gibt einen breiten Konsens, dass die 

Region inklusive des Formats wie vorgeschlagen 

mit Regionalkonferenzen eine entscheidende 

Rolle in den unterschiedlichen Phasen der Stand-

ortauswahl bekommt. Es gibt eine mehrheitliche 

Entscheidung, die allerdings nach wie vor um-

stritten ist, dass dieser Regionalkonferenzen in 

dem Format des Rates der Regionen überregio-

nale Fragestellungen diskutieren, wahrnehmen 

und mitentscheiden können. Außerdem gibt es 

eine Übereinstimmung, dass diese Formate mit 

einem starken Mitwirkungs- bzw. Beteiligungs-

instrument ausgestattet werden, nämlich mit den 

Nachprüfrechten. Das ist beschrieben; das konn-

ten Sie lesen. Das heißt, dass damit Interventio-

nen im Beteiligungsprozess in der Standortaus-

wahl möglich sind, die den Regionen und den 

verantwortlichen Trägern dort, also den Akteu-

ren, Interventionen erlauben. 

Es gibt nach wie vor noch gewisse Überlegungen 

- auch hier in der Kommission wurde das sehr 

deutlich -, wie eine überregionale Perspektive in-

klusive der möglichst frühzeitigen Beteiligung 

von Menschen in Form einer Teilgebietskonfe-

renz oder eines überregionalen Begleitgremiums 

stattfinden kann. Dahinter steht die Frage: Wie 

schaffen wir es so frühzeitig wie möglich, Beteili-

gung zu organisieren, mit welchen Möglichkeiten 

und vielleicht mit welchen Rechten ausgestattet? 

Darin ist etwas verborgen, dass wir die positiven 

Erfahrungen, die mit dem Rat der Regionen, mit 

dem „Junge-Erwachsene-Workshop“ mit positi-

ven Resonanzen jetzt angelaufen sind, dass wir 

dieses Potenzial inklusive der Erfahrungswis-

sensbestände, die dort gesammelt worden sind, 

fortsetzen wollen, und zwar möglichst ohne sig-

nifikante Unterbrechungen mit dem, was nach 

der Abgabe des Kommissionsberichts geschieht.  
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Eine Perspektive, die eben schon von Herrn 

Miersch und Frau Kotting-Uhl angedeutet wor-

den ist, ist die Frage des Nationalen Begleitgremi-

ums, also eine auch instrumentelle, funktionale 

Bedeutung der Fortsetzung der Kommissionsar-

beit, die Beteiligung und Fairness möglich macht. 

Sie finden in den gelb unterstrichenen Bereichen 

in der K-Drs. 180 b noch einige weitere Fragen, 

die für uns offen sind. Wir hoffen sehr, dass wir 

mit den Ergänzungen, die jetzt kommen, bis zum 

15.04. - so pluriform es dann auch zwischenzeit-

lich noch mal sein wird - eine Gestalt dieser 

Kommissionsdrucksache haben werden, die am 

18.04. als Text in die Lesung hineingeht. So viel 

vielleicht in aller Kürze. 

Noch ein Punkt zum Abschluss: Wir haben am 

vergangenen Freitag mit Professor Renn, der die 

Evaluation der Formate übernommen hatte, ge-

sprochen, und zwar mit unterschiedlichen Per-

spektiven, die er sowohl auf die Formate als auf 

unsere Beteiligungsformen geworfen hat.  

Erstens, ergänzend zu dem, was wir eben gesagt 

haben: Gute Beteiligung braucht Zeit. Wir erle-

ben, dass wir bei den Formaten, die wir haben, 

nicht ausreichend Zeit für die Auswertung ha-

ben. 

Zweitens. In der Komplexität des Vorgangs, in 

dem wir uns befinden, also in der Vielfalt der 

Angebote, in der Vielfalt der Möglichkeiten der 

Beziehungen der vielen Akteure, braucht es Rah-

menbedingungen, die unter bestimmten Bedin-

gungen - aber nur unter sehr eingegrenzten Be-

dingungen - in einem Beteiligungsverfahren auch 

wieder infrage gestellt werden können, die aber 

kategorial erst einmal festgestellt werden müssen. 

Das eine für uns wichtige Aussage, weil bei uns 

immer noch die Frage besteht: Wie weit sind Kri-

terien, die heute festgelegt werden, in Beteili-

gungsverfahren, die kommen werden, noch offen, 

und unter welchen Bedingungen sind sie dann 

reversibel oder können verändert werden? 

Das Letzte als Einwendung bzw. Anfrage von 

Herrn Renn: Wir haben bei allen Formen von 

Formaten, über die wir nachgedacht haben bzw. 

eine Debatte geführt haben, die Personen, die in 

der Region Verantwortung haben, Experten und 

Bürger als Beteiligungsakteure im Blick gehabt. 

Sehr viel deutlicher kam von Herrn Renn noch 

einmal die Frage auf: Wie weit habt Ihr eigentlich 

unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger, also Zu-

fallsbürgerinnen und -bürger, in Abwägungsfra-

gen und Entscheidungen hineingenommen? Eine 

Anfrage, der wir - auch bei der Auswahl, wie wir 

bisher vorgegangen sind - nicht ausreichend 

Raum gegeben haben und die sicherlich auch bei 

der Frage der Revision der K-Drs. 180 b noch ein-

mal eine Rolle spielt.  

So viel vielleicht als erster kurzer Einblick in den 

Status der Kommissionsdrucksache. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Wir 

führen dazu erst einmal eine allgemeine Debatte. 

Herr Kleemann, bitte. 

Dr. Ulrich Kleemann: Wenn sich keiner meldet, 

melde ich mich. Ich wollte erst einmal abwarten, 

was die anderen dazu sagen.  

Ich habe mir diese K-Drs. 180 b noch einmal an-

geschaut. Sie enthält einige Punkte, die sicher-

lich noch diskussionswürdig sind. Aber ich 

möchte aus meiner Sicht noch einmal sagen, dass 

ich diesen Vorschlag bezüglich des überregiona-

len Begleitgremiums in der Phase 1 inzwischen 

positiv sehe.  

Wir hatten eine Diskussion über die Teilgebiets-

konferenzen. Die AG 3 hat sich sehr kritisch dazu 

geäußert. Ich war in der Vergangenheit - ich habe 

in der letzten Woche noch ein Gespräch dazu ge-

führt - zunächst sehr kritisch, weil ich dieses 

überregionale Begleitgremium quasi als Ersatz 

dieser Teilgebietskonferenz gesehen habe. Aber 

was mich jetzt wirklich überzeugt hat, ist die Tat-

sache, dass es dann in den Rat der Regionen 

überführt werden soll. Das heißt, dass wir kein 
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zusätzliches Gremium bekommen, sondern das 

zunächst in der Phase 1 ein Gremium bereitge-

stellt wird, das eine möglichst frühzeitige Partizi-

pation sicherstellen soll, dass aber dieses Gre-

mium dann in den Rat der Regionen überführt 

wird. Das hat mich eigentlich überzeugt, weil ich 

es nicht gut fand, dass wir zu viele Gremien be-

kommen, da das letztendlich zu einer gewissen 

Verunsicherung führt.  

Für mich ist es sehr wichtig, dass dieses gesell-

schaftliche Begleitgremium bereits zu Beginn des 

Auswahlverfahrens implementiert wird. In die-

sem Papier ist noch eine ganze Reihe von Fragen 

gestellt worden. Das heißt, es ist alles noch nicht 

abschließend, aber für mich ist sehr wichtig, dass 

dieses gesellschaftliche Begleitgremium diese 

Wächterfunktion tatsächlich wahrnehmen kann, 

dass es auch durch ein Votum des Bundestags ge-

stärkt, während ein Großteil dieser Gremien vom 

BfE eingerichtet wird. Die Regionalkonferenzen 

sollen vom BfE eingerichtet werden. Auch das 

überregionale Begleitgremium wird vom BfE ein-

gerichtet. Ich bin der Auffassung, dass dieses ge-

sellschaftliche Begleitgremium wegen dieser 

zentralen Funktion, wegen dieser Wächterfunk-

tion, frühzeitig eingerichtet werden sollte und 

dann auch vom Bundestag ermächtigt werden 

soll, damit es auch ein entsprechend Gewicht in 

die Diskussion einbringt. 

Ansonsten halte ich es für einen ganz guten Dis-

kussionsansatz, mit dem wir weiterdiskutieren 

können.  

Herr Kudla hat am Wochenende versucht, noch 

einen Alternativvorschlag zu erarbeiten, den ich 

aber auch nicht so richtig überzeugend finde, 

weil er letztendlich die Schritte 2 und 3 der 

Phase I zusammenführt, was nicht zu einer Stär-

kung der Transparenz beiträgt. Wir sind der Auf-

fassung, dass diese drei Schritte in Phase I klar 

abgegrenzt werden sollen, damit dieser Prozess 

auch von außen nachvollzogen werden kann. 

Wenn man die Schritte 2 und 3 zusammenlegen 

würde, wäre, glaube ich, die Transparenz wieder 

deutlich eingeschränkt, weil letztendlich viele 

Entscheidungsprozesse gerade in der Phase I 

stattfinden. Deshalb finde ich diesen Vorschlag 

von Herrn Kudla nicht richtig überzeugend. Ich 

habe mich also der AG 1 angenähert.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Er-

hard Ott, bitte. 

Erhard Ott: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich 

möchte ausdrücklich noch einmal auf die K-Drs. 

194, nämlich auf die Dokumentation des dritten 

Workshops mit jungen Erwachsenen, hinweisen, 

wo insgesamt ein Konzept der Beteiligung als Be-

teiligungssystem entwickelt worden ist, ohne 

noch einmal im Detail auf die einzelnen Formate 

einzugehen. Das ist am Freitag in der Arbeits-

gruppe 1 ausgesprochen konstruktiv und positiv 

diskutiert und bewertet worden. Wir wollen uns 

darum bemühen, daraus Schlussfolgerungen für 

die Beteiligung insgesamt, was den Bericht der 

Kommission angeht, zu diskutieren. Das halte ich 

für wichtig.  

Ausgesprochen positiv ist auch die Initiative der 

Berichterstatter im Parlament hinsichtlich der 

frühzeitigen Einsetzung des Nationalen Begleit-

gremiums bewertet worden. Das ist durchaus ein 

Punkt ist, der immer Sorgen machte, dass nach 

Vorlage des Abschlussberichts zum Gesetzge-

bungsverfahren und den ersten Schritten, die das 

BfE auf den Weg bringt, eine Bürgerbeteiligung 

nicht erfolgt, sondern hier, wie immer wieder for-

muliert, ein schwarzes Loch entsteht.  

Mit der Einrichtung, wenn das so parlamenta-

risch über die Bühne geht, wird, glaube ich, ein 

ganz wichtiger Schritte vollzogen, um diese Lü-

cke zumindest in einem ersten Schritt zu schlie-

ßen.  

Es hat - dabei will ich noch einmal auf den Work-

shop mit den jungen Erwachsenen eingehen - 

auch eine Diskussion über die Frage gegeben: 

Kann das BfE mit seiner Aufgabenstellung, für Si-

cherheit und technische Voraussetzungen für die 
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Endlagersuche zu sorgen, gleichzeitig die Verant-

wortung für die Bürgerbeteiligung haben? Das ist 

anfänglich durchaus kritisch diskutiert worden, 

aber am Ende wurde diskutiert, dass das akzepta-

bel ist, wenn die Bürgerbeteiligung im BfE, also 

die Organisation der Bürgerbeteiligung, gleichge-

wichtig mit den anderen Fragen, die das BfE zu 

bearbeiten hat, angesiedelt ist - d. h. auf Augen-

höhe von Sicherheitsfragen usw. -, weil wir mit 

der Form der Beteiligung neue Wege gehen wol-

len und die Beteiligung eben nicht als Anhängsel 

betrachtet werden darf. Das war in der Diskus-

sion ein ganz wichtiger Punkt.  

Wenn wir uns, wie Herr Kleemann gerade gesagt 

hat, der Teilgebietskonferenz zu dem Rat der Re-

gionen auf den Weg begeben können, ist das, 

glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, um 

weitere Lücken in der Beteiligung in den einzel-

nen Phasen schließen zu können. 

Vorsitzender Michael Müller: Herzlichen Dank. 

Herr Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Vielen Dank, Herr 

Vorsitzender. Ich glaube, es ist nicht ganz ein-

fach, auf der Basis auch der jetzt gerade eben von 

Herrn Meister vorgestellten Eckpunkte eine qua-

lifizierte Diskussion zu dem Thema zu führen. 

Nichtsdestotrotz möchte ich in einer gewissen 

Weise mein Unbehagen oder auch meine Unzu-

friedenheit zum Ausdruck bringen, dass wir mit 

diesem so wichtigen Thema erst so spät in unse-

rem Prozess jetzt in die gemeinsame Diskussion 

gehen. Natürlich kann man versuchen, sich an-

hand der Unterlagen, die Sie im Vorfeld verteilt 

haben, sich ein Bild zu machen, wo sie stehen in 

der Diskussion. Aber da die Positionen teilweise 

relativ weit auseinanderliegen, weiß man noch 

nicht, wo es hinauskommt.  

Für mich ist gerade das - auch vor dem Hinter-

grund der Diskussion, die wir eingangs geführt 

haben - so unbefriedigend, weil dieser Prozess 

der Öffentlichkeitsbeteiligung natürlich in der öf-

fentlichen Wahrnehmung eine ganz hohe Bedeu-

tung hat und weil wir mit einigen Themen, die 

darin beschrieben sind, auch andere Arbeiten in-

nerhalb unserer Kommission massiv beeinflussen 

und beeinträchtigen. Ich nenne als Beispiel die 

eben schon angesprochene Prozessgestaltung. Ich 

nenne als weiteres Beispiel die Gesamtstruktur 

der Gremien. Das alles sind Dinge, die die Ge-

samtarbeit der Kommission und damit letztend-

lich auch den Bericht wesentlich beeinflussen.  

Mir ist es momentan wirklich sehr schwer gefal-

len, mir vorzustellen, wie wir es schaffen, das 

jetzt hier in der großen Runde noch zu Ende zu 

diskutieren bzw. zumindest zu einer Mehrheits-

meinung zu bringen, die in der Öffentlichkeit 

noch eine entsprechende Resonanz bekommen 

kann. 

Insofern muss ich sagen, dass ich diesen Vor-

schlag, der Öffentlichkeit die Möglichkeit einzu-

räumen, auch weiterhin daran teilzuhaben, au-

ßerordentlich begrüße. Nichtsdestotrotz bleibe 

ich dabei: Für die Arbeit in den anderen Arbeits-

gruppen - ich bin ja nun selbst Mitglied der Ar-

beitsgruppe 2 und 3, die beide noch sehr stark 

von dem beeinflusst werden, was aus der Ar-

beitsgruppe 1 kommt - ist es für mich wirklich 

unbefriedigend, dass wir in diesem späten Sta-

dium - 18. April - wahrscheinlich überhaupt erst-

malig insgesamt darüber diskutieren können. Es 

ist für mich zwingend, dass wir dort sehr viel 

Zeit dafür aufwenden, damit wir da auch etwas 

herausholen. Ob das Ende fruchten kann und ob 

wir bei der schwierigen Diskussion, die Sie 

schon intern hatten, tatsächlich auch zusammen-

kommen, ist für mich momentan noch nicht er-

kennbar.  

Insofern bleibt mein Unbehagen momentan erst 

noch mal bestehen, auch mit der Ankündigung, 

dass wir am 18. April etwas auf dem Tisch ha-

ben. Verstehen Sie das bitte als Motivation, uns 

möglichst ein sehr gut ausgearbeitetes Papier 

frühzeitig vor der Sitzung zur Verfügung zu stel-

len, sodass wir auch eine Chance haben, uns im 
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Vorfeld einmal mit dem Thema auseinanderzu-

setzen. Denn das Papier hat einen nicht unerheb-

lichen Umfang, und das muss man erst einmal 

verdauen. Danke.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank, Herr 

Fischer. Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Vielen Dank. Ich glaube, dass 

wir uns anhand des Beitrags von Herrn Fischer 

noch einmal vergegenwärtigen sollten, welche 

Schrittfolge momentan verabredet ist. Wir wissen 

um die Verknüpfung zwischen den Arbeitsgrup-

pen. Die Verknüpfung zwischen den Arbeitsgrup-

pen hat die Vorsitzendenrunde veranlasst, noch 

einmal zwei Sondertermine einzurichten, um 

diese Verknüpfungen herzustellen.  

Ich würde es vom Inhaltlichen her eine Nuance 

anders sehen als Herr Fischer, dass wir davon 

ausgehen, dass die Überlegungen der AG 1 bil-

dend sind für die anderen Arbeitsgruppen, son-

dern wir haben jetzt einen Diskussionsstand, an 

dem wir feststellen können, dass diese Bitte, dass 

wir ein Prozessablaufverständnis gemeinsam ent-

wickeln können, über einen längeren Zeitraum 

nicht so fruchtete, wie es vielleicht verabredet 

war. Wir hatten Überlegungen, dass wir anhand 

einer intensiveren Gliederung vonseiten der AG 3 

so etwas diskutieren können, und müssen jetzt 

einfach feststellen, dass die AG 3 auch ihre Zeit 

brauchte. Wir haben jetzt die Grundlagen, die 

weiter vertieft werden müssen, um diese gemein-

same Diskussion bezüglich der verschiedenen 

Phasen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, 

führen zu können. Wir haben nicht zuletzt sogar 

über das Wochenende die Diskussion fortgesetzt, 

um ein gemeinsames Verständnis von Fragen zu 

entwickeln, wie die Zeitabläufe sind, wie der 

Suchprozess abläuft und welche Bedingungen 

sich daraus ergeben, sowohl für das Beteiligungs-

format als auch für den Rechtsschutz. 

Von daher gebe ich Ihnen natürlich Recht, dass 

wir gut dran wären, wenn wir zwei Monate zu-

rück wären, wenn wir also nicht jetzt im April in 

dieser Situation wären, sondern im Januar/Feb-

ruar. Aber ich glaube, dass das relativ müßig ist. 

Wir haben aber die Situation, dass wir heute 

Abend eine Vorsitzendenrunde haben werden.  

Ich möchte letztendlich noch auf Ihre Frage „gut 

und frühzeitig“ rekurrieren. Es wird so sein, dass 

die AG 1 bis Freitag ihre Einzelmeinungen ein-

bringt. Wir werden dann wahrscheinlich Mon-

tag/Dienstag an dem Papier weiter arbeiten und 

haben am Mittwoch schon die nächste Vorsitzen-

denrunde, um dann am Donnerstag möglicher-

weise noch einmal einen Moment nachzudenken. 

Am Freitag tagt die AG 1, und am nächsten Mon-

tag tagt noch einmal die Kommission. Von daher 

kann ich Ihnen nicht versprechen, dass Sie zur 

Sitzung am 18. April viel früher als am 14. April 

etwas bekommen. Sie werden am 14. April etwas 

bekommen, was die AG 1 am 15. April noch 

nicht diskutiert hat. Das sind die realen Situatio-

nen momentan. Wir müssen sehen, dass wir das 

Beste daraus machen.  

Angesichts der Situation, dass die AG 3 jetzt 

zwei Tage lang diskutiert und ein wichtiges Pa-

pier vorlegt und dass sich die AG 1 unter dem 

hohen Zeitdruck auch am Riemen reißen wird, 

bin ich sehr zuversichtlich, dass wir am 18. April 

schon weiter sind. Aber ein gutes, fertiges Papier 

werden wir auch am 18. April noch nicht haben, 

sondern wir sollten uns am 18. April intensiv 

austauschen.  

Dann ist die nächste Hürde, wenn Sie so wollen, 

dass die AG 1 noch einmal am 25. April. tagt und 

sich am 29./30. April schon in der Präsenzveran-

staltung bewähren muss. Die Überlegungen, ob 

man die Präsenzveranstaltung möglicherweise in 

den Mai schiebt, sind zwar einmal aufgetaucht, 

wurden aber zurückgestellt, sodass die gesamte 

Kommission sehen muss, dass der 29./30. April 

eine wichtige Etappe ist. Da muss sehr viel vor-

liegen, damit die Präsenzveranstaltung dann 

auch einen nennenswerten und guten Gegen-

stand hat.  
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Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Miersch, bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich glaube, dass man 

aus den Wortmeldungen durchaus die eine oder 

andere Spitze entnehmen konnte. Ich hätte doch 

eine große Bitte, die ich jetzt einfach mal äußern 

würde. Wir haben am Freitag lange zusammenge-

sessen. Nach meiner Auffassung war es so, dass 

Herr Meister und Herr Gaßner durchaus einen 

Zeitplan dargestellt haben, der zumindest mich - 

Hartmut Gaßner, da musst du mir dann wider-

sprechen - durchaus die Möglichkeit hat sehen 

lassen, dass uns in der Kommissionssitzung am 

18. April durchaus etwas Substanzielles vorliegt. 

Ich finde, die Vorlage, die wir gerade das erste 

Mal diskutieren, ist eine Vorlage, anhand derer 

man auch die großen Konfliktthemen diskutieren 

kann bzw. dann irgendwann entscheiden muss. 

Da bringt es dann nichts, noch einmal zig Run-

den zu drehen. Deswegen würde ich gerne - auch 

als Mitglied der AG 1 - unsere Arbeit in einer 

Weise forcieren, dass wir der Kommission am 18. 

April etwas Substanzielles vorlegen. Was dann 

nicht da ist, das muss dann vielleicht einmal in 

der Kommission geklärt werden. Ich denke, es 

bringt nichts, immer wieder noch die einzelnen 

Runden isoliert zu drehen. 

Punkt 2: Ich habe das am Anfang schon für Syl-

via Kotting-Uhl, Hubertus Zdebel und für Steffen 

Kanitz mit gesagt: Uns Berichterstattern ist es 

sehr wichtig, die Debatte um das Nationale Be-

gleitgremium in den nächsten 14 Tagen so voran-

zutreiben, dass wir mit dem Bundesrat und mit 

der Kommission zusammen überlegen, wie wir 

dieses Gremium sehr schnell etablieren, und 

zwar jenseits des Gesetzgebungsprozesses, der 

sich nach Abgabe des Berichts anschließt. Wir 

merken nämlich, dass es ein großes Bedürfnis 

gibt, dass jenseits der Verfassungsorgane auch ein 

Wächtergremium für alle geschaffen wird, die in 

den nächsten Jahren bzw. in den nächsten Jahr-

zehnten mit diesem Standortsuchprozess dann 

auch betraut sein werden, und wir wollen das 

einfach aufs Gleis setzen. 

Drittens. Ich glaube, dass das, was wir in der letz-

ten Sitzung der AG 1 mit der Beteiligung von jun-

gen Menschen und Leuten, die in der Beteili-

gungsfrage professionell unterwegs sind, erlebt 

haben, eine richtig Mut machende Aktion gewe-

sen ist. An dieser Stelle will ich Jörg Sommer 

und Erhard Ott noch einmal danken, die als Bot-

schafter in diesen Gremien fungiert haben. Wenn 

es uns gelingt, das in irgendeiner Form fortzuset-

zen - ich meine uns alle, die wir in irgendeiner 

Form einen Rucksack an Erfahrungen haben, In-

stitutionen hinter uns haben, Parteien, Fraktio-

nen etc. hinter uns haben -, dann kann daraus 

richtig etwas werden. Deswegen ist die Arbeit der 

AG 1, wenn man diese Früchte jetzt substanziell 

erntet, ein Riesenschritt für die Kommissionsar-

beit insgesamt gewesen. Aber das, was mir wirk-

lich wichtig ist, ist der Appell für den 18. April. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Ich 

gehe davon aus, dass wir im Augenblick den Be-

richt der beiden Vorsitzenden behandeln und 

dass wir das Nationale Begleitgremium im An-

schluss noch einmal diskutieren, sodass alle Be-

richterstatter dann die Gelegenheit haben, dazu 

etwas zu sagen. Michael Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Ich möchte direkt meinem Vor-

redner anschließen. Der 18. April ist das richtige 

Datum, um das zu diskutieren und zu entschei-

den. Wir haben im Gegensatz zu dem, wie es vor-

hin dargestellt worden ist, in der AG 3 lange und 

oft diskutiert und haben auch hier Papiere vorge-

legt, die dann nicht diskutiert worden sind. Das 

ist nicht unser Problem.  

Die Situation ist so, dass wir uns über das Ver-

fahren einigen müssen, und das können wir nicht 

in der AG 1 oder in der AG 3, sondern das kön-

nen wir nur hier. Deswegen wäre mein Plädoyer: 

Wir haben die Papiere, wir haben auch die Sach-

verhalte, und da geht es jetzt nicht darum, Herr 

Meister, ob man noch drei Fragen in der AG 1 

ausdiskutiert oder nicht. Das nützt uns bei der 

Meinungsfindung nichts. Ich würde auch bei 

Ihnen mitgehen, dass man in den Bericht be-
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stimmte Fragen mitgibt, mit denen sich der Bun-

destag oder die Akteure befassen müssen. Aber 

das Zentrale ist, dass wir den Ablauf des Verfah-

rens als unsere Stellungnahme klarziehen.  

Wir werden in der AG 3, weil es versprochen ist, 

das neue Papier, das sich von den Inhalten her 

von den älteren Papieren nicht unterscheidet, am 

Mittwoch noch einmal diskutieren. Aber ich 

habe keine Lust mehr, in der AG 3 oder in AG-1-

/AG-3-Konfigurationen noch einmal zu diskutie-

ren, sondern das müssen wir hier entscheiden.  

Wenn wir jetzt noch zehn Schleifen drehen, dann 

sind wir nicht weiter. Ich glaube, dass uns die 

Zeit deswegen weggelaufen ist, weil wir nicht 

früher damit angefangen haben, hier im Plenum 

mit Entscheidungen zu diskutieren. Das kann 

man nicht mehr reparieren, aber wir sollten we-

nigstens unsere nächsten Plenumssitzungen da-

für nutzen. Dann kann man den Rest des Verfah-

rens und den Rest der Papiere auch noch anglei-

chen, wenn wir hier eine Entscheidung haben. 

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Matthias Miersch hat 

gerade schon dargestellt, dass wir nach unserer 

Sitzung in der AG 1, wo wir - so sehe ich es - die 

Dissense durchgehen, überall unsere Meinungs-

bilder oder Abstimmungen haben werden und sie 

so lange behandeln, bis wir damit fertig sind, und 

nicht um 17 Uhr aufhören, sondern wenn wir 

durch sind, hören wir auf. Das können wir dann 

am 18. April vorlegen. 

Jetzt will ich an dieser Stelle aber auch gleich 

mal ein Plädoyer dafür halten, dass man ein Vo-

tum der zuständigen Arbeitsgruppe dann nicht 

einfach wegfegt. Wir haben diese unterschiedli-

chen Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Ar-

beitsaufträgen eingesetzt. Ich erlebe nicht, dass 

man bei der AG 3 sagt, dieses und jenes geht jetzt 

überhaupt nicht, und alle anderen reden da ge-

nauso mit wie die, die die Kompetenz in der AG 

3 dafür besitzen. Das ist auch bei der AG 2 ähn-

lich. Wenn das als Votum der AG vorgelegt wird, 

dann wird es im Allgemeinen auch so akzeptiert.  

Das erlebe ich im Umgang mit der AG 1 anders. 

Die AG 1 hat sich unter besonderen Schwierig-

keiten auf den Weg gemacht. Zum einen ist es die 

einzige AG gewesen, die auf wenig schon Vor-

handenes zurückgreifen konnte - kein AkEnd, der 

das irgendwie dezidiert dargelegt hat, worum es 

geht, auch keine gesetzlichen Vorlagen usw. -, 

sondern wir haben uns auf den Weg gemacht ins 

Blaue hinein, weil wir gesagt haben, das, was es 

bisher an Beteiligungserfahrungen gibt, reicht 

nicht aus. Was soll es denn stattdessen sein? Da 

kamen sehr viele Meinungen zusammen. 

Wir haben uns zum Zweiten sehr ausführlich da-

mit befasst, wie eine Öffentlichkeitsbeteiligung 

schon während der Kommissionsarbeit aussehen 

kann. Diesbezüglich kann man unterschiedlicher 

Meinung sein. Ich war auch etwas anderer Mei-

nung, ob es klug war, dass wir uns so lange damit 

befasst haben, diese Formate zu entwickeln. Vor 

Ergebnis her war es aber wichtig, weil es uns na-

türlich einen Erfahrungsschatz geliefert hat. Das 

heißt aber, es hat eine gewisse Zeit gebraucht, be-

vor wir dann mit der eigentlichen, vom Gesetz 

vorgesehenen Aufgabe, ein Beteiligungssystem 

für die Suche zu entwickeln, überhaupt beginnen 

konnten. 

Jetzt liegen uns Vorschläge vor. Da ist sehr vieles 

sehr breit konsensual in der AG 1, aber nicht je-

der ist damit einverstanden, und jeder von uns - 

da beziehe ich mich auch ein - hat seine Lieb-

lingsprojekte, die vielleicht nicht mehrheitsfähig 

sind. Wir werden am Freitag so damit arbeiten 

müssen, dass wir Mehrheiten bilden, die dann 

auch für die AG 1 gelten, auch wenn das eigene 

Lieblingsprojekt dabei untergeht. Aber damit wir 

in der Kommission nicht noch einmal von vorne 

anfangen, weil natürlich jeder seine Vorstellun-

gen von etwas, das es bisher noch nicht gibt, hat, 

wie das denn aussehen könnte, würde ich schon 

darum bitten, dass man da, wo es klare Voten der 
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AG 1 gibt, nicht so tut, als sei das eine Einzelmei-

nung, sondern das ist die zuständige AG, die 

nach ausführlicher Befassung dazu gekommen 

ist, das vorzuschlagen.  

Ich will noch eines am Schluss sagen. Ich glaube, 

dass von allen, die sich nicht in dieser Ausführ-

lichkeit mit der Geschichte befasst haben, wie 

wir es zwangsläufig getan haben, vielleicht auch 

ein bisschen unterschätzt wird, welche Relevanz 

die Öffentlichkeitsbeteiligung nachher bei der 

Endlagersuche tatsächlich hat, und warum auch 

eine gewisse Komplexität an Beteiligungsforma-

ten und  gremien für diese Suche notwendig ist.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Thomauske, bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Wenn man eine 

neue Struktur einrichtet, dann arbeiten am An-

fang immer alle zusammen. Dann werden die 

Dinge komplexer, man führt Arbeitsgruppen oder 

Abteilungen ein, und nach zwei Jahren stellt man 

fest, die Abteilungen entwickeln ein Binnenbe-

wusstsein, und dieses Binnenbewusstsein prallt 

dann aufeinander.  

Insofern ist das eine Gesetzmäßigkeit, die wir 

auch hier erleben. Die Frage lautet: Ändert das ir-

gendetwas an dem Sachverhalt? Wir haben doch 

eine große Einigkeit: Die Vergangenheit können 

wir nicht heilen. Es gibt keine Reversibilität an 

der Stelle. Insofern müssen wir mit dem umge-

hen, was wir gegenwärtig haben. Es ist auch klar, 

dass wir am 18. April in der Kommission darüber 

befinden werden und dann zu einer Entschei-

dung kommen müssen.  

Ich halte es nicht für sonderlich sinnvoll, die Art 

der gegenseitigen Zuweisung von Verantwortung 

an dieser Stelle heute noch weiterzuführen, weil 

sie im Ergebnis nichts bringt und weil sie uns 

Zeit kostet, zu den entscheidenden Punkten zu 

kommen, wo wir tatsächlich entscheiden können 

und wollen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Kleemann, 

bitte. 

Dr. Ulrich Kleemann: Ich möchte in die gleiche 

Richtung argumentieren. Wir hatten wirklich ei-

nen iterativen Prozess zwischen AG 1 und AG 3. 

Wir hatten im Dezember eine gemeinsame Sit-

zung der beiden Arbeitsgruppen, wo wir zu-

nächst die beiden verschiedenen Abläufe gegen-

übergestellt haben. Da gab es am Anfang durch-

aus größeren Dissens, als wir ihn jetzt haben. 

Diese gemeinsame Sitzung hat dazu geführt, dass 

klar war: Nach Phase I gibt es diese Regionalkon-

ferenzen. Das war Konsens. Insofern hat es da tat-

sächlich eine gegenseitige Annäherung gegeben.  

Der einzige Punkt, der in den letzten Monaten 

nach wie vor noch offen war, war die Frage: Wie 

geht man mit einer frühzeitigen Beteiligung in 

der Phase I um? Dazu haben wir in einer der letz-

ten Sitzungen in der großen Runde auch ein Vo-

tum abgegeben, dass wir keine Teilgebietskonfe-

renz haben wollten. Ich denke, das sollte man 

auch noch einmal in Erinnerung rufen. Es ist also 

nicht so, als würden wir uns das erste Mal damit 

befassen, sondern es hat schon ein Votum dieser 

Kommission gegeben, dass wir gesagt haben, wir 

wollen nicht die Phase I noch einmal in be-

stimmte Teilschritte oder Teilphasen aufstü-

ckeln, wo dann ein Bericht erstellt wird und eine 

Teilgebietskonferenz darüber befindet. Das haben 

wir schon mal gemeinsam abgeräumt. 

Der letzte Punkt, der jetzt noch übrig ist: Wie 

kann eine Beteiligung in dieser Phase I ausgestal-

tet werden? Da habe ich schon in meinem ersten 

Beitrag gesagt, dass ich den Vorschlag der AG 1 

inzwischen durchaus sehr positiv sehe. Wir müs-

sen etwas in Bezug auf eine frühzeitige Beteili-

gung in dieser Phase I tun. Ich war dagegen, dass 

man ein zusätzliches Gremium schafft und dass 

man innerhalb dieser Phase noch einen zweiten 

Bericht implementiert, weil das nach meiner 

Auffassung zu einem Zeitverzug führen würde. 

Wir müssen sehen, dass wir die Phase I, die zwar 

wesentliche Grundlagen legt, die aber schon auf 

bestehenden Informationen basiert, möglichst 
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schnell über die Bühne bekommen. Deshalb war 

ich dagegen, dass man noch eine Phase Ia mit ei-

nem Bericht einschiebt.  

Insofern haben sich die beiden Arbeitsgruppen 

durchaus angenähert. Ich weiß nicht, warum da 

jetzt eine Diskussion entstanden ist, als gäbe es 

noch große Dissense. Deshalb meine ich, wir soll-

ten jetzt vielleicht durchaus schon in die eine 

Richtung, was die Öffentlichkeitsbeteiligung in 

Phase I angeht, ein gewisses Meinungsbild erstel-

len, oder, sofern wir dazu schon in der Lage sind, 

eine Entscheidung zu treffen - ich wäre es jeden-

falls -, damit die Papiere weitergearbeitet werden 

können, um den Zeitplan einhalten zu können. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Das 

war die letzte Wortmeldung hierzu.  

Ich komme erst einmal zu dem Ergebnis. Danach 

gebe ich den beiden Berichterstattern noch das 

Wort. 

Ich gehe davon aus, dass Folgendes klar ist: Die 

Federführung für diesen Bereich hat die Arbeits-

gruppe 1. Sie wird gebeten, möglichst schnell zu 

einer Meinungsbildung der Kommission zu kom-

men. Am 18. April werden wir hierüber entschei-

den.  

Jetzt hatte Herr Kleemann noch gesagt, in einer 

Grundfrage können wir vielleicht schon heute 

entscheiden. Dazu müssten Sie etwas sagen. Herr 

Fischer, bitte.  

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Ich habe ein wenig 

den Eindruck gewonnen, als ob wir jetzt viel 

weiße Salbe auf alles geschmiert haben, dass wir 

alle kurz vor dem großen Durchbruch stehen. Ich 

muss sagen: Wenn ich mir das Papier anschaue, 

wie es momentan vorliegt, macht es auf mich 

nicht den Eindruck, dass es kurz davor steht, 

überall den Konsens herbeizuführen. Aber das 

nur am Rande. 

Ich halte es vor dem Hintergrund dessen, was wir 

gerade sehen und diskutiert haben, nicht für 

sinnvoll, zum heutigen Zeitpunkt, an einer Stelle 

plötzlich ein Meinungsbild abzufragen oder eine 

Entscheidung zu fällen, denn es betrifft letztend-

lich auch die Diskussion in den anderen Arbeits-

gruppen.  

Vorsitzender Michael Müller: Das war ja nur ein 

Vorschlag. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Insofern kann ich das 

im Moment nicht mittragen.  

Vorsitzender Michael Müller: Das war ein Vor-

schlag von Herrn Kleemann, und ich kann ja 

nicht so tun, als ob er ihn nicht gemacht hätte. 

Ich habe ihn deshalb aufgegriffen. Wenn man an-

derer Meinung ist, kann es auch sein. Ich finde 

den Vorschlag nicht völlig falsch, weil es eine 

Grundfrage ist, aber es ist natürlich eine Ent-

scheidung der Kommission, nicht meine. 

Insofern bitte ich jetzt Herrn Gaßner und Herrn 

Meister um ihre Position, und dann kommen wir 

dazu, wie wir es machen. Aus meiner Sicht am 

18. April insgesamt. Wir könnten auch den Weg 

gehen, den Herr Kleemann vorgeschlagen hat, 

aber dann müssten wir darüber erst abstimmen. 

Bitte, Herr Gaßner. 

Hartmut Gaßner: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. Ich sehe die AG 1, wie ich es dargestellt 

habe, in der Aufgabe, der Kommission am 18. 

April ein Papier vorzulegen, wie es die anderen 

Arbeitsgruppen auch machen, sodass wir damit 

Gelegenheit haben, in eine erste Lesung dieses 

Papiers einzusteigen.  

Ich würde Sie bitten, dass wir reflektieren, dass 

die notwendige Koordination zwischen den Ar-

beitsgruppen durch zwei Vorsitzendenrunden 

verabredet wurde, die sicherlich auch noch Bei-

träge leisten werden. 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 24. Sitzung Seite 24 von 93 
am 4. April 2016 

Ich habe eine Nuance um Verständnis gebeten, 

dass die kurze Zeitfolge der Vorsitzendenrunde 

am 13. April, der AG am 15. April und die Sit-

zung der Kommission montags am 18. April. 

keine großen Zeitvorläufe erlauben wird. Ich 

würde aber vorschlagen, dass das, was mehrere 

Mitglieder der AG 1 gesagt haben, nämlich unser 

intensives Erarbeiten am 15. April, um zu mög-

lichst vielen Konsensinseln zu kommen, jetzt 

nicht dadurch infrage gestellt wird, dass wir jetzt 

eine Frage herausgreifen. Wir haben ca. 15 wich-

tige Fragestellungen. Nach meiner Einschätzung 

werden wir zu sechs bis sieben Fragestellungen 

in der AG 1 zu dem Ergebnis kommen. Dann blei-

ben vier oder fünf übrig, die wir dann hier inten-

siv diskutieren können.  

Deshalb würde ich dafür plädieren, uns diesen 

Zeitraum, der sehr eng ist, zu lassen und nicht 

heute in Teilabstimmungen zu kommen, sondern 

die Zeit vielleicht für andere Berichtsteile zu ver-

wenden. Wir haben unsere Sache eigentlich vor-

gestellt. Sie hatten darum gebeten, dass die Be-

richterstatter noch einmal zur Frage des Nationa-

len Begleitgremiums Stellung nehmen. Das wäre 

vielleicht noch ein Thema, das sich eher an-

schließen würde als eine Teildiskussion. 

Vorsitzender Michael Müller: Vor diesem Hinter-

grund: Herr Kleemann, wollen wir heute abstim-

men? Ich habe verstanden. 

Dr. Ulrich Kleemann: Mir war nur wichtig, dass 

wir schnell zu einer Entscheidung kommen. 

Vorsitzender Michael Müller: Das ist schon klar. 

Ich will nur nicht, dass es heißt, ich hätte Ihren 

Vorschlag nicht berücksichtigt. Das ist dann ge-

klärt, dass wir es auf jeden Fall am 18. April ma-

chen.  

Ich schlage vor, dass wir zu den vier Berichter-

stattern übergehen. Ich weiß nicht, wer damit an-

fängt, den Vorschlag noch einmal zu begründen.  

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ich dachte, ich hätte 

es jetzt zweimal gemacht. Aller guten Dinge sind 

drei. 

Vorsitzender Michael Müller: Nein, es geht nur 

darum, dass wir den Punkt extra behandeln, auch 

für das Protokoll und für alles Künftige, also do-

kumentarisch. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Okay Den Formalien 

der Geschäftsführung bzw. der Vorsitzenden 

werde ich Folge leisten und noch einmal darauf 

hinweisen, dass wir in § 8 des alten, jetzt beste-

henden Standortauswahlgesetzes bereits den Vor-

schlag der Etablierung eines Nationalen Begleit-

gremiums vorgesehen haben.  

Die große Herausforderung, die wir Berichterstat-

ter sehen, besteht darin, dass wir auf der einen 

Seite einen umfangreichen Bericht der Kommis-

sion haben werden, auf der anderen Seite ein Ge-

setzgebungsverfahren zwischen Bundesrat und 

Bundestag, und dass parallel dazu bestimmte be-

hördliche Strukturen auch schon aufgebaut wor-

den sind. Es gibt nach unserer Auffassung ein 

großes Bedürfnis der gesellschaftlichen Gruppen, 

die weder der Behörde noch dem Bundestag bzw. 

dem Bundesrat angehören, diesen Prozess von 

Anfang an zu begleiten bzw. die Gewissheit zu 

haben, dass es so etwas wie ein Wächtergremium 

gibt, was diesen Prozess bereits sehr frühzeitig 

begleitet. 

Deswegen ist unsere Überlegung, diesen Aspekt 

vorzuziehen, also nicht die eigentlichen Beratun-

gen im Bundestag und Bundesrat über den Be-

richt der Kommission abzuwarten, sondern die-

ses Begleitgremium frühzeitig zumindest auf die 

Schiene zu setzen. Das heißt nicht, dass wir ab-

schließend über die Besetzung oder über die 

Zahl, über die Art und Weise, wie dieses Gre-

mium arbeiten soll, beraten. Das wird dann si-

cherlich in dem Endbericht noch einmal Auswir-

kungen haben. Darüber werden Bundestag und 

Bundesrat beraten. Aber wir sind uns darüber im 

Klaren und wollen dafür werben - die Reaktionen 
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heute und die der AG 1 am Freitag haben uns da-

rin bestärkt, dass wir da richtig liegen -, dass wir 

es vor die Klammer ziehen, dieses Nationalen Be-

gleitgremium zu etablieren, weil wir sicher sind, 

dass es eines solchen Gremiums bedarf. 

Die Herausforderung wird sein, die Besetzungs-

fragen im Vorfeld so zu klären, dass wir den An-

sprüchen tatsächlich gerecht werden. Wir wer-

den vor allen Dingen auch mit dem Bundesrat zu 

reden haben, was die Beteiligung angeht. Aber 

die generelle Richtung und auch ein klares Signal 

aus dieser Kommission heraus von uns Berichter-

stattern sollen sein, dass wir dieses Gremium 

jetzt etablieren wollen, sodass mit Abgabe des 

Berichts bereits ein entsprechendes Nationalen 

Begleitgremium existiert.  

Ich hoffe, das jetzt deutlich genug dargestellt zu 

haben. Das ist unisono von uns so auf den Weg 

gebracht worden. Es gibt eine Vorlage, die heute, 

glaube ich, verteilt worden ist. Das ist aber nur 

eine Tischvorlage. Wir werden jetzt noch einmal 

daran basteln - auch vor dem Hintergrund der Be-

ratungen in der AG 1 -, das eine oder andere an 

Vorschlägen aufzunehmen.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das steht schon in der 

Tischvorlage drin. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Ach so. Gut, dann ist 

das in der Tischvorlage wohl schon etabliert. Wir 

wollen trotzdem heute nicht die Mitglieder der 

Kommission zwingen, Ja oder Nein zu sagen, 

sondern wir würden gerne am 18. April ein Vo-

tum mitnehmen. Ich glaube, das ist dann das 

Notwendige. Wenn wir noch in den Gesetzesbe-

ratungsprozess wollen, dann müssen wir damit 

jetzt auch anfangen. Deswegen habe ich für den 

18. April die Bitte, dass die Kommission uns 

sagt, wie sie damit umgeht oder umgehen will. 

Ich habe von den Rednerinnen und Rednern, die 

eben das Wort ergriffen haben, aber schon gehört, 

dass es zumindest auf Wohlwollen stößt. Das war 

auch unisono, glaube ich, die Haltung der Mit-

glieder der AG 1. 

Vorsitzender Michael Müller: Möchte jemand 

von den Berichterstattern noch etwas ergänzen? 

Herr Zdebel, bitte. 

Hubertus Zdebel: Ich möchte nur noch einmal 

darauf hinweisen, dass ich das sehr ähnlich sehe, 

wie Matthias Miersch es gerade vorgetragen hat, 

und dass wir wirklich in der Form - zumindest in 

der ersten Fassung des Papiers - sehr einig waren.  

Ich war leider am Freitag nicht da. Wir müssen 

wahrscheinlich auch unter den Berichterstatte-

rinnen und Berichterstattern noch einmal dar-

über diskutieren, welche Änderungsvorschläge in 

der Sitzung der AG 1 am Freitag noch gemacht 

worden sind. Aber ansonsten glaube ich, dass es 

wichtig ist, insbesondere dieses Nationale Be-

gleitgremium jetzt an den Start zu bringen, um 

eben auch deutlich zu machen, dass die Behör-

denstruktur im Aufbau ist, sodass es ein starkes 

gesellschaftliches Signal gibt, dass es kein 

schwarzes Loch gibt und das insbesondere die 

Begleitung dann gewährleistet ist.  

Vor allen Dingen kommt es auch darauf an, die 

Wächterfunktion, was den gesamten weiteren 

Prozess angeht, zu stärken. Ich glaube, auch das 

ist in dem Papier sehr deutlich geworden. Dar-

über hinaus sind sicherlich die einen oder ande-

ren Details noch zu klären, was die finanzielle 

Ausstattung oder ähnliche Geschichten angeht. 

Wir haben die Probleme in der Kommission sel-

ber gehabt, wenn das an einigen Stellen nicht im-

mer vorab vernünftig geregelt ist. Das soll natür-

lich auch noch besprochen werden. 

Darüber hinaus geht es auch darum - auch wenn 

wir jetzt noch nicht wissen, welche Fragen offen 

sind -, dass auch die offenen Fragen, die in der 

Kommission nicht geklärt werden können, ent-

sprechend begleitet werden müssen. Nach der 

Diskussion, die wir gerade geführt haben, könn-

ten es durchaus noch einige offene Fragen mehr 

sein, als vielleicht der eine oder andere vermutet.  
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So viel von meiner Seite. Ich fände es wirklich 

gut, wenn dieses Gremium schon sehr schnell zu-

stande käme und eine entsprechende Änderung 

des Standortauswahlgesetzes sehr schnell be-

schlossen werden könnte. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Mi-

chael Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Ich finde den Vorschlag, das Na-

tionale Begleitgremium möglichst umgehend - 

letztendlich verstehe ich es so: innerhalb der 

nächsten Monate - auf die Schiene zu bringen, 

extrem gut. Für mich gibt es da mehrere Argu-

mente. Das eine sind gesetzeshistorische. Dieses 

Nationale Begleitgremium stand schon im Geset-

zesentwurf, bevor es eine Kommission gab. Das 

heißt, in der damaligen Version wäre das Natio-

nale Begleitgremium sofort beim Start geschaffen 

worden. Als die Kommission im Gesetz hinzu-

kam, hat sich keiner Gedanken über dieses Loch 

gemacht, das dann entsteht. Der Vorschlag, wie 

er jetzt vorliegt, ist eigentlich ein Heilen dessen, 

dass man damals in der Schlussphase der Geset-

zesfindung nicht drüber nachgedacht hat, dass 

durch die Ergänzungen dieses zeitliche Loch ent-

steht.  

Ein zweites Argument: Eine solche Organisation 

braucht ein paar Monate zum Anlaufen, bis die 

Leute drin sind, bis Bundestag und Bundesrat be-

stimmt haben, wer drin ist, bis dann eine Ge-

schäftsstelle am Laufen ist. Das heißt, selbst 

wenn es so schnell läuft, wie der Kollege Miersch 

sagt, können wir froh sein, wenn wir nächstes 

Jahr an Ostern ein funktionsfähiges Begleitgre-

mium haben. Das wird dauern. 

Damit komme ich zum dritten Argument, das für 

mich das Wichtigste ist, zum Wächterargument, 

das alle dort sehen. Wir brauchen diesen Wäch-

ter, ohne dass er die Legitimation des BfE als 

neutraler Instanz wegnimmt, aber dafür muss der 

Wächter existent und anfassbar sein. Sobald mit 

der Arbeit gestartet wird, hat das Nationale Be-

gleitgremium eigentlich auch mehr Einblick in 

das, was in den anderen Organisationen läuft, als 

die allgemeine Öffentlichkeit. Wir haben dieses 

Problem der unterschiedlichen Ebenen der 

Transparenz mit angesprochen. Das heißt, wir 

brauchen, um die maximale Transparenz und 

gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit der anderen im 

Griff zu behalten, ein voll etabliertes und funkti-

onsfähiges Begleitgremium. All das spricht dafür, 

dass man das möglichst schnell hinbekommt, 

weil es trotzdem noch ein paar Monate dauert, 

bis es funktioniert. Also: „Klasse Idee“ als Zu-

sammenfassung. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Sommer, 

bitte. 

Jörg Sommer: Ich glaube, ich kann es jetzt kürzer 

machen, nachdem Michael Sailer sich die Mühe 

gemacht hat, das ausführlich zu begründen.  

Matthias Miersch sagte vorher, er meint, etwas 

aus den Beiträgen gehört zu haben. Deshalb ist es 

wichtig, wenn wir es noch einmal deutlich beto-

nen. Ich halte das für eine ausgezeichnete Initia-

tive, die wir auf jeden Fall unterstützen sollten. 

Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir damit bis zum 

18. April warten müssten. In diesem Fall würde 

ich eher vermuten, wir wären da heute entschei-

dungsfähig. Das aber mit aller Vorsicht, um da 

nicht etwas vorziehen zu wollen.  

Nur noch eine Anmerkung: Diese Tischvorlage, 

auf die sich Matthias Miersch bezogen hat, gibt es 

heute nicht.  

Vorsitzender Michael Müller: Nein, die Tisch-

vorlage bringen wir, sobald sie fertig ist. Sie ist in 

der Geschäftsstelle vorbereitet. Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: Vielen Dank, Herr Vorsit-

zender. Nach dem, was gerade gesagt worden ist, 

kann ich es kurz machen. Ich beziehe mich ins-

besondere auf die beiden letzten Wortmeldun-

gen. 
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Auch aus meiner Sicht kann ich den Vorschlag, 

den Lösungsansatz der Berichterstatter, sehr gut 

nachvollziehen. Es geht schlicht darum - auf die 

Historie im StandAG ist auch noch einmal hinge-

wiesen worden -, hier einen Link zu schaffen, der 

eine Brückenfunktion, bis die weiteren Dinge im-

plementiert sind, schafft. Das bedeutet aber, dass 

es mit: „Jawohl, wir sind für ein Nationales Be-

gleitgremium und benennen sechs Personen“ -   

oder wie viel es auch immer sein mögen -, die 

dort installiert werden, nicht getan ist, sondern 

dieses Begleitgremium steht, wenn man nicht da-

rauf Bedacht nimmt, mutterseelenallein in der 

Welt. Des Schweißes der Edlen ist es wert, einen 

ausgewogenen Ansatz zu finden, um die Funkti-

onsfähigkeit, die Effizienz und die Aufgaben-

wahrnehmung des Begleitgremiums zu ermögli-

chen. Das muss nicht alles im Gesetz geregelt 

sein, aber man muss sich darüber verständigen. 

Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Miersch, 

bitte. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Vielen Dank für die 

Voten und für die Rückmeldung.  

Herr Steinkemper, genau das schwirrt natürlich 

in unseren Köpfen. Aber es war uns wichtig, dass 

wir das Gremium hier sehr schnell beteiligen.  

Jörg Sommer, ich würde gerne den 18. April neh-

men, weil wir unbedingt auch noch die Vertrete-

rinnen und Vertreter des Bundesrates, die heute 

teilweise nicht anwesend sind, mit ins Boot be-

kommen müssen. Wir alle zusammen möchten 

gerne einen engen Austausch mit dem Bundesrat 

in dieser Zeitspanne führen, weil für uns wichtig 

ist, dass wir das gemeinsam entwickeln. Das war 

jetzt über die Osterpause nicht möglich. Trotz-

dem haben wir das Bedürfnis gesehen. Aber 

umso wichtiger ist es, diese 14 Tage noch zu ha-

ben.  

Die Tischvorlage gibt es in der Tat nicht, sondern 

es gab eine Vorlage in der Sitzung der AG 1 am 

Freitag. Das wurde beraten. Jetzt hat mein Büro 

versucht, auf Grundlage dieser Beratung in der 

AG 1 noch einmal eine Präzisierung an der einen 

oder anderen Stelle vorzunehmen. Die müssten 

wir aber erst einmal mit uns Berichterstattern 

rückkoppeln. Darauf hat Hubertus Zdebel hinge-

wiesen. Steffen Kanitz war in der Sitzung der AG 

1 auch nicht dabei, sodass wir das noch einmal 

zusammenbringen. Ich denke aber, das wird uns 

gelingen. Anschließend werden wir den Bundes-

rat einbeziehen, sodass am 18. April dann eine 

Vorlage vorhanden ist, die hoffentlich auf breite 

Zustimmung stößt. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Ott, bitte. 

Erhard Ott: Ich kann den Hinweis von Matthias 

Miersch, noch zwei Wochen Zeit haben zu wol-

len für die Berichterstatter, was die Abstimmung 

mit den Ländern angeht, durchaus nachvollzie-

hen, aber ich will ausdrücklich festhalten, dass 

alle Beiträge, die jetzt dazu kamen, die Initiative 

ausdrücklich unterstützen und die frühzeitige 

Einsetzung des Nationalen Begleitgremiums mit 

Abschlussbericht der Kommission für richtig hal-

ten. 

Weil wir diesen Punkt noch einmal extra aufge-

rufen haben, will ich ausdrücklich sagen, dass 

wir das nachdrücklich unterstützen. Diese Initia-

tive ist wirklich hervorragend, um dort eine Lü-

cke zu schließen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Thomauske, 

bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich will die Initia-

tive auch unterstützen. Allerdings muss ich da-

zusagen, mir wäre es lieber gewesen, dass wir 

vonseiten der Berichterstatter hören könnten, 

dass bis zum Ende des Jahres das, was wir als Be-

richt vorlegen, in ein Gesetz umgemünzt wird. 

Dann hätte ich gerne auch auf diese drei Monate 

frühere Einsetzung dieses Wächtergremiums ver-
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zichtet. Es gibt ja möglicherweise auch die Ent-

wicklung, dass man sagt: Wir haben jetzt schon 

die Behörden eingerichtet, wir haben schon den 

Wächterrat eingerichtet, dann können wir uns 

mit der Gesetzgebung ein bisschen mehr Zeit las-

sen.  

Hinter diesem hervorragenden Vorschlag steckt 

also auch eine gewisse Gefahr. Darauf wollte ich 

hinweisen. Ich halte es trotzdem für richtig, das 

jetzt zu tun, aber so ganz lachend ist mein Herz 

dabei nicht. 

Abg. Dr. Matthias Miersch: Nur ein ganz kurzer 

Zwischenruf: Ich glaube, wenn es an uns läge, 

die wir hier als Vertreter des Bundesrates und 

Bundestages sitzen, würde das sofort auch sehr 

gewissenhaft in den nächsten drei Monaten dis-

kutiert werden. Aber ein paar andere Kolleginnen 

und Kollegen sind möglicherweise noch zu über-

zeugen. 

Vorsitzender Michael Müller: Wir wünschen den 

Berichterstattern gute Überzeugungsarbeit und 

werden es am 18. April beschließen. Dann sind 

wir mit dem Punkt fertig.  

Sollen wir jetzt schon in die Berichte gehen oder 

einmal eine kurze Pause machen? Ich sehe an 

dem Nicken, dass wir eine 20-minütige Pause 

machen sollen. Dann würde ich vorschlagen, 

dass wir um kurz vor eins weitermachen. 

(Unterbrechung von 12.35 bis 13.05 Uhr) 

Tagesordnungspunkt 5  
Berichterstellung: Beratung von Berichtsteilen 

(Fortsetzung) 

Vorsitzender Michael Müller: Ich möchte darauf 

hinweisen, dass wir beim letzten Mal eine ent-

sprechende Regelung für die Abstimmungen ge-

funden haben. Das heißt, in erster und zweiter 

Lesungen zu den Berichtsteilentwürfen werden, 

der bisherigen Praxis gemäß, Meinungsbilder der 

Gesamtkommission vorgenommen. Für die dritte 

Lesung ist in der vergangenen Sitzung festgelegt 

worden, dass alleine die stimmberechtigten Mit-

glieder aus Wissenschaft und Gesellschaft, je-

doch ohne Beachtung der für die Schlussabstim-

mung geforderten Zweidrittelmehrheit, über die 

Berichtsteilentwürfe befinden.  

Wir haben das im Kreis der Vorsitzenden der Ar-

beitsgruppen noch einmal erörtert. Als Ergebnis 

schlagen wir Ihnen gemeinsam vor, künftig in 

dritten Lesungen zunächst ein Meinungsbild der 

Gesamtkommission einzuholen und anschlie-

ßend einen Beschluss der stimmberechtigten Mit-

glieder aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft 

unter Beachtung der Zweidrittelmehrheit einzu-

holen. Wir haben vorgeschlagen, die Ergebnisse 

der dritten Lesung unter dem Vorbehalt eventuel-

ler Änderungen im Zuge der Öffentlichkeitsbetei-

ligung sowie im Kontext mit anderen Berichtstei-

len in den Gesamtbericht einzuarbeiten und am 

Ende eine Gesamtabstimmung über den Bericht 

insgesamt vorzunehmen.  

Gibt es dazu Anmerkungen? Herr Thomauske, 

bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Nur eine Frage: 

Wurde es denn in der Vorsitzendenrunde adä-

quat umgesetzt, dass es zunächst ein Meinungs-

bild der Gesamtvorsitzenden und dann eine ein-

geschränkte Abstimmung unter den Stimmbe-

rechtigten gab? 

Vorsitzender Michael Müller: Sehr lieb, aber ich 

gebe jetzt einfach nur das Ergebnis wieder. Ich 

glaube, dass alle, die beteiligt waren, das in vol-

ler Verantwortung gemacht haben. Herr Wenzel, 

bitte. 

Min Stefan Wenzel: Zum Umgang mit den ecki-

gen Klammern heißt es hier: „wurden von der 

Kommission zunächst zurückgestellt“. Vom Ver-

fahren her darf das aber natürlich nicht dazu füh-

ren, dass alles, was eckige Klammern hat, mög-

licherweise hinterher hinten runterfällt, sondern 
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es ist aus meiner Sicht so gewesen, dass wir ge-

sagt haben, alles ist Bestandteil des Textes, und 

alles steht auch unter dem Vorbehalt einer Ge-

samteinigung. 

Vorsitzender Michael Müller: Völlig klar. Auch 

bei den eckigen Klammern versuchen wir so 

schnell wie möglich, sie aufzulösen. Die eckige 

Klammer, die Sie im Augenblick zitieren, ist, 

glaube ich, die, wo wir abwarten wollten, wie das 

Ergebnis der KfK war. Das haben wir nur be-

grenzt in der Hand.  

Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Das ist nicht 

der Fall. Dann gehe ich davon aus, dass das so 

akzeptiert ist.  

Hartmut Gaßner: Können wir das als Protokol-

lauszug haben? 

Vorsitzender Michael Müller: Ja, wir machen ei-

nen Protokollvermerk. Damit das für alle klar ist, 

machen wir sogar einen Kasten, damit das her-

ausgehoben ist. Das, was Herr Janß aufgeschrie-

ben hat, kommt also ins Protokoll.  

Wir kommen dann zur Beratung der heute vorlie-

genden Berichtsentwürfe.  

Will jemand von der Geschäftsstelle etwas zu der 

Online-Kommentierung sagen oder erklären? 

Herr Janß, bitte. 

Dr. Eberhard Janß (Geschäftsstelle): Die Einstel-

lung des noch Lücken aufweisenden Gesamtbe-

richtsentwurfs zur Online-Kommentierung in das 

Internet müsste heute früh erfolgt sein. Auf der 

Startseite der Kommissionsseite ist ein entspre-

chender Link gesetzt, im Moment verdeckt durch 

die Videobühne.  

Bei der Einstellung sind zunächst einmal die bis-

lang schon in der Online-Kommentierung vor-

handenen einzelnen Berichtsteile einschließlich 

der Kommentare unverändert übernommen wor-

den, und zwar im Hinblick darauf, dass seitens 

der AG 1 der Wunsch aufgekommen ist, die Kom-

mentare zu den bislang öffentlichen Berichtstei-

len so zu erhalten, dass hieran auch im Rahmen 

der Kommentierung des Gesamtberichtsentwurfs 

angeknüpft werden kann. Das ist grundsätzlich 

realisierbar, bedeutet aber, da die Kommentare 

mit den Berichtskapiteln untrennbar verbunden 

sind, dass die Geschäftsstelle die Berichtsteile 

nochmals prüfen und gegebenenfalls auf den ak-

tuellen Stand bringen muss, was noch einmal ei-

nige Tage in Anspruch nehmen kann. Wenn das 

Vorgehen so gewollt ist, würden wir das selbst-

verständlich gerne tun. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es dazu Wort-

meldungen? Herr Brunsmeier, bitte. 

Klaus Brunsmeier: Wir hatten vorhin schon ein 

bisschen die Diskussion mit den Zeitabläufen. Es 

gibt ja diesen Arbeitsplan, der verteilt worden ist, 

mit den Daten und eben diesem einen Datum, 

dass die Online-Kommentierung am 5. Mai einge-

stellt werden soll. Ich denke, es wäre wichtig, 

heute als Kommission zu sagen, dass das nicht so 

sein soll. Ich denke, da müssen wir andere Rege-

lungen und Lösungen finden. Diese Online-Kom-

mentierung muss in diese möglicherweise jetzt 

neu zu konfigurierende Vorgehensweise entspre-

chend eingetaktet werden. Aber wir sollten sehr 

deutlich sagen, dass die Online-Kommentierung 

am 5. Mai nicht eingestellt wird. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich ging jetzt da-

von aus, dass das schon Ergebnis unserer heuti-

gen Debatte war. Gut, formal noch einmal festge-

stellt. Herr Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Bezüglich der Kommentierung 

fände ich es richtig - es sind Daten bis hin zum 

15. August genannt worden, also nach der Lauf-

zeit -, wenn wir sie nicht nur vollinhaltlich, son-

dern volltextlich dem Bundestag zur Verfügung 

stellen. Wir werden immer den Vorwurf einfan-

gen, wenn wir entscheiden, was wir dem Bun-

destag weitergeben, dass wir etwas herauszen-

siert haben. Deswegen wäre die Idee, unseren 
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Kommissionsbericht plus die Kommentare, die 

bis zum 15. August eingegangen sind, in die Bun-

destagsdebatte einzuspeisen. Dann hat jeder eine 

Chance, mit einem guten Kommentar beim Bun-

destag ernst genommen zu werden. Ich glaube, 

das ist ein wichtiger Aspekt. Wir sollten es nicht 

zensieren, was zur Verfügung steht.  

Vorsitzender Michael Müller: Ich gehe sowieso 

davon aus, dass wir eine DVD erstellen, in der all 

diese Anregungen enthalten sind, die dann auch 

dem Bundestag übergeben werden, dass die Frist 

der Online-Kommentierung bis zum 15. August 

gilt und dass die Kommission die Möglichkeit 

wahrnehmen sollte, die Online-Kommentierung 

in ihren wichtigen Punkten zu debattieren und 

eventuell auch Anregungen daraus zu ziehen, so-

fern die Kommission es für hilfreich ansieht. 

Aber zentral ist die Weitergabe der Berichte ins-

gesamt plus Bericht. 

Michael Sailer: Die Berichte und die Kommen-

tare. 

Vorsitzender Michael Müller: Ja, also Kommen-

tierungen und Bericht.  

Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schmidt, 

bitte. 

StM Thomas Schmidt: Ich hätte eine Bitte, Herr 

Vorsitzender, und zwar werde ich morgen an der 

Sitzung leider nicht teilnehmen können. Ich 

möchte darauf verweisen, dass es eine Sondersit-

zung ist. Ich würde darum bitten, die K-Drs. 202 

etwas früher, aber zumindest heute noch disku-

tieren zu können. Ich hatte mich mit einem 

Schreiben in Bezug auf das Exportverbot an Sie 

gewandt. Das würde ich gerne heute noch disku-

tieren wollen. 

Vorsitzender Michael Müller: Die K-Drs. 202 ist 

von der AG 2, nicht wahr? Ja, das können wir di-

rekt nach den ersten beiden Punkten machen. 

Entschuldigung, ich habe gerade gehört, dass wir 

die Punkte 188a und 203, also das Papier über 

das Ende der Produktion radioaktiver Abfallstoffe 

- Stichwort Zwischenlager -, und das Papier für 

das Kapitel 3 heute Morgen in der kleinen Ad-

hoc-Gruppe Leitbild beraten haben. Da sind ein 

paar Änderungen gekommen, sodass es die Bitte 

der Geschäftsstelle gibt, dass wir diese Änderun-

gen noch aufzeigen, damit sie jeder sehen kann, 

sodass wir das deshalb zurückstellen und erst 

morgen beraten, also es etwas später behandeln 

und zunächst mit den anderen Punkten anfan-

gen.  

Wir fangen jetzt direkt mit dem Punkt von Herrn 

Schmidt an. Herr Steinkemper, bitte. 

Hubert Steinkemper: Vielen Dank, Herr Vorsit-

zender. Darf ich davon ausgehen, dass die Unter-

lage von Herrn Schmidt verteilt worden ist und 

jeder weiß, worauf sich das bezieht?  

Vorsitzender Michael Müller: Ja, die sind verteilt 

worden. Dennoch würde ich für die protokollari-

sche Erfassung darum bitten, dass Sie kurz den 

Inhalt benennen. 

Hubert Steinkemper: Okay. Es gibt ein Schreiben 

von Herrn Schmidt vom Donnerstag letzter Wo-

che, in dem er ein Petitum aufgreift, welches zu 

einem früheren Zeitpunkt bereits einmal grundle-

gend geäußert worden ist, und zwar im Septem-

ber letzten Jahres, kurz bevor sich die Kommis-

sion am 2. Oktober 2015 umfassend mit dem 

Thema Exportverbot befasst hat.  

Die Kommission hat sich dann noch ein weiteres 

Mal mit dem Thema Exportverbot befasst und ei-

nen entsprechenden Beschluss gefasst, der als 

Drucksache ausgewiesen ist. Dieser Beschluss ist 

der Bundesregierung, den federführenden Res-

sorts und anderen durch die Vorsitzenden auch 

übermittelt worden.  

Worum geht es in der Sache? In der Sache geht es 

um die Frage, ob das in dieser Kommission mehr-

heitlich beschlossene Exportverbot der richtige 

Lösungsansatz ist. Das wird in dem Schreiben 
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aus Sachsen unter einem spezifischen Gesichts-

punkt infrage gestellt - ich denke, das ist der An-

knüpfungspunkt -, und zwar ist das die Situation 

beim Kernforschungszentrum Rossendorf. Nur 

zur Erinnerung: Da gibt es bestrahlte Brennele-

mente, die aus Forschungsreaktorproduktionen 

übrig geblieben sind, die derzeit im Transportbe-

hälter Ahaus eingelagert sind. Nur zum Hinter-

grund: Die ursprüngliche Intention des Freistaa-

tes Sachsen vor mehreren Jahren war es, die Mög-

lichkeit zu nutzen, diese bestrahlten Brennele-

mente in das Land der Lieferung des Kernbrenn-

stoffs, nämlich nach Russland, zur weiteren Ent-

sorgung oder zur weiteren Verwendung zu expor-

tieren. 

Dazu ist es damals nicht gekommen aus welchen 

Gründen auch immer. Jedenfalls bestand die Lö-

sung dann darin, diese Brennelemente in den 

Transportbehälter Ahaus zu verbringen. Nun ist 

die Situation wie immer beim Zwischenlagern 

solcher Transportbehältern: Irgendwann muss 

über die weitere Verwendung entschieden und 

befunden werden, Endlagerung oder wie auch 

immer.  

Die Arbeitsgruppe 2 hat sich in mehreren Sitzun-

gen intensiv mit dem Thema Exportverbot, ja     

oder nein, und in welcher Form befasst, bei-

spielsweise am 07.09.2015, aber auch noch am 

21.09.2015, also im Vorfeld der Kommissionssit-

zung. In der Arbeitsgruppensitzung am 

07.09.2015 - ich habe mir das noch einmal ange-

guckt - sind alleine 15 Seiten im Wortprotokoll 

dazu vermerkt, wie die Diskussion gelaufen ist.  

Weshalb erwähne ich das? Ich möchte deutlich 

machen, dass jedenfalls aus Sicht der Vorsitzen-

den der Arbeitsgruppe 2 das Thema in der Ar-

beitsgruppe mit allergrößter Intensität und Sorg-

falt fachlich und sachlich behandelt worden ist. 

Es gibt dazu auch einen von der Arbeitsgruppe 

erbetenen Bericht des BMUB als federführendes 

Ressort. Dieser Bericht ist am 07.09.2015 vorge-

legt worden und in der Arbeitsgruppe intensiv 

behandelt worden. Dieser Bericht nimmt auch 

Stellung zur Situation im Forschungszentrum 

Rossendorf und weist auch ausdrücklich auf die 

Situation hin, dass sich diese bestrahlten Brenn-

elemente derzeit im Transportbehälterlager Ah-

aus befinden.  

Jetzt hat Sachsen einen Vorschlag gemacht, der 

Ihnen zugeleitet worden ist und der darauf hin-

ausläuft, die Unterlage zum Exportverbot, die 

hier in erster Lesung ansteht, zu modifizieren. 

Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammen-

hang ist, dass der Beschluss der Kommission, der 

derzeit aus zwei Punkten besteht, um einen drit-

ten ergänzt wird. Zu dem, was darin steht, 

komme ich gleich. 

Der Beschluss, der gefasst worden ist, sagt: Gene-

relles Exportverbot, aber zweitens - und das war 

Meinung aller Beteiligten in der Kommission und 

auch in der Arbeitsgruppe - gleichzeitig dafür 

Sorge zu tragen, dass Kernforschung in Deutsch-

land zu Zwecken, die der Medizin und ähnlichen 

Dingen dienen, in jedem Fall weiter möglich sein 

muss und dass dieses auch gewährleistet wird.  

Der Punkt, der in diesen Zusammenhang ergänzt 

wurde, ist: Berücksichtigt bitte Non-Proliferati-

onsfragen. Es ist in der Kommission und in der 

Arbeitsgruppe 2 ausführlich diskutiert worden, 

was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass es 

Situationen geben könnte - jedenfalls zunächst 

einmal theoretisch, aber vielleicht irgendwann 

auch praktisch -, in welchen ein Zuliefererland 

von Kernbrennstoff sagt: „Ich gebe dir das nur in 

die Hand, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, 

dass die Rückführung nach Gebrauch der be-

strahlten Elemente in das Herkunftsland, in das 

Ausgangsland gewährleistet ist.“ Das ist damit 

gemeint, auch unter dem Gesichtspunkt, dass es 

Situationen geben könnte, in welchen die For-

schung jedenfalls nicht darunter leiden darf, dass 

nicht reexportiert werden darf.  

Nun zur Situation in Rossendorf. Aus Sicht des 

Landes ist damit einer Belastung verbunden - das 

kann man deutlich sagen -, wie die Situation 

heute ist. Wenn sie damals hätten exportieren 
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können, wäre die Belastung, weiterhin dafür 

Sorge zu tragen, dass zu einem gegebenen Zeit-

punkt nach der Zwischenlagerung ein weiterer 

Schritt erfolgen muss, auch unter Kostengesichts-

punkten. Dieser Punkt wäre dann nicht mehr ge-

geben.  

Bezüglich des dritten Punktes, der von Sachsen 

für die Unterlage im Berichtsentwurf zusätzlich 

vorgeschlagen wird, nämlich sinngemäß zu sa-

gen, alles muss genau angeguckt werden, es müs-

sen immer individuelle Lösungen gefunden wer-

den, und es muss - ich persifliere jetzt etwas - 

von Fall zu Fall entschieden werden muss, sind 

wir uns als Vorsitzende der Arbeitsgruppe 2 ei-

nig, dass man diesem Vorschlag zu Punkt 3 nicht 

folgen sollte, und zwar zunächst einmal aus ei-

nem formalen Grund. Die Kommission hat sich 

umfassend damit befasst, hat Für und Wieder er-

örtert und ist dann zu diesen zwei Punkten ge-

kommen. Aber auch aus einem inhaltlichen 

Grund: Wenn man das so machen würde, dann 

läge die Gefahr auf der Hand, dass der Beschluss 

zum Exportverbot das Papier nicht mehr wert 

wäre inhaltlich gesehen, auf dem er stehen 

würde. Warum? Letztendlich würde das bedeu-

ten, ich habe immer die Möglichkeit, auch für die 

Zukunft individuelle Lösungen - wie auch immer 

- adäquat zu finden. Die Vorsitzenden der Ar-

beitsgruppe 2 meinen, dass das kein vorzugswür-

diger Lösungsansatz ist.  

Es kommt ein Punkt hinzu, den man nicht ver-

gessen darf. Das ist auch in den Anmerkungen 

enthalten, die im Übrigen den Text betreffen, die 

das Land Sachsen gemacht hat. Wenn man sich 

das in Aussicht genommene Gesetzgebungsver-

fahren unter dem Stichwort, wie man denn ein 

Exportverbot regulieren kann, anschaut, dann ist 

es völlig klar, dass - wie bei jedem anderen Ge-

setzgebungsverfahren, aber insbesondere auch in 

diesem konkreten Gesetzgebungsverfahren - An-

hörungen der Beteiligten stattfinden, Gespräche 

mit den Beteiligten, mit den Ländern, natürlich 

auch mit Sachsen und anderen Beteiligten. Na-

türlich ist dabei mit Augenmaß vorzugehen, un-

ter dem Gesichtspunkt: Wie kann ich denn ver-

meiden, dass völlig inadäquate Lösungen erreicht 

werden?  

Das heißt aber nicht - und das ist der Punkt -, 

dass das ein Ansatz wäre - aus unserer Sicht je-

denfalls -, zu sagen, dass man alles individuali-

siert, sondern das Signal - das war das Wichtige 

der Mehrheit, jedenfalls der Mehrheit der Kom-

mission - sollte sein: Wir entsorgen in Deutsch-

land - künftig. Dieses Signal sollte auch wirklich 

als Signal bestehen bleiben und sollte nicht 

durch einen weiteren Punkt, wie ich ihn gerade 

beschrieben habe, der als Beschluss der Kommis-

sion hinzukommen würde, gefährdet werden. Ich 

sage es mal ganz deutlich.  

Aus unserer Sicht wäre es selbstverständlich 

möglich, über die Formulierung im Einzelnen, 

was die Beschreibung der Situation und die Er-

wägungsgründe angeht, noch den einen oder an-

deren Punkt mit Ihnen zu erörtern, gegebenen-

falls auch zu modifizieren. Aber die Botschaft 

sollte jedenfalls vom Grundsatz her so bleiben, 

wie sie ist. Da sehen wir die Gefahr, dass das, 

wenn wir den sächsischen Vorschlägen, wie sie 

jetzt vorliegen, insgesamt folgen würden, nicht 

mehr gegeben wäre.  

Wohlgemerkt: Die Arbeitsgruppe und auch die 

Bundesregierung - sprich: das federführende Res-

sort - haben sich mit all diesen Fragestellungen, 

die ich gerade erörtert habe - auch mit der Situa-

tion im Land Sachsen - umfassend befasst und 

das auch diskutiert, ebenso wie auch alles andere 

- aus meiner Sicht jedenfalls - mit der größtmögli-

chen Sorgfalt behandelt wurde. Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Schmidt, bitte. 

StM Thomas Schmidt: Vielen Dank. Ich habe das 

schon öfter angesprochen, zweimal in zwei Sit-

zungen, glaube ich. Ja, es stimmt: Natürlich ist 

die Intention mit Rossendorf verbunden, aber im 

Text unseres Änderungsvorschlags finden Sie das 
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Wort „Rossendorf“ nicht speziell wieder. Es ist 

nicht irgendwie zu dem Nicht-Export damals ge-

kommen, sondern vom Bundesumweltministe-

rium ist der vertraglich gesicherte sowohl Trans-

port- als auch Rücknahmevertrag - so nenne ich 

es jetzt einmal - gestoppt worden. Der Vorgang 

war ja bereits im Gange, und dann ist die Rück-

führung nach Russland durch das Bundesum-

weltministerium gestoppt worden. Das war der 

Ausgangspunkt, warum die jetzt noch in Ahaus 

liegen.  

Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, 

wenn wir sagen, Abfallstoffe, Reststoffe, atomare 

Abfallstoffe aus Forschungsreaktoren unterliegen 

nicht dem generellen Exportverbot, warum dann 

differenziert wird. Es ist nicht erläutert worden, 

warum es zu dieser Differenzierung kommt. Es 

mag sein, dass das federführende Bundesumwelt-

ministerium BMUB hier eine Meinung vertreten 

hat, aber soweit ich weiß, hat es in den Ressort 

der Bundesregierung durchaus unterschiedliche 

Meinungen zu diesem Thema gegeben.  

Inwieweit die anderen Ressorts gehört worden 

sind und gebeten wurden, ihre Meinungen in den 

Arbeitsgruppen oder in der Kommission vorzu-

tragen, kann ich in den Protokollen in dieser 

Form nicht wiederfinden. Auch die spezielle Be-

gründung der von mir angesprochenen Punkte, 

wieso die Unterscheidung zwischen den einzel-

nen Forschungsreaktoren im Bericht oder auch 

im Protokoll begründbar niedergeschrieben ist, 

auch das ist in dieser Breite, wie Sie es vorgetra-

gen haben, meines Erachtens nicht zu finden.  

Ich muss auch noch Folgendes dazu sagen: Wenn 

Sie individuelle Lösungen ansprechen, ja. Aber 

hier geht es mehr um Forschungsreaktoren und 

nicht generell um individuelle Lösungen für jeg-

liche Abfallstoffe. Vielmehr handelt es sich um 

hoch angereichertes Uran, das mit den Abfallpro-

dukten aus den EVUs nicht zu vergleichen ist, 

weil es hoch angereichert ist. In dieser Form 

wäre es auch für Forschungszwecke - wenn man 

es will - wieder aufzuarbeiten. Das schließt auch 

das Rossendorfer Uran nicht aus.  

Ich kann also keine Begründung für die Differen-

zierung „Rossendorf nein und anderes ja“ nicht 

finden. Deshalb möchte ich darum bitten, unse-

ren Änderungsvorschlag zu prüfen und darüber 

abzustimmen. Er liegt uns wirklich sehr am Her-

zen. Für mich ist fachlich nicht nachzuvollzie-

hen, warum diese Entscheidung getroffen worden 

ist. Wir werden am Ende abwägen müssen, aber 

ein Sondervotum diesbezüglich in den Bericht 

hineinschreiben, was wir, so glaube ich, durch 

eine entsprechende Formulierung und den völli-

gen Ausschluss von Rossendorf eigentlich nicht 

wollen. 

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Danke schön. Ich will 

noch einmal an die Debatte von damals erinnern, 

als es darum ging, ob jetzt diese Brennelemente 

Rossendorf nach Mayak exportiert werden oder 

nicht. Das war eine durchaus hitzige Debatte, 

auch unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Es war 

nicht so, dass das Bundesumweltministerium das 

von Anfang an unterbunden hat, sondern eigent-

lich nach den Debatten. Es war eigentlich ein 

Vorgriff, das Ergebnis dann, zu sagen: Nein, es 

wird nicht exportiert; es bleibt hier. Es war ei-

gentlich ein Vorgriff auf das, was wir in dieser 

Kommission so oft thematisieren und was auch 

die Grundlage unserer ganzen Empfehlungen ist, 

nämlich die Frage der Verantwortung.  

Wir haben uns natürlich Mayak angeschaut, so-

weit man das von hier aus kann, und gesagt, es 

ist einfach unverantwortlich an diesem Ort - er 

wurde teilweise als der verstrahlteste Ort der 

Welt bezeichnet- , wo schon so viel liegt. Da kann 

man natürlich einerseits sagen, dann kommt es 

darauf auch nicht mehr an, aber auch dort arbei-

ten und leben Menschen.  

Das dann von uns aus sozusagen noch einmal zu 

verstärken, das war die Grundlage, auf der die 

Debatte damals geführt wurde und auf der dann 

auch das Bundesumweltministerium gesagt hat: 
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Das kann man nicht verantworten. Wir machen 

das nicht. Ich bin sehr froh über diese Entschei-

dung. Es ist klar, dass es immer irgendwelche Be-

lange und Interessen von Ländern bzw. Kommu-

nen - was auch immer - gibt, die fragen: „Ja, aber 

was ist jetzt mit uns in diesem Fall?“  

Das war eigentlich ein erster Ausblick darauf: 

Wir übernehmen auch Verantwortung für das, 

was außerhalb unserer Grenzen liegt, oder eben 

auch in der Zukunft. Das ist die Grundlage unse-

rer gesamten Arbeit hier.  

Zu dem hoch angereicherten Uran bzw. zu der 

Differenzierung, die Sie da ansprechen: Im 

Grunde genommen geht es um Garching, wenn 

wir sagen, Spitzenforschung soll erhalten blei-

ben. Da gebe ich Ihnen sogar Recht. Wenn es 

nach mir gegangen wäre - was es aber mehrheit-

lich nicht ist -, dann wäre ich nicht dafür gewe-

sen, diese Ausnahme zu machen, sondern hätte 

gesagt: Lasst uns da eine klare Ansage machen. 

Der Unterschied zwischen Rossendorf und Gar-

ching ist immerhin der, dass in Garching weiter-

hin noch eine hochanerkannte Forschung betrie-

ben wird und in Rossendorf eben nicht mehr. Das 

ist ein Unterschied, den man nicht wegdiskutie-

ren kann.  

Jetzt will ich einmal zu dem Beschluss und zu Ih-

rem Änderungsantrag kommen. Wenn wir den 

Punkt 3 aufnehmen, dann konterkarieren wir 

Punkt 1 und 2. Deswegen ist die Konsequenz, 

wenn man sagt, eigentlich muss man das Anlie-

gen von Punkt 3 mit aufnehmen, eigentlich die, 

dass wir das Ganze streichen. Wir können nicht 

etwas empfehlen, wo wir sagen: „Punkt 1 macht 

bitte und Punkt 3 lasst bitte.“ Damit machen wir 

uns lächerlich. Dann müssen wir das Ganze las-

sen. Das wäre die logische Schlussfolgerung dar-

aus. Dann müsste man auch darüber abstimmen, 

wenn man das noch einmal möchte. Eigentlich 

haben wir schon einen Beschluss. 

Ich habe jetzt noch zwei Bitten zum Schluss. 

Zum einen: Wir sollten nicht anfangen, die Kom-

mission in Mehrheiten und Minderheiten aufzu-

differenzieren. Wenn wir jetzt anfangen, in unse-

ren Empfehlungen nicht mehr „die Kommis-

sion“, sondern eine „Mehrheit der Kommission“ 

zu sagen - manchmal ist es dann vielleicht doch 

„die Kommission“ -, dann kommen wir in ganz 

schweres Wasser. Dazu gibt es Mehrheiten. Das 

ist auch gutes politisches und parlamentarisches 

Verfahren, dass man anschließend sagt: So war 

es, und so ist der Beschluss, auch wenn es eine 

Mehrheit war.  

Deswegen würde ich Sie ganz persönlich bitten, 

von einem Sondervotum abzusehen. Ich verstehe 

das durchaus. Sie sind in diesem Fall besonders 

betroffen. Es ist für Sachsen ein Zugeständnis, 

wenn man das akzeptieren möchte, was diese 

Empfehlung ist; das ist mir völlig klar. Aber diese 

Sondervoten, die landesspezifische oder in ei-

nem anderen Fall unternehmensspezifische oder 

sonst welche Interessen ausdrücken, das ist ei-

gentlich immer so eine Art Gegenbewegung ge-

gen das, was wir hier doch - so finde ich - relativ 

großartig hinbekommen haben, eben eine Zusam-

menführung der unterschiedlichen Interessen, 

um auf dieser Basis zu überlegen: Was könnte 

wohl gemeinwohlorientiert sein? Diese Kon-

sense, die wir versuchen, zu erarbeiten, sind 

dann so weit, dass es möglich und übertragbar 

ist, gemeinwohlorientiert, weil die ganzen gesell-

schaftlichen Interessen in dieser Kommission 

vertreten sind.  

Unter dem Aspekt würde ich Sie bitten, zu über-

legen, solch ein Sondervotum aus Landesinte-

resse vielleicht doch besser zurückzustellen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Markov, bitte. 

Min Dr. Helmuth Markov: Danke schön. Wenn 

ich es richtig verstanden habe: Sachsen hatte 

noch aus DDR-Zeiten einen gültigen Vertrag zur 

Rücknahme der - ich sage mal verstrahlten was 
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auch immer. Dann hat das Bundesumweltminis-

terium später entschieden - da kann ich Ihre Ar-

gumentation durchaus nachvollziehen -: Nein, 

der Vertrag, der gültig ist, wird aber nicht mehr 

umgesetzt, indem wir nicht mehr exportieren, 

weil wir es Mayak nicht zumuten wollen, weiter-

hin so verstrahlt zu sein, weil die Bedingungen 

da eben nicht sind.  

Ich glaube aber, das kann man miteinander kop-

peln. Ich wäre auch gegen die Ausnahmegeneh-

migung von Sachsen in einem Punkt 3. Das 

würde alles wieder öffnen, aber ich finde, man 

sollte Folgendes berücksichtigen: Sachsen hatte 

einen Vertrag, und der hätte Sachsen nichts ge-

kostet. Die Einlagerung jetzt nach der Entschei-

dung des Bundesumweltamtes kostet Sachsen 

Geld. Dann finde ich das durchaus relevant, dar-

über nachzudenken, dass man in diesem Ausnah-

mefall eine Regelung trifft, dass die finanziellen 

Kosten, die Sachsen dadurch entstehen, dass sie 

den Vertrag zum Export damit nicht erfüllen kön-

nen, erstattet werden. Ich denke, das könnte man 

irgendwo als Fußnote durchaus verankern. Der 

Bund hat die Entscheidung so gefällt, also muss 

der Bund dafür auch die finanzielle Verantwor-

tung übernehmen. Das kann man nicht einem 

Land anlasten.  

Das wäre ein Vorschlag, wo ich Sie bitte, wirk-

lich ernsthaft darüber nachzudenken. Damit ist 

allen Seiten gedient. Es wird nicht exportiert, die 

prinzipielle Lösung wird nicht infrage gestellt, 

aber die finanziellen Belastungen von Sachsen 

werden dem Bund zugeordnet, weil er die Ent-

scheidung auch so gefällt hat. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herr Hart, 

bitte. 

MinDirig. Peter Hart (BMUB): Vielen Dank. Da 

der Bund direkt angesprochen, möchte ich mich 

ganz kurz dazu äußern und - das ist jetzt nicht 

überraschend - nicht empfehlen, Ihren Vorschlag 

aufzugreifen, Herr Minister Markov. 

Was ist damals passiert? Das war in dem Sinne 

keine gesetzgeberische Entscheidung des Bundes, 

sondern es war eine Prüfung der Genehmigungs-

voraussetzungen für die Ausfuhr. Es war nach 

Prüfung durch den Bund nicht dargetan, dass in 

Mayak eine schadlose Verwertung gewährleistet 

ist, was Voraussetzung für den Export gewesen 

wäre. Insofern mag es Verträge gegeben haben, 

aber das war natürlich auch durch die Anforde-

rungen des Rechts überlagert, dass bestimmte Vo-

raussetzungen für den Export gegeben sein müs-

sen, die nach Auffassung der Bundesbehörden 

nicht dargelegt waren. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: Was zusätzlich in den letz-

ten Wortmeldungen angebracht worden ist, ist in 

der Sache alles nachvollziehbar. Ich habe es vor-

hin, Herr Schmidt, neutral ausgedrückt, womit 

ich nicht sagen wollte, irgendetwas ist da pas-

siert, sondern es ist genau das gelaufen, was Sie 

vorhin ausgeführt haben und was Herr Hart ge-

rade unter dem Gesichtspunkt, wie die Entschei-

dung zustande gekommen ist, ergänzt hat.  

Für mich hat sich meine Auffassung eigentlich e-

her bestärkt, von einer zusätzlichen Nummer 3, 

wie sie von Sachsen vorgeschlagen ist, besser ab-

zusehen. Die Gründe hatte ich vorhin allgemein 

genannt. Sie sind in verschiedenen Wortbeiträ-

gen noch einmal unterstrichen worden.  

Das bedeutet, das Exportverbot als solches als 

Botschaft generell für Forschungsreaktoren ist - 

jedenfalls nach Auffassung der Mehrheit der Mit-

glieder der Kommission - ein Wert an sich, und 

der sollte nicht durch eine zusätzliche Regelung - 

Frau Kotting-Uhl, Sie hatten es gerade angespro-

chen - in der Weise relativiert werden, dass man 

fragt: Was bleibt denn nach der Relativierung von 

Punkt 1 - Verbot - übrig?  
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Der Punkt 2, das hatte ich erwähnt, legt größten 

Bedacht darauf - das hat die Kommission insge-

samt auch so gesehen -, dass Forschung künftig 

weiter in Deutschland zu den allfälligen Zwe-

cken möglich ist und auch durchgeführt werden 

soll. Wir sind ein Spitzentechnologieland, und 

das darf nicht gefährdet werden. Ich denke, dem 

trägt Nummer 2 Rechnung. 

Letztes Stichwort: Herr Schmidt sagte, wenn ich 

ihn richtig verstanden habe: „Rossendorf wird 

anders behandelt als andere Forschungsreakto-

ren.“ So habe ich Sie verstanden. Vom Ergebnis 

her trifft es Sie anders - das mag sein - oder kann 

es Sie anders treffen; das ist erörtert worden. 

Aber die Behandlung als solche, was die Rege-

lung angeht, ist dieselbe, nämlich Forschungsre-

aktoren, sofern sie in Deutschland weiterbetrie-

ben werden oder künftig eingerichtet werden - 

auch das bleibt ja möglich und ist vielleicht auch 

irgendwann sinnvoll -, unterliegen diesen Kaute-

len.  

Der letzte Punkt: Im Rahmen der Beratungen ei-

nes entsprechenden Gesetzes besteht mehr Hand-

lungsspielraum - das sage ich als jemand, der das 

über viele Jahre gemacht hat -, als mancher es 

sich vielleicht vorstellt.  

Damit bin ich bei dem Punkt, den Sie, Herr Mar-

kov, angesprochen haben. Das muss man ja nicht 

so formulieren, wie Sie das vorhin formuliert ha-

ben, weil man damit in Kollision kommt. 

Min Dr. Helmuth Markov: Ich habe es deutlich 

formuliert. 

Hubert Steinkemper: Ja, Sie haben es plakativ ge-

macht, damit es klar ist. Herr Hart hat seine ent-

sprechende Ergänzung dazu gebracht. Ob man 

auf die Situation Bedacht nehmen kann und 

sollte, das ist eine Frage, die man durchaus mit Ja 

beantworten könnte, aus meiner Sicht jedenfalls, 

also diese spezifische Situation unter Finanzie-

rungsgesichtspunkten. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Brunsmeier, bitte. 

Klaus Brunsmeier: Wir haben eben mit Bedacht 

überlegt, dass Herr Steinkemper das vorträgt, 

weil ich mich da jetzt echt zurückhalten muss, 

Herr Markov. Da muss ich mich jetzt echt erst 

mal ein bisschen zügeln. Es kann doch wirklich 

nicht wahr sein, dass Sie hier vortragen, dass Sie, 

wenn eine ordnungsgemäße Entsorgung im Aus-

land nicht gewährleistet ist, den Geldunterschied 

zwischen dieser Billigstentsorgung dort, die nicht 

zulässig ist, und der ordnungsgemäßen Lagerung 

hier sozusagen aufteilen wollen. Das kann doch 

wohl nicht wahr sein. 

Min Dr. Helmuth Markov: Das habe ich nie be-

hauptet. Sie müssen besser zuhören. 

Klaus Brunsmeier: Ja, aber das war Ihr Vortrag 

gerade, dass Sie gesagt haben, diese zusätzlichen 

Kosten soll der Bund übernehmen. Das kann 

doch wohl nicht wahr sein. Da müssen wir jetzt 

wirklich auch mal einen Strich ziehen, dass man 

solche Vorträge hier nicht machen darf. 

Ich will in diesem Zusammenhang auch noch da-

ran erinnern - ich finde, das hat Herr Steinkem-

per eben sehr sorgfältig vorgetragen -, dass wir, 

was Spitzenforschung zu medizinischen Zwe-

cken in Deutschland betrifft, eine sehr weitge-

hende Regelung in unseren Beschlussvorschlag 

aufgenommen haben. Das heißt, wir sind dort 

sehr weit gegangen. Ich finde, an manchen Stel-

len aus meiner Sicht auch über die Schmerz-

grenze hinaus. Wir haben das aber gemeinsam ge-

tragen. Ich glaube, wir haben auch einen sehr 

breit getragenen Beschluss in dieser Kommission 

damit hinbekommen. Das ist jetzt mein zentrales 

Anliegen. 

Eine der wesentlichen gemeinsamen Vereinba-

rungen ist die Verständigung auf die nationale 

Lagerung. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal Rich-

tung Sachsen sprechen darf, da wäre es ein wich-
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tiges Signal, sich mit hinter diese nationale Lage-

rung zu stellen. Wir haben die Aspekte auch - 

Herr Schmidt, Sie hatten es angesprochen - mit 

dem Bundesumweltministerium erörtert. Es war 

also nicht nur das Umweltministerium, sondern 

in der AG 2 war auch das Bundesumweltministe-

rium bei diesen Fragen entsprechend eingebun-

den.  

Wir haben uns auf die nationale Lagerung ver-

ständigt. Ich würde Sie in dem Sinne, wie Frau 

Kotting-Uhl es auch angesprochen hatte, noch 

einmal herzlich bitten, zu überlegen, ob Sie aus-

gerechnet bei dieser Frage als Erstes mit einem 

Sondervotum zu drohen. Ich habe mir bisher be-

wusst - auch angesichts der Konsensüberlegun-

gen dieser Kommission - an vielen Stellen über-

legt, dass ich das nicht bringe, und ich fände es 

wirklich sehr schade, wenn es ausgerechnet von 

Ihnen an der Stelle gebracht würde.  

Deswegen noch einmal unser Vorschlag, den wir 

gemacht haben, bzw. die Bitte, dass wir den Be-

schluss nicht ändern. Ich denke, der Beschluss 

ist weitgehend abgewogen und ausgewogen zwi-

schen all den Aspekten, die wir diskutiert haben, 

und unserem Angebot, noch einmal die Entste-

hungsgeschichte und möglicherweise besondere 

Hinweise auf die Situation bei Ihnen in den Er-

wägungstext aufzunehmen und die Sache damit 

dann aber auch ruhen zu lassen oder zum Ab-

schluss zu bringen. Ich glaube, es wäre ein sehr 

wichtiges Signal für die Arbeit in der Kommis-

sion, dass das nicht in einem Sondervotum en-

det. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Wenzel, bitte.  

Min Stefan Wenzel: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. Ich wollte kurz auf drei Punkte hinweisen, 

die meines Erachtens für diesen Beschlussvor-

schlag entscheidend sind, wie er auf dem Tisch 

liegt. Insofern wäre mein Wunsch, dass Sachsen 

noch einmal überdenkt, ob es auf dieses Petitum 

verzichten kann. 

Erstens drückt dieser Beschluss den Willen zu ei-

gener Verantwortung aus, nämlich sich als Hoch-

technologieland nicht der Verantwortung für die 

Reste dieser Produktion von Strom zu entledigen 

und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit im eigenen 

Land nach einer sicheren, dauerhaften Lagermög-

lichkeit unter dem Stichwort „Endlagerung“ zu 

suchen und am Ende auch eine entsprechende 

Entscheidung zu treffen.  

Das Zweite ist immer die Frage: Wo landet das, 

wenn wir es ins Ausland transportieren? Wie 

wird im Ausland damit umgegangen? Wie wird 

langfristig damit umgegangen? Welcher Miss-

brauch zu kriminellen Zwecken ist möglich, 

wenn das waffenfähiges hoch angereichertes 

Uran ist? Was ist dann möglich? Wer das kosten-

los nimmt, was ich mir erst einmal nicht vorstel-

len kann - weshalb nimmt er das kostenlos? Was 

gibt es damit für Dritte für Verwendungsmöglich-

keiten? Das alles ist etwas, was nicht in unserem 

Interesse liegen kann, auch unter Sicherheits- 

und unter Sicherungsgesichtspunkten. 

Der dritte Punkt ist der finanzielle Aspekt. Das 

dürfte vor diesem Hintergrund kein Entschei-

dungskriterium sein, sondern die beiden anderen 

Aspekte sind so entscheidend, dass man dieses 

Kriterium der entstehenden Kosten zurückstellen 

muss, weil die anderen beiden schlicht und ein-

fach deutlich mehr Gewicht haben. Das wären 

aus meiner Sicht die Entscheidungsgründe oder 

auch die Hintergründe, die dazu geführt haben, 

dass wir so entschieden haben.  

Wenn es aus Ihrer Sicht, Herr Schmidt, Möglich-

keiten gibt, den Bund aus rechtlicher Sicht zu 

den Kosten heranzuziehen, dann - so denke ich - 

werden Sie die sowieso nutzen. Aber diese an-

dere Variante hielte ich nicht für zielführend; die 

wäre problematisch. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Thomauske, 

bitte. 
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Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich hätte noch eine 

Frage an Herrn Hart. Wann ist denn die Entschei-

dung gefällt worden, dass es sich bei Mayak nicht 

um eine schadlose Verwertung handelt? Wenn 

ich die Abläufe richtig im Hinterkopf habe, wa-

ren nun langwierige Verhandlungen vorausge-

gangen. Das Ganze war gewissermaßen schon 

zwischen dem Auswärtigen Amt und Russland 

abgestimmt, und gewissermaßen in einer Last-

Minute-Entscheidung des BMUB kam dann die 

Nichtgenehmigung des Transports. Vielleicht 

können Sie noch einmal den zeitlichen Zusam-

menhang darstellen, wie viele Tage vor dem ge-

planten Abtransport, gemessen daran, wie lange 

das Vorhaben insgesamt gedauert hat für diesen 

Termin - das war ein Last-Minute-Termin oder 

die letzte Möglichkeit -, die Entscheidung im 

BMUB gefällt worden ist. Das ist der eine Punkt. 

Das zweite Punkt: Wenn es sich hier um die Ent-

sorgung der Forschungsbrennelemente höherer 

Anreicherung handelt, dann ist die Frage der 

Proliferation doch immer noch ein Punkt, unter 

dem das grundsätzlich subsumierbar wäre, oder 

ich verstehe an dieser Stelle den Zusammenhang 

vielleicht nicht ganz. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Kanitz, bitte. 

Abg. Steffen Kanitz: Vielen Dank. Zum letzten 

Punkt, Herr Thomauske, den Sie gerade ange-

sprochen haben: Das würde ich in der Tat ähn-

lich sehen. Insofern glaube ich, dass die Rege-

lung, die wir unter Punkt 2 vorgesehen haben, 

dem Grundsatzgedanken durchaus entspricht, 

wenn wir protokollarisch festhalten, dass es sich 

nicht nur für zukünftige Forschungen, sondern 

auch für vergangene Forschungen darum handelt.  

Darüber hinaus glaube ich, müssen und können 

auch ganz ohne Schaum vor dem Mund feststel-

len: Es ist das gute Recht der Bundesländer, jetzt 

und hier zu sagen, wie sie zu dem Vorschlag ste-

hen. Deswegen finde ich es erst einmal nicht ver-

werflich, dass Sachsen sagt: „Leute, wir haben 

zwei-, dreimal einen Hinweis gegeben. Der ist in 

der Kommission nicht berücksichtigt worden, 

und deswegen versuchen wir es jetzt mal mit ei-

nem Änderungsvotum.“  

Herr Brunsmeier, ich verstehe Ihr Engagement in 

der Sache. Für diesen Beschluss haben Sie ge-

kämpft; das ist auch Ihr gutes Recht. Aber ich 

glaube, dass Herr Markov etwas anderes gesagt 

hat als das, was Sie interpretiert haben. Das kann 

er vielleicht gleich noch einmal selbst sagen. Er 

hat nicht gesagt, der Bund möge bitte die Kosten 

zwischen einer „Billigvariante“ Mayak und einer 

teuren Variante in Deutschland übernehmen, 

sondern er hat gesagt, wenn es bestehende Ver-

träge der Länder gibt, und der Bund einseitig     

oder eine Kommission - oder wie auch immer - 

entscheidet, dass diese nicht genutzt werden dür-

fen, und wenn dadurch Kosten entstehen, dann 

muss man über eine angemessene Kompensation 

sprechen. Ich halte es durchaus für legitim, so et-

was entweder im Rahmen einer Protokollnotiz zu 

formulieren, dass wir darüber sprechen oder dass 

wir es, wenn es um ein Gesetzgebungsvorhaben 

geht, einfach einmal gehört haben. Darüber muss 

man in der Tat nachdenken dürfen, denn dafür 

sind wir nun einmal ein Rechtsstaat.  

Wenn bestehende Verträge aus genehmigungs-

rechtlichen Gründen nicht eingehalten werden 

können, die Herr Hart gerade ausgeführt hat, 

dann ist es das eine. Dann kann ich nicht schad-

los verwerten. Wenn ich aber die Möglichkeit be-

komme, diese Variante doch zu ziehen, indem je-

mand - ein anderes Land oder wer auch immer - 

in die Lage versetzt wird, schadlos zu verwerten, 

dann muss ich als Land in der Lage sein, diese 

Option auch zu ziehen, sofern die rechtlichen 

Rahmenbedingungen das ansonsten hergeben.  

Insofern halte ich das durchaus für eine Variante, 

die wir jetzt nicht abschließend zu besprechen 

haben. Aber ich finde, wir als Kommission müs-

sen ehrlicherweise im Hinterkopf haben müssen, 

dass diese Argumentation, wenn es um ein Ge-

setzgebungsverfahren geht, besprochen werden 

müsste.  
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Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Markov, bitte. 

Min Dr. Helmuth Markov: Vielen Dank. Ich fand 

schon, da muss man mich mutwillig sehr miss-

verstehen, um die Interpretation so zu machen, 

wie Sie das gemacht haben, Herr Brunsmeier. 

Was habe ich gesagt? Nun bin ich ja im Osten 

großgeworden. Demzufolge kenne ich die Gesetz-

gebung in den Altbundesländern vor 1989 nicht 

hundertprozentig gut. Aber mir ist so, als wenn 

da geregelt gewesen wäre, wenn es Forschungsre-

aktoren gab, dass sich der Bund an den Kosten 

für die Beseitigung der Abfälle beteiligt hat. Das 

ist beim Einigungsvertrag für die ostdeutschen 

Länder nicht übernommen worden. Damit sind 

die ostdeutschen Länder mit ihren Forschungs-

einrichtungen nicht in die Blaue Liste gekommen 

und haben jetzt das Problem, das Sachsen hat.  

Demzufolge glaube ich, dass es kein irrsinniger 

Vorschlag ist, darüber nachzudenken, ob man das 

in diesem einen konkreten Fall nicht auch so 

macht, wie mit den Abfällen aus Forschungsreak-

toren in den Altbundesländern hinsichtlich der 

finanziellen Beteiligung umgegangen worden ist.  

Ansonsten habe ich klar und deutlich gesagt, 

dass ich die Auffassung teile, dass die Punkte 1 

und 2 nicht verändert werden sollten, dass sie 

also so bleiben. Aber ich kann dem Anliegen von 

Sachsen der permanenten alleinigen Übernahme 

der Kosten durchaus etwas abgewinnen. Das 

könnte man sehr wohl, wenn man das einfach 

nur unter dem Äquivalent, wie bezüglich der Alt-

bundesländer verfahren ist, betrachtet und an-

teilsmäßig kompensiert. Es war keine hundert-

prozentige Kostenübernahme - das habe ich auch 

nicht gefordert -, aber es war immer eine anteilige 

Kostenübernahme des Bundes.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Schmidt, 

bitte. 

StM Thomas Schmidt: Herr Markov hat jetzt 

schon einiges dazu gesagt, aber ich möchte noch 

voranstellen: Herr Brunsmeier, wenn Sie hier um 

einen Konsens ringen, was wir ja alle wollen, 

aber gleich als einleitenden Satz zu sagen, wer 

hier was sagen darf und was nicht, das geht 

schon sehr, sehr weit. Das, was Sie da geäußert 

haben, ist nicht gerade konsensorientiert, bei al-

lem Verständnis. 

Herr Hart, Sie haben gesagt, das Bundesumwelt-

ministerium müsse einschreiten, wenn be-

stimmte Sicherheitsaspekte nicht garantiert wer-

den können. Ich werde es auch noch einmal 

überprüfen lassen, inwieweit die Bundesregie-

rung bei diesen Verhandlungen mit Russland be-

züglich der Rückführung nach Mayak befasst 

war. Sie können jetzt nicht darstellen, dass Sach-

sen das völlig im Alleingang, ohne dass in Berlin 

oder Bonn irgendjemand etwas davon gewusst 

hat, gemacht hat, und dann mussten Sie ein-

schreiten. Ich denke schon, dass auch die Bun-

desregierung damit befasst war.  

Der Transport war ja bereits im Gange und ist 

dann gestoppt worden. Aber das liegt zurück. Das 

können wir jetzt nicht rückgängig machen, indem 

wir sagen: Wir bestehen jetzt darauf. Wir haben 

Verträge, und die Materialien kommen jetzt nach 

Mayak. Davon habe ich kein Wort gesagt. Es gibt 

durchaus Möglichkeiten der Aufbereitung in an-

deren Ländern, wenn man sie für Forschungs-

zwecke in Deutschland wieder verwenden kann. 

Aber der Punkt, wie Sie ihn angesprochen haben 

- Sie mussten einschreiten, weil Sie nichts davon 

gewusst haben - dem ging eine lange Diskussion, 

eine lange Verhandlung voraus. Das ist schon et-

was schwierig. 

Wie Herr Markov bereits gesagt hat, hat Sachsen 

eine gewisse Sonderrolle. Die ganzen Abfall-

stoffe, die aus DDR-Zeiten rühren, liegen zu 

100 % beim Freistaat Sachsen. Über solche For-

mulierungen kann man nachdenken, aber meine 

Zielrichtung war eigentlich eine andere, nämlich 

dass wir eine Gleichbehandlung mit Abfallstoffen 

erreichen, die aus Forschungsreaktoren kommen, 
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allgemein und nicht speziell auf einen einzigen 

bezogen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: Vielleicht nur noch ein kur-

zer Hinweis zum Stichwort Non-Proliferation, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich hatte 

versucht, anhand eines Beispiels zu erläutern, 

was mit der Nummer 2 des Beschlusses, den die 

Kommission gefasst hat, gemeint ist. Non-Prolife-

ration betrifft den Aspekt, dass aus Anlass des 

Lieferlandes künftig eine Rückführung des Stof-

fes nach Gebrauch angezeigt ist und davon nicht 

dispensiert wird, also nicht im Inland entsorgt 

werden kann. Wenn man da die Non-Proliferati-

onspunkte nicht berücksichtigen würde, würde 

das - je nach Situation - die Unmöglichkeit der 

Forschung, die wir hier als sinnvoll erachten 

würden, in dem abstrakten Fall bedeuten.  

Die Situation in Rossendorf ist jedoch anders. 

Das Lieferland besteht nicht auf Rücklieferung. 

Insofern ist das kein Non-Proliferationsgesichts-

punkt, der in Nummer 2 angesprochen ist. Das 

wollte ich nur noch einmal deutlich machen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Hart, bitte. 

MinDirig. Peter Hart (BMUB): Jetzt will ich auch 

keine Schärfen hineinbringen, auch wenn die 

Frage von Herrn Thomauske sehr scharf formu-

liert war. Es war in der Tat eine kurzfristige Ent-

scheidung. Es war die abschließende Prüfung vor 

Erteilung der Genehmigung, um die es ging.  

Vielleicht darf ich aber auch noch ein bisschen 

weiter ausholen, damit ich nicht missverstanden 

worden bin. Ich wollte nicht so verstanden wer-

den, dass der Bund sozusagen in letzter Sekunde 

in irgendetwas hineinspringen musste. Ich wollte 

dem Eindruck entgegenwirken, wie es ein biss-

chen anklang, dass der Bund sich einfach so über 

bestehende Verträge hinwegsetzt. Das war nicht 

der Fall. Alle Verträge, die man schließt, stehen 

immer unter dem Vorbehalt, dass letztlich die 

atomgesetzlichen Voraussetzungen für Exporte 

auch gegeben sein müssen, und die waren eben 

nach der Prüfung, die letztverantwortlich beim 

Ministerium lag, nicht dargetan. Ich glaube, auch 

heute würde man es, was Mayak betrifft, auch 

nicht anders sehen.  

Es ist meines Erachtens auch von der Frage zu 

differenzieren, die den Aufgabenbereich dieser 

Kommission, glaube ich, doch übersteigen 

würde, sich Gedanken zu machen, ob Dinge, die 

man beim Einigungsvertrag vielleicht hätte an-

ders regeln können oder ausführlicher hätte re-

geln können, nachgebessert werden müssen. Die 

Entscheidung auch im Vollzug nach dem Eini-

gungsvertrag, dass Großforschungseinrichtungen 

der DDR eben nicht in das System der Helm-

holtz-Gemeinschaft überführt wurden, mit einer 

sehr starken Bundesfinanzierung, sondern dass 

sie als Einrichtung der Länder verblieben sind, 

ist, glaube ich, eine andere Frage als die, mit der 

sich die Kommission befasst. Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Thomauske, 

bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich habe eine Nach-

frage an Sie. Das, was Sie eben zu Punkt 2 ausge-

führt haben, habe ich, wie ich ehrlicherweise ge-

stehen muss, aus dem Text, wie er hier steht, 

nicht herauslesen können. Gibt es irgendeine 

Stelle, wo man das, was Sie eben gesagt haben, 

nachlesen kann? 

Hubert Steinkemper: Darf ich darauf direkt ant-

worten? 

Vorsitzender Michael Müller: Ja. 

Hubert Steinkemper: Sowohl in den maßgebli-

chen Protokollen - ich hatte die Sitzung genannt - 

der AG 2, insbesondere am 7. September. Aber 

ich erinnere mich daran, dass ich das genau so 

auch in einer früheren Sitzung in dieser Kommis-

sion vorgetragen habe.  
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Prof. Dr. Bruno Thomauske: Dazu würde ich 

trotzdem gerne noch ein Wort sagen. Wenn es in 

der Form eine entscheidungserhebliche Ein-

schränkung gibt, dann muss sie sich im Text auf 

Seite 127 wiederfinden. Dann kann es nicht sein, 

dass dieser Text zunächst einmal so zu verstehen 

ist, dass darunter auch die Brennelemente von 

Rossendorf fallen können, und dann verweisen 

Sie auf ein Protokoll oder sagen: „Ich habe dort 

gesagt …“ Das kann nicht sein. Wenn es an dieser 

Stelle eine Einschränkung ist, dann muss sie 

auch in dem Text ausgeführt werden.  

Hubert Steinkemper: Noch einmal zur Klarstel-

lung. Es geht um die Frage, ob die Inlandsentsor-

gung - Stichwort Exportverbot - mit Blick auf ein 

Projekt durchführbar ist - das ist wohlgemerkt 

einstweilen ein theoretischer Fall -, bei dem For-

schung in Deutschland betrieben wird. Dazu 

muss Brennstoff aus dem Ausland bezogen wer-

den. Dieser ausländische Staat besteht von vorn-

herein darauf, dass die Lieferung nur unter der 

Voraussetzung erfolgt, dass anschließend rückge-

führt wird. Das ist die Situation, die damit ge-

meint ist, und keine andere.  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das steht hier eben 

nicht drin.  

Hubert Steinkemper: Doch. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Nein, das steht hier 

nicht. Ich kann Ihnen den Text noch einmal vor-

lesen, aber Sie kennen ihn ja. Da steht das, was 

Sie hier als Einschränkung gesagt haben, eben 

nicht drin, dass es nur für den Fall gilt, dass ein 

ausländisches Unternehmen oder das Ausland in 

dem Vertrag die Rückführungspflicht einfordert. 

Das steht hier nicht drin. Wenn, dann gehört das 

in den Text. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: Wie gesagt, ich bin da an-

derer Meinung. Nummer 2 nimmt ausdrücklich 

Bezug auf Forschung, Spitzenforschung wie in 

Garching. Da heißt es noch nicht einmal „Gar-

ching“ sondern Spitzenforschung. Der konkrete 

Anwendungsfall ist derzeit Garching. Das können 

künftig aber auch andere sein, und die sollen 

nicht daran scheitern, dass ein Exportverbot für 

den Fall besteht, dass der Lieferstaat sagt: „Ich 

verlange die Lieferung zurück.“ Das könnte er 

zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt, dass er 

sagt: „Ich behandle alle Lieferländer, an die ich 

liefere, gleich. Da magst du als Deutschland noch 

so zuverlässig sein - ich muss sie gleichbehan-

deln, weil übergreifende Non-Proliferationsge-

sichtspunkte aus meiner Politik heraus mich 

dazu zwingen, das zu tun.“ Das wäre in dem kon-

kreten Fall möglicherweise auch nachzuvollzie-

hen. 

Nichts anderes ist gemeint. Der Bezug zu der 

Spitzenforschung in Nummer 2 macht das aus 

meiner Sicht hinreichend deutlich. Es geht ja um 

ein Exportverbot. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Entschuldigung, an 

dieser Stelle noch einmal. Da steht: Non-Prolife-

ration und Spitzenforschung. Sie haben sich jetzt 

ausschließlich auf die Spitzenforschung bezogen. 

Davor steht aber „Non-Proliferation“. Da steht 

nicht drin, dass dieses „und“ ein „sowohl als 

auch“ - beides muss erfüllt sein - ist. Insofern be-

ziehe ich mich, wie es im Text steht, auf Non-

Proliferation. Damit wäre dem Grunde nach im 

Sinne der schadlosen Verwertung auch der Ex-

port der Rossendorfer Brennelemente grundsätz-

lich möglich, nach dem Text, der in Nummer 2 

steht. 

Vorsitzender Michael Müller: Wenn das so ein 

großes Problem ist, dann kann man Herrn Steink-

emper doch eigentlich bitten, das etwas deutli-

cher zu machen, und dann müsste es klar sein.  

Hubert Steinkemper: Ich probiere es einmal mit 

meinen Worten. Wir haben das in der AG 2 sehr 

intensiv diskutiert. In der Diskussion der Non-

Proliferation gibt es weltweite Situationen, dass 
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es durchaus auch mal aus internationalen Verträ-

gen und internationalen Vertragsgegebenheiten 

heraus zweckmäßig, zielführend und notwendig 

sein kann, dass so etwas sichergestellt ist. Wir 

haben gesagt, davon kann und soll Deutschland 

keine Ausnahme machen, um in solchen interna-

tionalen Verträgen nicht ein Aussteiger zu sein  

oder jemand zu sein, der das nicht erfüllt. Das ist 

das eine. 

Das andere ist: Dieses Wort „insbesondere“ - das 

sage ich Ihnen noch einmal, Herr Schmidt - ist 

wirklich ein Entgegenkommen, das sehr weit in 

die Richtung Spitzenforschung geht, wo wir ge-

sagt haben, insbesondere für die medizinische 

Spitzenforschung muss so etwas möglich bleiben. 

Deshalb ist die Verbindung, die Sie gerade ge-

knüpft haben, Herr Thomauske, auch nicht rich-

tig. Wir müssen einerseits solche internationalen 

Vertragsrahmenbedingungen einhalten. Dazu ha-

ben wir uns in diesem Textvorschlag entspre-

chend verständigt. Wir müssen und wollen ande-

rerseits - wir müssen nicht, sondern wir wollen - 

nationale Spitzenforschung auch weiter ermögli-

chen.  

Ich denke, damit sind wir wirklich an einem sehr 

weitgehenden Punkt gegangen, nämlich zu dem 

eigentlichen Punkt. Der eigentliche Punkt lautet: 

Wir wollen ein generelles Exportverbot, und das 

steht in Punkt 1. Ich denke, wir damit in beiden 

Punkten der Intention von Herrn Kanitz gefolgt. 

Ich habe auch Herrn Jäger noch vor mir und habe 

das BMWi noch vor mir, die gesagt haben, wir 

müssen die nationale Spitzenforschung gewähr-

leisten. Wir hatten sogar Hinweise aus dem Au-

ßenministerium: Ihr müsst euch auch zur Non-

Proliferation äußern. Das haben wir auch mit auf-

genommen. Ich finde, der Beschluss nimmt das 

in all diesen Punkten wirklich mit auf. Deswegen 

die herzliche Bitte, ihn auch so zu lassen, Herr 

Vorsitzender, und ihn nicht noch einmal aufzu-

machen und zu verändern. Ich glaube, wir haben 

es intensiv diskutiert. Wir haben es wirklich in 

allen Facetten gemeinsam besprochen. Es wäre 

uns sehr daran gelegen, dass diese Textfassung 

auch so erhalten bleibt. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich verstehe Herrn Thomauske 

so, dass er die Bitte hat, das diese Überlegungen, 

was sich aus dem zwingenden Gesichtspunkt der 

Non-Proliferation ergibt, im Text eine Erläute-

rung erfährt. Wir haben das momentan in Num-

mer 2. Nummer 2 müsste nicht geändert werden, 

sondern wir haben am Ende - entweder schaut 

man in den Bericht oder in das Schreiben von 

Herrn Schmidt - den letzten Satz: „Die Kommis-

sion hält es allerdings für unabdingbar“ usw. 

Dann steht da „und zwingende Gesichtspunkte 

der Non-Proliferation Rechnung getragen wird.“ 

Hier ist zweimal der gleiche Textteil verwendet. 

Es wäre im Text unter den Erwägungsgründen 

gut, wenn dieser Hinweis, dass sich diese Ge-

sichtspunkte der Non-Proliferation aus völker-

rechtlichen Verträgen ergeben, in dem Sinne, 

dass das eine Bedingung sein kann, um in den 

Besitz dieser für die Forschung notwendigen ra-

dioaktiven Stoffe zu kommen, in den Erwägungs-

gründen ergänzt wird. Dann hätten wir auch 

keine Korrektur des Vorschlags, sondern wir hät-

ten nur eine Ergänzung der Erwägungsgründe. 

Das ist das, was Herr Müller auch meint.  

Hubert Steinkemper: Darf ich noch mal ganz 

kurz? 

Vorsitzender Michael Müller: Ja, gerne. 

Hubert Steinkemper: Was Herr Gaßner gerade ge-

sagt hat, stand ursprünglich in unserem Formu-

lierungsvorschlag drin. Dann ist es hier mit dem 

Ergebnis beraten worden: Macht das kurz und 

knapp und orientiert euch an Nummer 2. Ich lese 

die Nummer 2 jetzt vor: „Die Kommission …. 2. 

fordert die Bundesregierung auf, eine Neurege-

lung zu einem Exportverbot auch für bestrahlte 

Brennelemente aus Forschungsreaktoren zu erar-

beiten, die zwingenden Gesichtspunkten der 

Non-Proliferation und der Ermöglichung von 

Spitzenforschung (insbesondere FRM II) Rech-

nung trägt.“ Wer das verständig liest, der kann 

nur darauf kommen, dass das gemeint ist, was 
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ich vorhin versucht habe, auszuführen, nämlich: 

Die Spitzenforschung muss in Deutschland wei-

ter möglich sein. Wenn ich dabei in Kauf nehmen 

muss, dass ich nicht im Inland endlagern kann, 

sondern zurückführen muss aus Non-Proliferati-

onsgründen, dann soll das so sein. Nichts ande-

res steht da. Ich weiß nicht, was daran unklar ist.  

Vorsitzender Michael Müller: Noch einmal Herr 

Schmidt zu dem Vorschlag in der alten Fassung. 

StM Thomas Schmidt: Letztendlich bleiben die 

Punkte, die ich angesprochen habe, zum Beispiel 

auch die unterschiedliche Sichtweise der Res-

sorts, bestehen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, 

das hat jetzt in der Diskussion auch keine Rolle 

gespielt, dass es durchaus unterschiedliche Auf-

fassungen gibt innerhalb der Ressorts der Bun-

desregierung - man bezieht sich nur auf das 

BMUB -, dass man das durchaus auch anders se-

hen kann. Die Abfallstoffe aus Forschungsreakto-

ren sollten meines Erachtens gleichbehandelt 

werden. Es sollten nicht nur Abfallstoffe auf FRM 

II, also Garching, gesondert betrachtet werden. 

Vorsitzender Michael Müller: Nun noch Herr 

Sailer, und dann müssen wir mal zur Abstim-

mung kommen. 

Michael Sailer: Ich hätte zwei Fragen, ob wir das 

nicht so machen können. Können wir nicht am 

Ende des ganzen Textes - ich spreche jetzt nicht 

über den Beschluss - in Zeile 40 auf Seite 127 ei-

nen Satz mit dem folgenden Inhalt anbringen: 

Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn 

die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich 

bindende Vereinbarungen diesbezüglich getrof-

fen hat, um noch einmal klarer zu machen, wo 

der Unterschied herkommt.  

Das Zweite ist: Ich habe in den letzten 25 Jahren 

viel für ostdeutsche Länder gearbeitet, auch bei 

der Sanierung, auch Rossendorf. Es gibt da wirk-

lich eine nicht ganz Gleichbehandlung, die am 

Anfang hineingekommen ist. Das kann ich aus 

meiner eigenen Arbeit bestätigen, obwohl ich 

keine ostdeutschen Wurzeln habe. Können wir 

da nicht eine vernünftige Fußnote spendieren, 

die das transportiert, wie es Herr Markov zwi-

schendrin mal vorgeschlagen hat? Wenn wir also 

praktisch die beiden Ergänzungen machen, einen 

letzten Satz ergänzen, damit klar ist, völkerrecht-

liche Vereinbarungen gehen drüber. Herr Steink-

emper, Sie haben gerade eben so viel Juristerei …  

Hubert Steinkemper: Entschuldigung.  

Michael Sailer: Das habe ich mehr als 25 Jahre 

auch gelernt. Sie haben genau in dem Sinn argu-

mentiert, wie ich jetzt den Satz vorgeschlagen 

habe. 

Vorsitzender Michael Müller: Ja, weiter. 

Michael Sailer: Diesen Satz schlage ich also vor 

und eine Fußnote „oder ein ähnliches Transport-

mittel“, um diese unfaire Kostengestaltung zu 

transportieren. 

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich habe zwei Anmer-

kungen. Zum einen finde ich wirklich, dass diese 

Frage der Ungleichbehandlung neuer Bundeslän-

der, die auch an anderen Stellen nach wie vor da 

ist, wirklich nichts ist, was wir in der Kommis-

sion auch noch zu unserer Aufgabe machen kön-

nen. Da bin ich wirklich ganz bei Herrn Hart: Das 

muss an anderer Stelle geklärt werden.  

Zum anderen will ich schon mal sagen: Wenn 

wir jetzt von den paar Beschlüssen, die wir schon 

gefasst haben, an jedem anschließend so lange 

wieder anfangen zu reden, dann weiß ich wirk-

lich nicht, wie wir mit unserer Arbeit durchkom-

men sollen. Wir haben heute noch eine ganze 

Menge auf der Tagesordnung, worüber wir noch 

nicht Beschluss gefasst haben. Ich würde darum 

bitten, dass wir das jetzt beenden. 
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Vorsitzender Michael Müller: Wenn ich es rich-

tig sehe, gibt es jetzt drei Vorschläge. Der erste 

Vorschlag ist der der Arbeitsgruppe 2, es so zu 

belassen. Der zweite Vorschlag ist - ich sage mal - 

der Vorschlag Gaßner/Sailer, das über eine Fuß-

note bzw. über einen Satz Ergänzung klarzustel-

len. Der dritte Vorschlag ist der Vorschlag von 

Sachsen.  

Hubert Steinkemper: Ich habe mich gerade noch 

einmal mit Herrn Brunsmeier verständigt. Aus 

Sicht der Vorsitzenden der AG 2 spräche auch 

nichts dagegen, diesen Vermittlungsvorschlag, 

wie Herr Gaßner und Herr Sailer ihn vorgeschla-

gen haben, mitzutragen. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut, dann würde 

ich aber vorschlagen, dass die vier   vielleicht 

auch unter Beteiligung von Herrn Schmidt - das 

in einer Pause aufschreiben. Das ist mir jetzt zu 

wichtig, als dass ich das einfach nur freihändig 

beschließen würde. Dass die sich also einmal zu-

sammensetzen und - jetzt mal unabhängig von 

weiteren Entscheidungen - einen Text aufschrei-

ben, der von der Geschäftsstelle an alle verteilt 

wird, und dann stimmen wir darüber ab. Herr 

Schmidt, bitte. 

StM Thomas Schmidt: Das ist ein guter Vor-

schlag. Das können wir gerne tun.  

Frau Kotting-Uhl, es geht hier nicht um die Be-

handlung von einzelnen Bundesländern oder ost-

deutschen Bundesländern. Wenn das auch Bay-

ern betreffen würde, wäre der Sachverhalt kein 

anderer. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das haben Sie ja vorhin 

eingebracht. 

StM Thomas Schmidt: Ja, aber darum geht es 

nicht. Es geht um die Gleichbehandlung generell. 

Im Grunde genommen ist das auch der Sinn die-

ser Ausführungen, die wir zur Diskussion gestellt 

haben. Wir sollten das noch mal in einer kleinen 

Runde diskutieren. 

Vorsitzender Michael Müller: Dann würde ich 

vorschlagen, dass in der nächsten Pause, die wir 

etwa gegen drei oder halb vier machen, die Fün-

fergruppe - Sailer, Brunsmeier, Steinkemper, 

Gaßner und Schmidt - sich zusammensetzt, 

guckt, ob sie einen Vorschlag finden, und dann 

entscheiden wir darüber. Okay? Gut. Herr Zde-

bel, bitte. 

Hubertus Zdebel: Ich wollte doch noch einmal 

auf den Punkt von Herrn Thomauske zurückkom-

men. Das haben Sie jetzt gar nicht angesprochen. 

Ich kann vieles von dem, was Herr Thomauske 

gerade gesagt hat, nachvollziehen. Wenn wir in 

unserem Kreis schon so unterschiedliche Positio-

nen dazu haben, wie wird das dann erst in der 

Bevölkerung allgemein wahrgenommen? Deswe-

gen werbe ich noch einmal verschärft dafür, dar-

über nachzudenken den alten Vorschlag, der, 

wenn ich es richtig verstanden habe, offensicht-

lich schon einmal verworfen worden ist, eventu-

ell doch noch einmal aufzugreifen. Denn mich 

hat alles, was jetzt an Gegenargumenten zu der 

Argumentation von Herrn Thomauske gekommen 

ist, überhaupt nicht überzeugt.  

Ich sehe nach wie vor widersprüchliche Möglich-

keiten, das auszulegen. Ich wäre sehr stark dafür, 

wenn es schon einen eindeutigen Formulierungs-

vorschlag gibt, ihn dann auch an dieser Stelle 

hineinzuformulieren. Es müsste eigentlich ohne 

große Probleme möglich sein, das zu machen, 

ohne dass dabei großer Mehraufwand an Zeit da-

bei draufgeht.  

Vorsitzender Michael Müller: Wollen Sie dazu 

noch etwas sagen? Nein, nicht? Oder?  

Herr Thomauske, ich bitte um Verständnis: Jetzt 

behandeln wir erst einmal den einen Vorschlag, 

und dann gucken wir noch mal, ja? Okay. Es 

bringt ja nichts, wenn wir jetzt zu viele Baustel-

len aufzumachen. Wir haben noch keinen Be-

schluss gefasst. Also erst einmal die Fünfer-

gruppe, und dann gucken wir noch mal. 
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Dann bitte ich jetzt um Fortsetzung, indem wir 

zu der K Drs. 197 der Arbeitsgruppe 3 - Optionen 

zur weiteren Beobachtung und gegebenenfalls Er-

forschung - kommen. Michael Sailer, bitte.  

Michael Sailer: Es gibt bei den Nachbarn gerade 

eine Hinterfragung, wo wir jetzt eigentlich sind. 

Zu diesem Punkt kann ich jetzt ansetzen. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich bitte, einfach 

noch mal diesen Überblickzettel zu TOP 5 zu 

nehmen. Wir haben vorhin beschlossen, dass wir 

die Behandlung von Teil B 2.2.4 und B 3 auf 

morgen früh verschieben. Das haben wir doch 

eben beschlossen - für diejenigen, die das nicht 

gemerkt haben. 

Dann haben wir auf Bitte von Herrn Schmidt den 

Teil zu Rossendorf eingeschoben, und jetzt ma-

chen wir natürlich, wie es üblich ist, in der vor-

gesehenen Tagesordnung weiter, und da steht 

dann B 5.4 an. Das ist die K-Drs. 197. Alles klar? 

Michael Sailer: Es war nur noch mal die Frage, 

was wir in geistiger An- oder Abwesenheit be-

schlossen haben. Ich konnte mich auch an nichts 

mehr erinnern. 

Vorsitzender Michael Müller: So ist das manch-

mal. 

Michael Sailer: Die Drucksache ist recht kurz. 

Das ist eigentlich nur das Einleitungskapitel zu 

den drei Optionen. Wir sind in dem Hauptkapi-

tel, in dem wir die Pfadentscheidung darstellen. 

Wenn Sie sich an die Diskussion vor einem Jahr 

erinnern, als wir in der Kommission gesagt ha-

ben, vom Trend her läuft es so, wie die AG 3 es 

vorgeschlagen hat: Es gibt C-Optionen, die Exo-

ten, die sind ganz weit weg. Die B-Optionen sind 

die, über die man vielleicht überlegen müsste    

oder genauer überlegen müsste. Die A-Option ist 

dann die Lieblingsversion.  

Das hier ist die neue Einleitung zu der B-Option. 

Der Grund dafür, dass wir das jetzt extra aufgeru-

fen haben, ist folgender: Es hat sich in der AG-3-

Diskussion herausgestellt, dass die drei Optio-

nen, die ursprünglich in B waren, nicht gleichar-

tig zu behandeln sind. Das war unsere Grundvo-

raussetzung. Diese eine Seite ist jetzt geschrieben 

worden, damit klar ist, dass die direkt nachfol-

genden Einzelkapitel zu den drei Optionen zu 

unterschiedlichen Schlussfolgerungen vom Ty-

pus her führen.  

Es ist an der Stelle grundsätzlich auch vorge-

schlagen - unten in den Zeilen 43 bis 50 -, dass 

wir aus bestimmten Gründen die Reihenfolge än-

dern, dass man nämlich das, was man am Posi-

tivsten sieht, also die tiefen Bohrlöcher, als Erstes 

nennt und dass das Inhaltsverzeichnis deswegen 

zu ändern ist. Das ist der Gesamtgehalt.  

Wenn Sie sich erinnern: Letztes Mal haben wir 

die Langzeitzwischenlagerung noch einmal dis-

kutiert und in erster Lesung verabschiedet, und 

wir haben die Transmutation auch gelesen und 

verabschiedet. Hier geht es erst einmal um das 

Kopfkapitel für die drei. Ich glaube, damit ist es 

hinreichend vorgestellt. 

Vorsitzender Michael Müller: Dann kommen wir 

zur Debatte. Wer will etwas zur K-Drs. 197 sagen? 

Frau Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Es ist nur eine Kleinig-

keit. Der Text ist natürlich gut.  

Es gibt nach den beiden Bulletpoints den kleinen 

Absatz: „Die Kommission ist zu der Auffassung 

gelangt, dass keiner der Pfade zu einer früheren 

Endlagerung der Abfälle führen würde.“ Das 

kommt ein bisschen unvermittelt daher. Aus dem 

weiteren Lesen auch nachfolgender Papiere ist 

klar, dass auch aufgrund der Zeitpläne die Frage, 

wie schnell so etwas geht, immer eine Rolle 

spielt. Aber weil das hier so plötzlich kommt, 

klingt es ein bisschen, als sei die Schnelligkeit 
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der entsprechende Maßstab. Ich würde gerne zu-

mindest noch den Begriff „Sicherheit“ irgendwo 

eingefügt haben. Michael Sailer guckt mich so 

verständnislos an. Soll ich noch einmal versu-

chen, deutlich zu machen, was ich meine? 

Michael Sailer: Das wäre nicht falsch. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich habe jetzt nicht ge-

nau im Kopf, was direkt davor steht. Aber es ist 

ein neues Kapitel, das damit anfängt. Da ist die 

Rede davon, dass die Pfade, um die es gleich 

geht, alle nicht zu einer früheren Endlagerung 

der Abfälle führen würden als der bevorzugte 

Pfad. Das klingt ein bisschen so, als sei die 

Schnelligkeit der Entsorgung der maßgebliche 

Maßstab. Das ist es aber für uns nicht, sondern 

der maßgebliche Maßstab ist die Sicherheit. Des-

wegen wäre meine Frage, ob wir dort einen Halb-

satz einfügen könnten, der klar macht, dass das 

Entscheidende die Sicherheit ist. Das sagen wir 

an vielen anderen Stellen - das weiß ich -, aber es 

ist eben ein neues Kapitel.  

Wenn du mir jetzt sagst, das kommt direkt im Ka-

pitel davor so klar heraus, dass man das hier 

nicht braucht, dann ist es okay.  

Michael Sailer: Ich habe es jetzt verstanden. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Gut, das hilft. 

Michael Sailer: Ich hätte kein Problem damit, in 

den Absatz noch einen halben Satz einzufügen. 

Das Problem war: Wir haben das mit der Zeit des-

wegen reingeschrieben, weil manche, die sich 

nicht genau auskennen, argumentieren, das geht 

mit den anderen Wegen viel schneller. Deswegen 

wollten wir das Zeitargument an dieser Stelle un-

bedingt bringen.  

Dass man dann noch hinschreibt: „Auch aus Si-

cherheitsgründen drängt sich keine der Varianten 

auf“ oder so etwas Ähnliches, das könnten wir 

durchaus machen. Ich gucke mal zu den AG-3-

Kollegen rüber. Wir würden eine Formulierung 

nachliefern. Ich glaube, das bringt es hier jetzt 

nicht.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich wollte nur das An-

liegen vermitteln. Das ist ja angekommen. 

Vorsitzender Michael Müller: Weitere Anmer-

kungen zur K-Drs. 197? - Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich hätte noch die Frage an 

Herrn Thomauske in Anknüpfung an die AG-1-

Sitzung vom Freitag, ob die Einladung in der ge-

sellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatte 

eine Diskriminierung der Wissenschaftler dar-

stellt.  

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es nach die-

sem schönen Zwischenspiel weitere Fragen? Das 

ist nicht der Fall. Dann gehe ich jetzt davon aus, 

dass die Vorlage in der ersten Lesung akzeptiert 

ist. Oder widerspricht jemand? Das ist nicht der 

Fall.  

Dann kommen wir zur K-Drs. 198. Das ist die 

Weiterentwicklung der früheren K-Drs. 111 der 

AG 3, die wir am 23. März schon einmal beraten 

haben, jetzt in der neuen Fassung. Herr Sailer, 

bitte. 

Michael Sailer: Sie ist in der AG 3 am 23. März 

beraten wurde, damit wir es rechtzeitig in der 

Kommission abliefern. 

Tiefe Bohrlöcher, das war von den drei B-Alter-

nativen ursprünglich diejenige, die sich am ehes-

ten als beobachtenswert herausgestellt hat. Wir 

haben ein ausführliches Gutachten machen las-

sen. Die ganze Community, die diese tiefen Bohr-

löcher mag, hat sich sehr intensiv mit dem Stand 

befasst. Es lohnt sich für alle die, die es interes-

siert. Parallel dazu haben wir eine amerikanische 

Anhörung zu einem konkreten Tiefe-Bohrlöcher-

Projekt der DOE ausgewertet und uns die Stel-

lungnahme der amerikanischen Nuklear Waste 

Technical Review Board Kommission angeguckt.  



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 24. Sitzung Seite 47 von 93 
am 4. April 2016 

Wir kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass es 

durchaus sein mag, dass man, technische Ent-

wicklungen vorausgesetzt, tiefe Bohrlöcher viel-

leicht in Zukunft nutzen kann Es gibt aber einen 

deutlichen Unterschied zum Endlagerbergwerk 

im punkto technischer Entwicklungszustand. 

Bisher gibt es keine Bohrungen, die Durchmesser 

per se machen, in die man vernünftige Behälter 

einbringen kann. Vernünftig deswegen: In 43 cm 

kann man solche tiefen Bohrungen nach Gutach-

tenslage machen. Ich brauche um den Abfall im-

mer noch stabile Wände. Jetzt kann man sich vor-

stellen: Bei 43 cm, zweimal die Wand weggenom-

men, bleibt innen nicht mehr viel Nutzvolumen.  

Das heißt, eine Frage lautet, ob man mit den 

Bohrlöchern mit der Technik mit größeren 

Durchmessern wesentlich weiterkommt, was 

durchaus sein kann. Zweitens haben wir keine 

Sicherheitsanalysen. Im Gegensatz zum Endlager, 

wo es seit 30 Jahren Fachdiskussionen gibt, was 

an Sicherheitsfragen alles zu beachten ist, haben 

wir keine Übersetzung auf die tiefen Bohrlöcher. 

Wir haben bei den tiefen Bohrlöchern den Ein-

druck, dass wir zumindest die Frage der Rück-

holbarkeit bzw. Bergbarkeit nicht so einfach lö-

sen können.  

Insgesamt sollten wir es trotzdem angucken. Viel-

leicht sieht es in 40 Jahren anders aus. Deswegen 

lautet die konkrete Empfehlung, dass sich der 

Bundestag immer wieder damit befasst und sich 

immer wieder den Stand anguckt. Es gibt eine 

zweite konkrete Empfehlung, die später im For-

schungskapitel kommt; dafür ist gerade ein Ent-

wurf erarbeitet worden. Mit Sicherheitsanalysen 

und Behälterentwicklung sollte man sich auch in 

Deutschland aktiv befassen. Allerdings bekom-

men wir dadurch nichts, was uns die Abfälle 

schneller vom Hof bringt. Sylvia Kotting-Uhl, das 

war vielleicht vorhin auch der Hintergrund da-

für, warum wir bei dem, was wir im vorderen Do-

kument gerade eben diskutiert haben, so viel 

Wert auf die Zeit gelegt haben. Wir kriegen mit 

den tiefen Bohrlöchern nichts schneller unter die 

Erde nach heutigem Stand. Die Leute mögen in 

30 Jahren anders entscheiden.  

Das ist sozusagen die Grunddiskussion, und da-

mit stellen wir es zur Diskussion. Damit hätten 

wir jetzt auch das dritte Kapitel der ehemaligen 

B-Varianten, das am ehesten aussichtsreiche von 

den anderen Pfaden. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es dazu An-

merkungen, Ergänzungen oder Fragen? Herr 

Thomauske, bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Nur eine kleine Er-

gänzung. Ich würde noch ein bisschen stärker be-

tonen, dass es heute technologisch keine Mög-

lichkeit gibt, die Abfälle ohne eine Spülflüssig-

keit einzulagern. Das heißt, wir lagern in Flüssig-

keit ein. Das ist ein Gedanke, der ansonsten dem, 

dem wir als sichere Endlagerung bezeichnen, dia-

metral entgegensteht. Den müssten wir hier ent-

sprechend berücksichtigen. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das steht doch drin. 

Vorsitzender Michael Müller: Können Sie bitte 

noch mal sagen, wo das steht, Herr Sailer? 

Michael Sailer: Das steht zum Beispiel auf Seite 

4. Ich glaube, das ist an mehreren Stellen ausge-

führt. Im oberen Absatz in den Zeilen 1 bis 12 auf 

Seite 4 steht dazu einiges. Da kommt das Bohr-

fluid zumindest öfter vor. 

Vorsitzender Michael Müller: Soll das ergänzt   

oder erweitert werden, oder reicht das? 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Im Fazit wird es auch 

noch einmal als Grund genannt. 

Vorsitzender Michael Müller: Okay. Gibt es wei-

tere Fragen? Das ist nicht der Fall. 

Ich würde sagen, dann nehmen wir auch K-Drs. 

198 in erster Lesung erst einmal zur Kenntnis. 

Gibt es Widerspruch dagegen? Dann ist K-Drs. 

198 mit den tiefen Bohrlöchern ebenfalls in erster 

Lesung beraten. 
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Wir kommen zur K-Drs. 199, Prozess- und Endla-

germonitoring. Darüber wurde ebenfalls in der 

Sitzung der AG 3 am 23. März beraten. Herr Sai-

ler, bitte. 

Michael Sailer: Dieses Kapitel hatten wir schon 

einmal andiskutiert. Nein, das stimmt gar nicht. 

Ich bin beim falschen Dokument.  

Endlagermonitoring haben wir meiner Kenntnis 

nach nicht diskutiert. Wir hatten im ursprüngli-

chen Inhaltsverzeichnis noch das selbsthinterfra-

gende System, haben aber aus verschiedenen 

Überlegungen gesagt, das ist eigentlich etwas an-

deres als Monitoring. Das ist für das Funktionie-

ren der Organisation wichtig, während Monito-

ring in beiden Versionen, wie wir es hier haben, 

wichtig ist.  

Wir müssen also - das steht in Kapitel 6.4.6.1 - 

während der ganzen Aktionen bis zum Ver-

schluss des Bergwerks ganz viele Dinge im Pro-

zess monitoren. Wir müssen aber auch für die 

traditionellen Naturwissenschaftler - die gibt es 

auch noch, und ohne die gibt es keine Sicherheit 

- eine ganze Menge naturwissenschaftliches Mo-

nitoring machen. Das steht in dem ersten der bei-

den Kapitel, und zwar in Kapitel 6.4.6.1.  

Außerdem müssen wir ein Endlagermonitoring 

bei verschlossenem Endlager betreiben. Da war es 

wichtig, herauszuarbeiten, dass wir Beobachtun-

gen haben, dass wir das Endlager aber trotzdem 

so gestalten müssen, dass wir die Beobachtung 

eigentlich nicht brauchen. Das ist für manche 

Leute ein Widerspruch, aber das ist eigentlich ge-

nau das Konzept, was wir haben. Das Endlager 

muss wartungsfrei sein, wenn es verschlossen ist. 

Aber ob es wirklich klappt, weiß man nicht, und 

deswegen muss man trotzdem immer wieder hin-

gucken. Das ist die Philosophie, die dahinter-

steht.  

Man muss sich natürlich auch immer sicher sein 

oder vorführen und nach allen Seiten beweisen, 

dass man es immer wieder anguckt. Daher rührt 

die Aufteilung zwischen dem Prozessmonitoring 

und dem Endlagermonitoring. Wir haben alles 

beschrieben, was wir in der AG 3 diskutiert ha-

ben. Der Text war früher kürzer. Wir haben be-

schlossen, wir brauchen mehr Punkte, die wir 

darstellen wollen. Deswegen hat der Text jetzt 

diese Länge. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Frau 

Kotting-Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das Endlagermonitoring 

ist selbsterklärend. Da ist auch klar, wer das 

macht. Beim Prozessmonitoring ist mir nicht 

klar, wer so etwas macht. Da steht, es muss eine 

von den zentralen Akteuren unabhängige Pro-

zessbegleitung sein, Schnittstellen mit den Betei-

ligungsverfahren, mit der Behördenstruktur usw. 

Aber wer macht so etwas? Es steht nur da, wer es 

einfordern kann, nämlich das Nationale Begleit-

gremium. Was für eine Struktur gibt es für ein 

solches Monitoring?  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich hätte nur noch eine Zusatz-

frage, Michael, und zwar zu Seite 6, Zeilen 32 

bzw. 36. Dort wird jeweils auf 6.4 verwiesen. Das 

ist für diejenigen, die nicht den Gesamtzusam-

menhang haben, nicht ganz erklärlich, wenn wir 

in 6.4 sind, wohin dann verwiesen wird. Mir war 

aufgefallen, dass da unter anderem das Stichwort 

„Beteiligungsmanagement“ steht. Ich wiederhole: 

Wir sind in 6.4.6, und in Zeile 32 und 36 wird 

nur auf 6.4 verwiesen. 

Michael Sailer: Okay. Wir sind jetzt ein bisschen 

in der Umgestaltung des Inhaltsverzeichnisses, 

was ich eigentlich zu dem Dokument, das wir 

vorhin diskutiert haben - K-Drs. 202 -, noch ein-

mal bemerken wollte. Wir haben beim Schreiben 

gemerkt, dass wir bestimmte Sachen anders auf-

bauen müssen, also anders als die ursprünglich 

vorgesehene Gliederung. Das Kapitel 6.4 enthält 

eine ganze Menge Beschreibung, wie der Prozess 

abläuft. Inzwischen ist es auch Kapitel 6.3. Die 
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derzeitige Gestaltung des Vorsitzendenpapiers 

von Armin Grunwald und mir. Es heißt also mal 

6.3 und mal 6.4, weil es sich gerade im Inhalts-

verzeichnis geändert hat. 

Hartmut Gaßner: Dann schreibe ich jetzt „6.3“ 

hin. 

Michael Sailer: Ja, aber auch da ohne das Moni-

toring. Das Monitoring ist später einfach das 

„End-Unterkapitel“ dazu. Es steht in dem ande-

ren Papier so drin. 

Nun zur spannenden Frage: Wer ist der Akteur? 

Es ist ein bisschen misslich, dass wir das Natio-

nale Begleitgremium in der Kommission noch 

nicht richtig ausdiskutiert haben. Es gab ja ein-

mal den großen Zoo der vielen Institutionen. Das 

ist jetzt ein bisschen eingedampft worden, und 

zwar, wie ich glaube, auf ein sinnvolles Maß. Die 

Interaktion von zehn unabhängigen Institutionen 

funktioniert nicht; das kann man weltweit immer 

beobachten. Wir haben das Papier zu einem Zeit-

punkt geschrieben, wo wir von einem sehr 

schlanken Nationalen Begleitgremium aus ausge-

gangen sind. Wächterfunktion ja, aber da sitzen 

eben sechs oder zehn Leute. Wir haben gesagt, 

die können es nicht. Sie können es nur einfor-

dern. 

Jetzt hängt es in unserer Diskussion, die wir hof-

fentlich am 18. April führen werden, auch ein 

Stück weit davon ab, ob wir alle Aufgaben, die 

wir aus der Sphäre BfE oder Vorhabensträger     

oder regional ausgliedern, irgendwie an das Nati-

onale Begleitgremium anhängen, möglicherweise 

mit ein bisschen Unterstruktur. Dann kann man 

diese Monitoringaufgabe bei dem Nationalen Be-

gleitgremium anhängen, wobei der Bundestag das 

natürlich immer hinterfragen kann.  

Wenn wir aber sagen, wir bleiben bei einem 

schlanken Nationalen Begleitgremium, dann 

taucht die Frage auf: Wo stecken wir das dann 

hin? Wir konnten es zu dem Zeitpunkt, als wir es 

abgearbeitet haben, nicht entscheiden, weil die 

Struktur unklar war. Sie hat sich jetzt erst so 

langsam herausgemendelt. Aber die Frage ist ab-

solut berechtigt: Wer macht das? Wir müssten in 

der dritten Lesung dieses Papier unsere Struktur 

soweit klarhaben, dass wir dieses Papier bei den 

Sachen, die du gerade gefragt hast, entsprechend 

ergänzen und adressieren. 

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Das würde so, wie wir 

das Nationale Begleitgremium jetzt diskutieren - 

vorrangig Wächterfunktion - durchaus Sinn ma-

chen, denn Monitoring bedeutet natürlich bewa-

chen bzw. überwachen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Kanitz, bitte. 

Abg. Steffen Kanitz: Beim Monitoring des ver-

schlossenen Endlagerbergwerks auf Seite 4, 

Zeile 2, wird in dem Papier von indirekten Be-

obachtungen über die planmäßige Außengrenze 

des ewG gesprochen. Wie habe ich mir das prak-

tisch vorzustellen? Der ewG ist für mich in mei-

ner Vorstellung bislang eher ein theoretisches 

Nachweiskonstrukt, denn er ist praktisch nicht 

nachweisbar im Sinne davon, dass ich Mess-

punkte habe, die ich exakt an der Außengrenze 

setzen kann. Einfach nur die Frage: Ist das eher 

symbolisch gemeint im Sinne von, wir müssen 

wissen, was aus dem ewG rausgeht oder rein-

kommt, oder ist es tatsächlich sehr konkret auf 

die Überwachung der Außengrenze an sich bezo-

gen? 

Michael Sailer: Cum grano salis ist es eher sym-

bolisch bezogen, aber ich persönlich gehe schon 

davon aus, dass wir, sobald wir einen Standort 

fest haben, in allen Sicherheitsanalysen sehr ge-

nau mit dreidimensionalen Koordinaten bestim-

men müssen: Wo ist die Grenze vom einschluss-

wirksamen Gebirgsbereich? Das Grundkonzept 

heißt ja, es bleibt alles im einschlusswirksamen 

Gebirgsbereich. Dann muss ich auch sagen, in 

welchem Volumen das bleibt. Wenn ich jetzt 
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überwachen will und bis dahin - wir reden über 

2080 oder 2100 - bei Herrn Thomauske reden wir 

über 2200, auch okay; da haben wir noch ein 

bisschen mehr Zeit, um Techniken zu entwickeln 

- zu sagen, die Technik, mit der Fernerkundungs-

technik, die ich habe, zu gucken, dass man rela-

tiv scharf an dem, was man als konkrete Grenze 

des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs defi-

niert hat, beobachtet, ob wir dort veränderte 

Grundwasserflüsse oder Konzentrationen von ra-

dioaktiven Stoffen, die wir nicht mögen, bekom-

men, da wäre es dann schon sinnvoll. Denn an 

dem Punkt, wo man sagt, da muss es drinbleiben, 

zu gucken, ob etwas rauskommt, ist von der 

Grundlogik schon klar. Aber ich könnte heute 

keine Technik beschreiben, die das mit heutiger 

Technik kann. Um die Technik in 60 oder 100 

Jahren, Herr Thomauske, mache ich mir jetzt 

auch nicht beliebig viel Kopf. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es weitere 

Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann 

kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dafür 

ist, dass das die erste Lesung dieses Papiers war, 

den bitte ich um das Handzeichen? Wer ist dage-

gen? Keiner. Enthaltungen auch nicht. Herzli-

chen Dank.  

Dann kommen wir jetzt zurück zu K-Drs. 195. 

Das war auch in der legendären Sitzung am 23. 

März in der AG 3. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Das war ja 

eine ganz aktive Sitzung. 

Michael Sailer: Ja, wir haben unsere Tagesord-

nung einfach so gestaltet, dass wir möglichst viel 

von den Papieren zu Zeitpunkten, wo wir auch 

Diskussionszeit haben, hierher bekommen, auch 

wenn wir sie bei manchen offensichtlich nicht so 

arg brauchen.  

Bei diesem Papier werden wir ein Stück weit Dis-

kussionen brauchen. Das hat eine Vorgeschichte 

in dem Sinne, dass es einen Streit darüber gibt, 

ob die Sicherheitsanforderungen überhaupt zum 

StandAG gehören oder nicht. Man kann es aus ei-

ner Stelle im StandAG interpretieren, dass es da-

zugehört.  

Wir haben aber, wenn man jetzt pragmatisch 

drangeht, auf jeden Fall die Situation, dass die 

Sicherheitsanforderungen der Maßstab sind, an 

dem der ganze Endlagerbetrieb, Endlagerbau und 

letztendlich auch die Endlagersuche gemessen 

werden. Deswegen macht es aus meiner Sicht 

durchaus Sinn, dass man sich damit befasst.  

Wir haben auch die Anhörung gehabt - ich habe 

nicht mehr im Kopf, wann; das steht wahrschein-

lich drin -, und wir standen dann in einem poli-

tisch schwierigen Ding, denn der BMUB hat die 

Sicherheitsanforderungen erlassen. Da gibt es ein 

paar Streitpunkte, wo manche Länder sich dage-

gen gewehrt haben oder nur unter bestimmten 

Randbedingungen einig waren. Diesen Streit 

müssen wir aus meiner persönlichen Sicht hier 

nicht führen. Die Frage, ob etwas im Bundesan-

zeiger veröffentlicht worden ist bzw. ob das gül-

tig ist oder nicht, das können die Juristen aushan-

deln; das interessiert uns gar nicht. Wir haben 

aber Kollegen, die andersherum sehen. 

Von daher gibt es einige Punkte, wo unterschied-

liche Versionen stehen. Wir haben also ein Pa-

pier mit eckigen Klammern, wo wir gesagt haben, 

das müssen wir in der Kommission entscheiden. 

Ein Rückverweisen in die AG 3 bringt nichts, au-

ßer dass wir Zeit verbrauchen und mit dem glei-

chen Ergebnis wieder hierher kommen.  

Wenn man an die eckigen Klammern geht, sind 

wir letztendlich gemeinsam der Auffassung, man 

sollte die Sicherheitsanforderungen überarbeiten. 

Sie sind auch eine ganz gute Basis, aber manches 

hat sich durch Zeitablauf oder Erkenntnisse in 

den letzten fünf, sechs Jahren durchaus dahin 

entwickelt. Es ist bei jeder Richtlinie schlau, 

wenn man ab und zu drüberguckt, ob sie stimmt. 

Wir wollten konkrete Dinge mitgeben. 
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Wenn Sie auf die Seiten 3 und 4 gucken, steht 

dort eine lange Spiegelstrichliste, bei der Sie se-

hen, dass die ersten fünf Spiegelstriche absolut 

einig waren. Dann gibt es auf der Seite 4 drei 

Spiegelstriche, die schon vorsichtiger formuliert 

sind, als sie ursprünglich formuliert waren. Sie 

fangen alle mit dem Wort „überprüfen“ an. Herr 

Fischer hält es für überflüssig, diese Überprüfung 

zu machen. Herr Fischer, so hatte ich Sie verstan-

den. Deswegen gibt es die entsprechenden Rand-

bemerkungen, dass man die drei auch streichen 

könnte.  

Dann zu den beiden letzten Spiegelstrichen. Der 

zweitletzte, wo es um das Mehrbarrierenkonzept 

geht, das ist ein langjähriger Streit zwischen Ste-

fan Wenzel und mir. In meiner Lesart der 83-er 

Richtlinien steht nirgends drin, dass es ein Mehr-

barrierenprinzip sein muss, und schon gar nicht, 

dass es ein Deckgebirge sein muss, sondern da 

steht nur drin, dass insgesamt eine Barrierenwir-

kung kommen muss. Die kann auch über mehrere 

Teilbarrieren verteilt sein. Das ist etwas völlig an-

deres als das, was die letzten fünf oder zehn 

Jahre Mehrbarrieren bedeutet hat, das heißt, eine 

Barriere muss alles bringen, und eine zweite Bar-

riere muss noch mal alles bringen. Deswegen hat-

ten wir an dieser Stelle einen Dissens, ob man es 

drin lassen soll oder nicht.  

Zum letzten Spiegelstrich, Prüfung für determi-

nistisches Vorgehen - letzter Spiegelstrich: Nach 

Auffassung der Sicherheitstechniker, die mit den 

Sicherheitsanforderungen umgehen, schreiben 

die bereits ganz klar ein deterministisches Vorge-

hen vor. Insofern erübrigt sich die Forderung an 

dieser Stelle.  

So viel vielleicht als Erläuterung zu den jeweils 

mit Kommentar markierten eckigen Klammern. 

Das müssen wir hier ausdiskutieren und irgen-

detwas dazu entscheiden.  

Ich bin mir ziemlich sicher: Egal was wir ent-

scheiden - die Revision der Sicherheitsanforde-

rungen wird ziemlich genau gleich aussehen, 

egal, was darin steht.  

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Herzlichen 

Dank, Herr Sailer, für die Einführung. Gibt es An-

merkungen genereller Art dazu? Ich sehe, das ist 

nicht der Fall.  

Wie ist das jetzt mit den eckigen Klammern? Die 

bleiben noch drin, oder wollen Sie sie heute 

schon mal andiskutieren? Herr Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Herr Sailer hat es ge-

rade angesprochen: Es gibt dort einige eckige 

Klammern, die wir auch mit gesetzt haben. Ich 

will das kurz erläutern. Wir haben einen Prozess 

hinter uns, der, wie Herr Sailer bereits erläutert 

hat, mit der Anhörung begonnen hat. In der An-

hörung gab es, glaube ich, durchaus eine gemein-

same Einschätzung der Experten, dass die Sicher-

heitsanforderungen, wie sie heute dort aufge-

schrieben worden sind im Jahre 2010, durchaus 

dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechen und dass sie insgesamt einen relativ ho-

hen Anspruch im Vergleich zu internationalen 

Forderungen haben.  

Wir haben das anschließend innerhalb der Ar-

beitsgruppe 3 in einem ersten Entwurf in einem 

Papier gehabt, das auch nur die ersten fünf Spie-

gelstriche beinhaltete. Dem haben wir uns dann 

relativ schnell anschließen können. In einer wei-

teren Überarbeitung ist diese Liste durch eine zu-

sätzliche Eingabe erweitert worden, die aber in 

keinem Zusammenhang zu irgendwelchen Zwei-

feln aus der Diskussion der Experten stand. Ich 

habe dazu extra noch einmal sowohl das Proto-

koll der Anhörung als auch die Frage- und Ant-

wortsession analysiert. Dort gibt es keine Hin-

weise darauf.  

Insofern bleibt das für mich im Moment eine 

Wunschvorstellung aus vielleicht einer anderen 

Perspektive heraus, aber es ist nicht das Ergebnis 
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der Expertenanhörung, und es ist auch nicht das 

Ergebnis der Diskussion innerhalb der Arbeits-

gruppe 3. Weil es vorher schon allgemeiner for-

muliert war, würde ich es in der ursprünglichen 

Form belassen wollen und deswegen diese von 

mir angeführten Punkte aus dieser Auflistung 

herausnehmen. Das ist die Begründung. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Danke schön, 

Herr Fischer. Herr Wenzel, bitte. 

Min Stefan Wenzel: Zu den aufgeworfenen Fra-

gen einige Anmerkungen.  

Zum einen möchte ich noch einmal verweisen 

auf § 4 StandAG verweisen. Dort heißt es in Ab-

schnitt 2: „Die Kommission soll Vorschläge erar-

beiten für die Entscheidungsgrundlagen (allge-

meine Sicherheitsanforderungen an die Lage-

rung, geowissenschaftliche, wasserwirtschaftli-

che ….)“. Da sind die Sicherheitsanforderungen 

an erster Stelle genannt. Ich denke, deswegen ge-

hören sie auch ganz klar zum Arbeitsauftrag der 

Kommission. 

Die zweite Frage, die uns beschäftigt hat, lautete: 

Wie sind die damaligen Sicherheitsanforderun-

gen eigentlich zustande gekommen? Haben sie 

Allgemeinverbindlichkeit oder nicht? Wie sieht 

das aus in Bezug auf die teilweise Weitergeltung 

der 83-er Kriterien, nach denen Konrad geneh-

migt wurde? Warum wurden die Sicherheitsan-

forderungen 2010 nicht im Bundesanzeiger veröf-

fentlicht, während die 83-er Kriterien damals 

meines Erachtens entsprechend veröffentlicht 

wurden` 

Hintergrund war damals, dass es unter den Bun-

desländer im zuständigen Ausschuss keine Eini-

gung gab und dass das BMUB die Sicherheitsan-

forderungen dann praktisch als Erlass dem BfS 

aufgegeben hat, in Bezug auf den einzigen Stand-

ort, der damals in der Diskussion war, entspre-

chend zu verfahren. Ich denke, diese Genese 

muss man zumindest würdigen, und man muss 

sie auch kennen, weil sie durchaus noch Rele-

vanz entfalten kann.  

Die Frage lautet: Was ist an dem Papier jetzt strit-

tig? Das Papier trifft - anders als viele andere Pa-

piere - zu einer Reihe von Fragen keine abschlie-

ßende Aussage, sondern wenn uns die Kommis-

sion einen Hinweis geben würde, in welche Rich-

tung sich bestimmte Diskussionen weiterentwi-

ckeln könnten, dann wäre es vielleicht angezeigt, 

dass wir das dann noch genauer ausformulieren.  

Die erste Klammer auf Seite 3, Zeile 14, ist mei-

nes Erachtens nur ein Hinweis darauf, dass wir 

einerseits ein Endlager für eine Million Jahre su-

chen und dass sich die meisten Menschen darun-

ter nur schwer etwas vorstellen können, wenn 

man sich vorstellt, dass die Bibel 5 000 Jahre alt 

ist. 

Auf der anderen Seite fehlt uns in dem Bericht 

bisher eigentlich ein Kapitel, das einem Men-

schen, der sich nicht täglich damit beschäftigt, 

vermittelt, über welche für Halbwertszeiten wir 

heute hier reden. Wenn man sich zum Beispiel 

Thorium 232 anguckt, dann landet man bei einen 

paar Milliarden Jahren. Auch das sollte man wis-

sen, wenn man solch einen Bericht liest. Man 

sollte eine Vorstellungskraft davon entwickeln, 

welche Stoffe wir als Gesellschaft alle gemeinsam 

in die Welt gesetzt haben. Die Erde ist 3,5 Milli-

arden Jahre alt. Ich glaube, Thorium hat ungefähr 

eine Halbwertszeit, die in dieser Größenordnung 

liegt. Es gibt auch andere, die weit über eine Mil-

lion Jahre hinausreichen.  

Aber das ist nur ein erklärender Hinweis, der, 

glaube ich, nicht so entscheidend ist.  

Dann hatten wir, glaube ich, längere Diskussio-

nen über den Punkt, den Herr Sailer bereits ange-

sprochen hatte, und zwar bei der Frage: Was 

macht man mit dieser Einteilung in Wahrschein-

lichkeitsklassen? Hintergrund ist die Tatsache, 

dass hier praktisch unterschiedliche Wahrschein-

lichkeitsklassen gebildet werden sollen: für 
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wahrscheinliche Entwicklungen, für unwahr-

scheinliche Entwicklungen und für weniger 

wahrscheinliche Entwicklungen. Dann hat man 

für jedes dieser Kriterien Grenzwerte festgelegt, 

beispielsweise für weniger wahrscheinliche Kri-

terien 0,1 Millisievert pro Jahr. Für wahrscheinli-

che Entwicklungen 10 Mikrosievert und für un-

wahrscheinliche Entwicklungen gar keinen 

Grenzwert.  

Jetzt ist natürlich die Frage: Was fällt denn unter 

„unwahrscheinliche Entwicklung“? Da wird das 

Ganze natürlich sehr schwammig. Oder: Wo ma-

che ich die Unterscheidung zwischen wahr-

scheinlichen Entwicklungen und weniger wahr-

scheinlichen Entwicklungen? Wenn wir über 

Wahrscheinlichkeitsrechnung reden, dann lernt 

man in der Mathematik, dass man immer soge-

nannte Grundgesamtheiten braucht, nämlich 

mindestens tausend Fälle, und dann kann man 

berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 

dass beispielsweise 30 % von tausend Wählerin-

nen und Wähler die CDU wählen oder 20 % die 

Grünen oder 30 % die SPD, oder wie auch im-

mer, welches Bundesland man nun gerade als 

Beispiel heranziehen will. Jedenfalls sagt man 

zum Beispiel bei der Berechnung von Wahr-

scheinlichkeiten bezüglich Wahlumfragen, dass 

unter tausend Befragungen von Wahlberechtigten 

eigentlich kein vernünftiges Ergebnis zustande 

kommt.  

Wenn man sich das jetzt einmal auf geologische 

Vorgänge bezogen vorstellt, dann wissen wir, nie-

mand von uns ist in der Lage tausend verschie-

dene Ereignisse auf menschliches Erfahrungswis-

sen zurückzuführen, weil es das in der Regel 

nicht gibt. Wenn wir von Wahrscheinlichkeit re-

den, dann ist damit ein sogenanntes Expert Jud-

gement gemeint, also praktisch ein Expertenur-

teil. Das hat aber mit Wahrscheinlichkeitsrech-

nung im eigentlichen Sinne nichts zu tun.  

Frage: Wollen wir das? Halten wir das für vermit-

telbar? Man muss sich immer vorstellen, dass 

hinterher an einem Standort x ein Vorhabenträ-

ger oder ein Regulierer sagen muss: Der Störfall 

soundso ist extrem unwahrscheinlich. Deswegen 

brauchen wir bei der Berechnung gar keinen 

Grenzwert vorzusehen. Wir sagen einfach, der ist 

unwahrscheinlich. Was ist unwahrscheinlich? 

Ein Meteoriteneinschlag könnte unwahrschein-

lich sein. Ich hatte das Beispiel Asse gewählt. Da 

hatte man auch den Wassereinbruch als unwahr-

scheinlich klassifiziert. Daran merkt man, das 

kann sehr beliebig werden. 

Jetzt kann man natürlich die Störfälle in die soge-

nannten Febs klassifizieren und kann sagen, man 

teilt sie in dieser Art und Weise ein. Ich glaube, 

das ist hinter immer schwer vermittelbar. Deswe-

gen habe ich grundsätzliche Zweifel an dieser Ar-

beit mit Wahrscheinlichkeitsklassen. Deshalb ha-

ben wir hier vorgeschlagen, darüber nachzuden-

ken, ob man drei will oder ob man möglicher-

weise nur zwei nimmt. Das ist eine Möglichkeit, 

dass man sagt, die Gefahr, dass ein Meteorit ein-

schlägt, der die Erde so trifft, dass auch ein End-

lager verletzt würde, ist höchst unwahrschein-

lich. Für diesen Fall berechnen wir also keinen 

Grenzwert. Wir sind uns wahrscheinlich hier am 

Tisch weitgehend einig, dass wir diesen Fall so 

einstufen. Bei vielen anderen Fällen sind wir 

möglicherweise in einer strittigen Diskussion.  

Das wäre eine denkbare Variante, dass man dann 

für alle anderen Fälle aber einen einheitlichen 

Grenzwert festlegt, nämlich beispielsweise 10 

Mikrosievert und nicht 100 Mikrosievert.  

Ich habe zu bedenken gegeben, ob man dieses 

Konzept der Wahrscheinlichkeitsklassen über-

haupt nutzt oder ob man nicht sagt, generell gilt 

der Grenzwert 10 Mikrosievert. Das wäre aus 

meiner Sicht die verständlichste Variante. Wenn 

man sich anguckt, wie es im internationalen Be-

reich gemacht wird, gibt eine ganze Reihe von 

Ländern, die so vorgehen.  

Zu der dritten Frage, die sich damit verbindet, 

hätte ich gerne eine Stellungnahme vom BMUB. 

Das muss nicht unbedingt heute sein, Herr Hart, 

aber ich denke, wir sollten darauf eingehen, dass 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 24. Sitzung Seite 54 von 93 
am 4. April 2016 

sich beispielsweise im Strahltelex ein Autor mit 

der Diskussion der Kommission auseinanderge-

setzt hat und die Frage aufgeworfen hat: Sind die 

Grenzwerte, die in der 2010er Richtlinie drin 

sind, eigentlich noch aktueller Bestand mit Bezug 

auf die ICAP-Kriterien, die eine Ableitung vorse-

hen. Dort wird die Frage aufgeworfen, ob die 

Grenzwerte, die dort vorgesehen sind, nicht per 

se um den Faktor 4 oder um den Faktor 40 nied-

riger sein müssten.  

Ich hätte gerne eine fachliche Stellungnahme 

vom BMUB, wie dort die Argumente im „Strah-

lentelex“ vom 3. Dezember 2015 bewertet wer-

den. Das wäre sehr hilfreich, wenn wir auf zwei, 

drei Seiten eine Argumentation hätten, wie sich 

die Ableitung des 10-Mikrosievert- und des 100 

Mikrosievert-Kriteriums mit Bezug auf die ICAP 

entwickelt hat und wie sie zu beurteilen ist.  

Daneben viertens die Frage - das hatte Herr Fi-

scher noch einmal strittig gestellt - bzw. die die 

Prüfung, ob die 500 Jahre ausreichend sind. Wie 

sind die 500 Jahre gewählt? Sind sie gegriffen    

oder sind wissenschaftlich abgesichert? Können 

es auch 400, 600 oder 800 sein? Ich glaube, Herr 

Fischer, das ist keine so entscheidende Frage, wo 

man sich grundsätzlich dem versperren sollte.  

Am Ende lautet die Frage immer: Gibt es einen 

Zeitpunkt X, zu dem ein Wirtsgestein die Eigen-

schaften eines Behälters übernehmen kann, oder 

gibt es diesen Zeitpunkt nicht? Die Skandinavier 

sagen, ihr Behälter muss eine Million Jahre hal-

ten. Bei uns sind im Moment 500 Jahre in der 

Diskussion. Ich glaube, auch da ist es am Ende 

zum vom Konzept, vom Wirtsgestein, aber natür-

lich auch von der Risikoanalyse abhängig, wel-

che Zahl man wählt, und da wäre es richtig, die 

Zahl 500 zu hinterfragen. Es wäre noch einmal 

interessant zu hören, Herr Fischer, was Sie zu der 

Klammer veranlasst hat. Vielleicht lässt sie sich 

auch auflösen.  

Soweit erst einmal von meiner Seite einige Argu-

mente. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Thomauske, bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Herr Wenzel, es gibt 

physikalische Äußerungen von Ihnen, die mich 

einfach reizen, darauf einzugehen. Das betrifft 

zum Beispiel die Halbwertszeit des Thoriums. 

Sie werden sich nicht vorstellen können, dass es 

Stoffe gibt, die noch eine viel, viel längere Halb-

wertszeit haben. Es gibt Stoffe, bei denen wir dar-

über reden, dass sie eine Halbwertszeit in der 

Größenordnung von mindestens 1031 Jahren ha-

ben. Ich vermag das gar nicht mehr in Worten 

auszudrücken. Wissen Sie, was das ist? Das ist 

der Wasserstoff. Damit leben wir.  

Je länger die Halbwertszeit ist, desto gefährlicher 

ist doch nicht der Stoff, sondern desto ungefähr-

licher ist er im Hinblick auf die Strahlenwirkung 

auf den Menschen. Gefährlich sind die, die eine 

kurze Halbwertszeit haben. Was uns im Rahmen 

der Endlagerung umtreibt, ist doch etwas ganz 

anderes, nämlich dass die Stoffe, die in dem Zeit-

raum von hunderttausend bis eine Million Jahre 

strahlen, in dieser Phase noch Wärme erzeugen 

und auch noch toxisch sind. Das ist doch der ent-

scheidende Punkt, und nicht die Fragestellung, 

wie groß die Halbwertszeit ist. Die Halbwertszeit 

ist an dieser Stelle nur ein sehr begrenztes Maß 

für die Gefährlichkeit dieser Stoffe. 

Ich will jetzt auf die Punkte im Einzelnen einge-

hen, die gewissermaßen streitig gestellt wurden.  

Das betrifft zum einen die Frage der Anforderung 

an die Bergbarkeit. Bei der Anforderung an die 

Bergbarkeit haben wir auf einen Seite die Frage 

der technischen Machbarkeit. Natürlich könnte 

ich sagen, am liebsten wäre mir ein Behälter, der 

für eine Million Jahre garantiert, dass wir die 

Stoffe zurückhalten können. Gut, dann bekom-

men wir wahrscheinlich kaum noch Abfälle rein. 

Dann haben wir nur noch Edelstahl, Kupferbe-

hälter oder Titanbehälter. Das sind Dinge, die 

zum Beispiel in den USA diskutiert werden. Dort 

wird darüber geredet, dass man alleine für das 
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Titan 70 Milliarden ausgibt, um die Abfälle an 

der Stelle gewissermaßen gegen eindringendes 

Regenwasser zu schützen. Das kann man alles 

machen. Dann ist nur die Frage: Wer finanziert 

das?  

Wenn wir zu einer gewissen Balance zwischen 

dem, was technisch machbar ist, und wenn wir 

gleichzeitig noch Abfälle unterbringen können, 

kommen wollen dann sind die 500 Jahre zu-

nächst einmal eine plausible Größe, abhängig von 

der Frage der Korrosionsrate: Welche Behälter-

wandstärke benötigen wir, damit wir die Abfälle 

auch unterbringen können? Insofern sind 500 

Jahre ein guter Ansatz.  

Da sich Dinge auch weiterentwickeln können, 

würde ich diese Punkte natürlich in regelmäßi-

gen Abständen einer gewissen Überprüfung un-

terziehen. Alles, was wir als Kriterien formulie-

ren - ich hatte das in der AG-1-Sitzung bereits 

formuliert -, ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn 

man in 50 Jahren - nach meiner Berechnung ha-

ben wir so viel Zeit - feststellt, dass sich der 

Stand von Wissenschaft und Technik in diesen 

Fragestellung weiterentwickelt hat, dann sind 

wir bzw. die dann zuständige Behörde/Genera-

tion natürlich allemal gehalten, das entsprechend 

zu berücksichtigen.  

Aus heutiger Sicht werden wir aber keinen besse-

ren Wert generieren können. Wir können natür-

lich hineinschreiben, dass wir gerne 10 000 Jahre 

hätten. Wenn wir das der Endlagerauswahl heute 

zugrunde legen, dann reden wir allerdings nicht 

mehr über ein Endlager, wie wir es jetzt im Gut-

achten drin haben, mit einer endlichen Größe, 

sondern aufgrund der Tatsache, dass wir dann 

kaum noch Abfälle reinbringen, wird es eben ent-

sprechend größer. Insofern sind diese 500 Jahre 

zunächst eine vernünftige Größenordnung. 

Ich gebe Ihnen recht, dass die Frage der Eintei-

lung in Wahrscheinlichkeitsklassen eine Krücke 

ist. Trotzdem gehen auch Sie täglich damit um. 

Wenn Sie hier die Treppe hinuntergehen, dann 

gehen Sie hinunter, weil Sie es nur für gering 

wahrscheinlich halten, dass Sie abstürzen. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass Sie stolpern. Das ist 

weniger wahrscheinlich. Dass die Treppe unter 

Ihrer Last zusammenbricht, ist eher unwahr-

scheinlich. Insofern machen unterschiedliche 

Klassen durchaus Sinn - auch hier. 

Es ist immer wieder reizend, mit Herrn Wenzel 

inhaltlich zu streiten; das gebe ich gerne zu. 

Min Stefan Wenzel: Aber er wollte mir gerne ein-

mal grundsätzlich widersprechen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Wenzel, Au-

genblick! 

(Zuruf von Min Stefan Wenzel)  

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich hatte noch einen 

Punkt, nämlich die Fragestellung der Grenzwerte. 

Welchen Nutzen wollen wir heute daraus ziehen, 

wenn wir eine neue Überprüfung machen wür-

den oder vorgeben würden, ob die Grenzwerte 

heute noch stimmen. Wo hat das einen prakti-

schen Nutzen für irgendeine unserer Empfehlun-

gen? Nicht einen einzigen. Der Stand von Wis-

senschaft und Technik wird sich weiterentwi-

ckeln. Es wird über die Zeit der nächsten hundert 

Jahre, bis wir die Abfälle einlagern oder eingela-

gert haben, natürlich Veränderungen geben. Die 

sind aber nach Stand von Wissenschaft und 

Technik. Deswegen haben wir ja vor der Klam-

mer stehen, dass der Stand von Wissenschaft und 

Technik zu berücksichtigen ist.  

Insofern würde ich das, was hier in Klammern 

steht, auch unter den Stand von Wissenschaft 

und Technik packen, der sowieso regelmäßig zu 

überprüfen ist und berücksichtigt werden muss. 

Von daher haben wir an der Stelle aus meiner 

Sicht keine weiteren Aktivitäten durchzuführen.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Fischer, bitte. 
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Dr. h. c. Bernhard Fischer: Vielen Dank, Herr 

Vorsitzender. Herr Wenzel, die Fragen, die Sie 

gerade noch einmal formuliert haben, haben si-

cherlich irgendwo auch durchaus ihre Berechti-

gung, überhaupt keine Frage. Ich weiß nicht, ob 

ich ähnlich unterhaltsam antworten kann wie 

Herr Thomauske. Deswegen möchte ich mich ei-

gentlich eher darauf zurückziehen, dass exakt die 

gleichen Fragen bei der Expertenanhörung von 

Ihnen schon so gestellt worden sind. Ich könnte 

jetzt auch die zugehörigen Antworten vorlesen. 

Das würde aber unserem Zeitbudget wahrschein-

lich nicht so ganz entsprechen.  

Deswegen verweise ich auf die Antworten, die 

dort gegeben worden sind, und diese Antworten 

sind nun einmal zweifelsohne von den von uns 

benannten Experten gegeben worden. Ich maße 

mir nicht an, jetzt bessere Antworten geben zu 

können. Ich sage nur, die Antworten waren an 

dieser Stelle relativ eindeutig: Es gibt Verbesse-

rungspotenzial an den Sicherheitsanforderungen. 

Die können wir auch gerne festschreiben. Das ha-

ben wir getan. Die Punkte waren unstrittig. Aber 

die von Ihnen erweiterten und eben wiederholten 

Fragen waren an dieser Stelle nicht unstrittig. In-

sofern stelle ich mir die Frage: Warum sollten wir 

Themen, die von den Experten als unstrittig dar-

gestellt worden sind, an dieser Stelle noch ein-

mal neu aufarbeiten? Das halte ich nicht für sinn-

voll, auch nicht im Sinne unseres Zeitbudgets. 

Die Sicherheitsanforderungen werden in jedem 

Fall weiterentwickelt werden; da gebe ich Herrn 

Thomauske völlig Recht. Sie unterliegen einer 

ständigen Überarbeitung. Insofern könnte dieses 

Kapitel, das die Sicherheitsanforderungen mit 

den wenigen festgestellten Punkten, die wir ge-

meinsam als unstrittig betrachtet haben, darstellt, 

meines Erachtens so in den Bericht übernommen 

werden. Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich habe drei Fragen bzw. An-

merkungen. Die erste Frage lautet, ob - darauf hat 

Michael Sailer hingewiesen - die Umsetzung der 

in 4.2.2 von der Kommission erbetenen Vor-

schläge in Form von Überprüfungsaufträgen, also 

Überprüfungen durch das BMUB, von uns hier 

sehr lang diskutiert werden muss, ob es sinnvoll 

ist, da drei Punkte zu schreiben oder drei Punkte 

nicht zu schreiben. Im Zweifel wird das BMUB 

das nicht machen, oder respektive, wenn wir das 

mehrheitlich vorschlagen, wird es trotzdem nicht 

zu einem durchschlagenden Erfolg kommen müs-

sen. Ich würde vorschlagen, diese Überprüfungs-

punkte stehen zu lassen, weil sie einen bestimm-

ten Diskussionsstand wiedergeben und weil wir 

bei der Frage, was zu überprüfen ist oder nicht zu 

überprüfen, nicht implizieren sollten, wie es 

möglicherweise - ich bin vorsichtig - die AG-3-

Diskussion wiedergibt, dass das dann letztend-

lich eine Vorgabe für das BMUB ist. Da steht 

schlicht und einfach, die sollen das überprüfen, 

und dann kommen die zu einem bestimmten Er-

gebnis. 

Der zweite Punkt ist folgender: Mir ist in der re-

daktionellen Fassung, wie sie uns vorliegt, nicht 

ganz klar, in welchem Verhältnis das Urteil der 

Sachverständigen auf Seite 3, Zeile 10, bezogen 

auf den Stand von Wissenschaft und Technik, 

das durchaus von einigem Gewicht ist und das, 

glaube ich, von uns damals auch dann so festge-

stellt wurde, zu den Zeilen 25 und 26 steht. Dort 

heißt es nämlich, dass im kommenden Standort-

auswahlverfahren die Sicherheitsanforderungen 

in einer dem heutigen Stand von Wissenschaft 

und Technik entsprechenden Fassung vorliegen 

müssen. Das ist jetzt möglicherweise von mir 

spitzfindig. Es sollte vielleicht in einer aktuali-

sierten Form formuliert werden, dass also das 

Prozesshafte zwischen dem, was die Sachverstän-

digen für die aktuellen Anforderungen festge-

stellt haben, und dem, was die jeweilige Über-

prüfung der Sicherheitsanforderungen im Lichte 

des sich weiter entwickelndem Stand von Wis-

senschaft und Technik ausdrückt, zum Ausdruck 

kommt.  

Zum einen haben wir also das Urteil, dass es dem 

Stand von Wissenschaft und Technik entspricht, 

und andererseits haben wir die Aufforderung, die 
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Sicherheitsanforderungen im Laufe des Standort-

auswahlverfahrens dem zukünftigen Stand von 

Wissenschaft und Technik und nicht dem heuti-

gen Stand von Wissenschaft und Technik anzu-

passen. Das sollte man stilistisch vielleicht noch 

ein klein wenig verbessern.  

Das Dritte ist die Frage: In welchem Verhältnis 

steht denn die Aufforderung zur Überprüfung der 

Sicherheitsanforderung tatsächlich zum Stand-

ortauswahlverfahren? Um die allerletzte Zeile - 

ich bin kein Spezialist - aufzurufen: Dort wird 

darum gebeten, dass die Leitlinien, die die Si-

cherheitsanforderungen untersetzen, das Vorge-

hen zur Festlegung des ewG unter notwendigen 

Barrieren festlegen. Das erlaubt es mir, der Proto-

kollantin noch einen kleinen Witz mit auf den 

Weg zu geben: Das war gerade auch die Außen-

grenze des ewG und nicht der ewG. Bei dem ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereich ist es nicht so 

einfach, die Außengrenze dort sprachlich unter-

zubringen. Wann muss das also zeitlich vorliegen 

im Sinne eines notwendigen Bestandteils der 

Vorgaben für den Vorhabenträger?  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Ich habe vorhin vielleicht doch 

nicht ganz so unnötig gesagt, dass sich das BMUB 

bei der Überprüfung ohnehin gleich verhält, egal, 

ob wir den einen oder anderen Satz drin haben  

oder nicht. Diese Hin- und Her-Debatte haben wir 

in der AG 3 auch schon mehrfach gehört.  

Mein Vorschlag wäre - ich fange einmal von hin-

ten an -: Die Prüfung für das deterministische 

Vorgehen ist überflüssig, aber es schadet nichts, 

wenn es drinsteht. Die Überprüfung für die bei-

den Wahrscheinlichkeitsklassen, bezogen auf die 

Grenzwerte bzw. Indikatorwerte, kann man hin-

einschreiben. Aber wir haben in der Anhörung 

ganz klar gehört, dass das dem internationalen 

Stand entspricht und international sogar mit in 

der Spitzengruppe ist. Das wäre übrigens auch 

die Antwort auf diesen seltsamen Artikel im 

„Strahlentelex“. Ich habe ihn gelesen.  

Wir haben dann den Spiegelstrich in Zeile 7 und 

weitere. Ob wir zwei oder drei Wahrscheinlich-

keitsklassen haben, das kann mit in die Überprü-

fung nehmen, aber es gab gute Argumente dafür, 

drei Wahrscheinlichkeitsklassen zu machen. 

Die Zeilen 4 bis 6, also die Überprüfung, ob 500 

Jahre Bergbarkeit eine Anforderung sind oder ob 

ein längerer Zeitraum zu wählen ist, kann man 

auch reingeben. 

Ich möchte aber noch etwas zu Herrn Thomauske 

sagen. Wir behandeln nachher das Behälterkapi-

tel. Im Behälterkapitel geht es um alle Anforde-

rungen an Behälter. So haben wir es auch konzi-

piert. In diesem Spiegelstrich hier geht es nur um 

die Anforderungsgruppe, was aus der Bergbarkeit 

kommt. Deswegen reden die Schweden nicht 

über eine Million Jahre Bergbarkeit, sondern es 

geht wirklich nur darum: Sind für die Bergbar-

keit, die etwas anderes voraussetzt als die Dicht-

heit des Behälters über irgendeinen Zeitraum, die 

500 Jahre richtig? Das kann man ja aufschreiben. 

Das ist ein Anliegen des Kollegen Wenzel, aber 

ob dem andere folgen, wird man dann in der De-

batte sehen. 

Ich hätte bei den Spiegelstrichen in den Zeile 4, 

7, 11 und 19 kein Problem, wenn wir die stehen 

lassen. Ich unterstelle dem BMUB mal, dass er 

ein ordentliches Verfahren der Überprüfung 

macht, und dann werden diese Fragen ohnehin 

eine Rolle spielen. 

Das mit dem Mehrbarrierenprinzip in Zeile 15 

würde ich nicht übernehmen, und zwar aus ei-

nem ganz einfachen Grund: Wir diskutieren bei 

den Geokriterien, die wir aus der AG 3 heraus 

noch nicht vorlegen konnten, weil sich die 

Hauptkombattanten noch nicht einig geworden 

sind, ob wir ein Kriterium „Mehrbarrieren“ neh-

men. Das, was dort als Mehrbarriere diskutiert 

wird, ist etwas deutlich anderes als das, was in 
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den 83er-Sicherheitskriterien steht. Der Bezug 

auf die 83er-Sicherheitskriterien wäre also eine 

deutliche Verschlechterung gegenüber dem, was 

Niedersachsen an dieser Stelle will oder was die 

Leute aus Gorleben wollen.  

Ich würde weiterhin dafür plädieren, das auf 

Seite 3 in den Zeilen 13 und 14 zu streichen, aber 

der Geschäftsstelle mitzugeben, dort, wo wir über 

das radioaktive Inventar reden, hinreichend viel 

über Halbwertszeiten und die unterschiedlichen 

Längen unterzubringen; denn das ist das Kapitel, 

wo man es auch suchen würde. 

Ich würde dafür plädieren, auf der Seite 2, Zeilen 

7 und 8, das Markierte zu streichen, weil das eine 

Frage ist, die vom BMUB offensichtlich anders 

gesehen wird. Wir müssen uns hier in der Kom-

mission nicht über die Gültigkeit austoben. Ich 

glaube, wenn es eine revidierte Fassung der Si-

cherheitsanforderungen gibt, wird darin ohnehin 

stehen, diese Sicherheitsanforderungen werden 

bei der Suche nach einem Hochaktivlager ange-

wendet. Damit ist der Streit historisch, der an 

dieser Stelle steht, wenn man es jetzt mal ganz 

pragmatisch sieht. 

Noch einmal zu den Fragen zum Inhalt. Ich sehe 

keinen Widerspruch zu dem, was wir dort zitie-

ren, dass die Sicherheitsanforderungen also 

grundsätzlich dem Stand von W&T entsprechen, 

denn „grundsätzlich“ ist immer eine Einschrän-

kung. Fast jede Person hat in der Anhörung an 

mindestens einer Stelle einen Verbesserungsvor-

schlag gemacht, manche sogar mehrere. Wenn da 

unten steht, dass die kommenden Anforderungen 

an den heutigen Stand von W&T angepasst wer-

den, ist das eigentlich auch logisch. Ich gebe aber 

zu, dass die Formulierung für jemanden, der sich 

da nicht so spitzfindig auskennt, widersprüch-

lich aussehen kann. Deswegen würde ich auch 

dem Vorschlag folgen, dass man das in den bei-

den Zeilen redaktionell ein bisschen besser her-

ausarbeitet.  

Zur Frage der Anwendbarkeit im Suchverfahren: 

Wir könnten mit den jetzigen Sicherheitskriterien 

in das Suchverfahren gehen, denn in concreto 

muss der Vorhabenträger sowieso immer prüfen, 

ob die noch dem Stand von Wissenschaft und 

Technik entsprechen. Ich darf eine Richtlinie - 

das ist es letztendlich - nicht einfach anwenden, 

ohne dass ich geguckt habe, ob sie dem Stand 

von W&T entspricht. Wenn dann das Kommissi-

onskapitel und die Anhörung vorliegen, wird der 

Vorhabenträger in den Fragen, die wir aufgewor-

fen haben, nicht mehr wörtlich der Richtlinie fol-

gen. Das ist normales Handwerk in Genehmi-

gungsverfahren. 

Es wäre natürlich besser, wenn der BMUB relativ 

bald damit anfinge, die Fragen noch einmal zu 

überarbeiten. Wie gesagt, es ist keine Schande, 

wenn man 2010 eine Richtlinie herausgegeben 

hat, dass sie dann 2017 novelliert wird. Es ist et-

was völlig Normales in dem Geschäft, dass in sol-

chen Zeitabständen novelliert wird. Ich denke, 

für das, wo wir die Sicherheitsanforderungen vor 

allem in der ersten Phase des Suchprozesses 

brauchen, wäre es ausreichend, wenn wir die 

Fragestellungen weglassen, also diese sinnge-

mäße Anwendung nach Stand von Wissenschaft 

und Technik.  

Es wäre aber besser, wenn wir es da hätten, wo 

wir es konkret brauchen. Das war noch die letzte 

Frage, die ich beantworten muss. Wir gehen in 

der AG 3 davon aus, dass wir sowohl die Krite-

rien anwenden als auch Sicherheitsuntersuchun-

gen in den einzelnen Schritten machen müssen. 

In den Sicherheitsuntersuchungen muss ich 

schon an Sicherheitsanforderungen spiegeln. In-

sofern ist die Rolle schon lange vor dem eigentli-

chen Genehmigungsverfahren die, dass sie ein 

Maßstab für das sind, was ich in den Sicherheits-

untersuchungen alles angucken muss. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Ste-

fan Wenzel, bitte. 
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Min Stefan Wenzel: Vielen Dank, Herr Vorsitzen-

der. Ich beginne vielleicht von vorne, um einmal 

abzuschichten.  

Ich denke, die eckige Klammer auf in Zeile 7 auf 

Seite 2 kann man im Prinzip auflösen, bzw. da 

kann ich mir auch vorstellen, dass wir die sechs 

Worte streichen.  

Ich hatte eben auf §/**4.2.2 verwiesen, will aber 

auch noch einmal auf Punkt/**§ 4.5. Dort heißt 

es: „ … die Mindestanforderungen … werden von 

der Kommission als Empfehlungen erarbeitet und 

vom Deutschen Bundestag als Gesetz beschlos-

sen.“ Das heißt, da tauchen die noch einmal auf.  

Michael Sailer: Nein, das ist etwas anderes. 

Min Stefan Wenzel: Da steht aber „die Mindest-

anforderungen“. 

Michael Sailer: Mindestanforderungen sind ein 

Teil der Geokriterien. 

Abg. Steffen Kanitz: Genau, nicht die Sicher-

heitsanforderungen. 

Min Stefan Wenzel: „ … die Mindestanforderun-

gen, die Abwägungskriterien und die weiteren 

Entscheidungsgrundlagen werden von der Kom-

mission…“. Wir haben immer drei Sachen: Wir 

haben die Kriterien, wir haben die Sicherheitsan-

forderungen - das ist sozusagen die Messlatte, 

über die am Ende jeder Standort springen muss -, 

und wir haben die Sicherheitsuntersuchungen, 

die klären, ob die Sicherheitsanforderungen auch 

erfüllt werden. Deswegen spielen sie am Ende in 

der ganzen Auseinandersetzung durch eine ganz 

entscheidende Rolle. Sie sind in der öffentlichen 

Debatte oft immer erst in zweiter Reihe genannt 

worden, aber für die Frage, welcher Ort am Ende 

infrage kommt, sind die Kriterien, die Sicher-

heitsanforderungen und die Sicherheitsuntersu-

chungen aus meiner Sicht die drei wichtigsten 

Faktoren.  

Auch die Sicherheitsuntersuchungen sind in der 

öffentlichen Debatte bisher immer sehr zurück-

haltend beurteilt worden, aber darin sind ganz 

viele Punkte enthalten, wo hinterher richtig die 

Musik spielt. 

Insofern verzichte ich auf die sechs Wörter in 

Zeile 7 auf Seite 2, weil ich denke, dieses Thema 

kriegen wir später sowieso noch. Der Bund weiß 

um die Tatsache, dass die damals nicht im Bun-

desanzeiger veröffentlicht sind. Das steht hier 

auch; der Satz bleibt ja stehen.  

Meines Erachtens können wir auch auf Seite 3 

die sechs Worte streichen, die sich mit den Halb-

wertszeiten beschäftigen. Natürlich spielen die 

hier als Hinweis nicht die entscheidende Geige. 

Ach, Herr Thomauske ist doch da. Herr Thom-

auske wollte mir ja mal aus Prinzip widerspre-

chen. Herr Thomauske, an dieser Stelle würde 

ich sagen, die sechs Wörter können wir streichen. 

Damit komme ich zu der Frage: Was ist die Be-

gründung für 10 Mikrosievert, 100 Mikrosievert 

oder einen anderen Wert? Ich denke, diese Frage 

wird man sowieso zu einem Zeitpunkt, wo das 

relevant wird, immer wieder stellen. Da bin ich 

mir aber sicher, dass das BMUB das gerne mal 

aufschreibt, denn das hat man sich damals in der 

Abwägung vorgenommen, und das muss man ja 

sauber begründen. Natürlich wird man das im-

mer wieder an dem aktuellen Stand von Wissen-

schaft und Technik spiegeln müssen, aber wir 

setzen damit ja schon einen Maßstab.  

Damit komme ich zum Punkt W&T, den Herr 

Gaßner ansprach. Ich meine, der entscheidende 

Unterschied ist das Wörtchen „grundsätzlich“. 

So einig waren sich die Experten nicht, Herr Fi-

scher. Dass Sie da überhaupt keine unterschiedli-

chen Auffassungen feststellen konnten, verwun-

dert mich an dieser Stelle ein bisschen. Auf Zeile 

10 ist gesagt worden „grundsätzlich entspre-

chend dem Stand von Wissenschaft und Tech-

nik“, während es in Zeile 24 heißt, dass diese 

Punkte, die darüber hinaus strittig sind oder zu 
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überprüfen sind, auch einer Überprüfung unter-

zogen werden sollen. Man kann das vielleicht 

noch ein bisschen klarer machen, aber im Grund-

satz ist das verständlich, denke ich.  

Ein weiterer Punkt ist das „Mehrbarrierenkon-

zept“ auf Seite 4, Zeile 15. Der löst sich vielleicht 

auf, wenn wir uns diese Frage bezüglich der 

Deckgebirgsgeschichte noch einmal vornehmen. 

In den 83er-Kriterien steht in 3.2 in der Über-

schrift „Mehrbarrierenkonzept“. Dort sind das 

Deckgebirge und das Nebengestein als ein Punkt 

eines Mehrbarrierenkonzepts aufgeführt, also ex-

plizit dort genannt. Das steht eben in den 83er-

Kriterien drin.  

Das muss man jetzt noch einmal antizipieren, 

wenn man über die Frage spricht: Wie genau be-

misst sich der Zustand eines einschlusswirksa-

men Gebirgsbereichs? Wo endet der? Wo fängt er 

an? Welche Rolle spielt dabei das Deckgebirge? 

Insofern würde ich an dieser Stelle die eckige 

Klammer noch stehen lassen.  

Ansonsten war in der AG 3 nur der Absatz mit 

dem deterministischen Vorgehen strittig. Das ist 

aus meiner Sicht als Prüfauftrag relevant. Den 

würde ich auch stehen lassen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Brunsmeier, 

bitte. 

Klaus Brunsmeier: Vielen Dank. Ich würde gerne 

noch drei Sachen ansprechen, die mir zum Teil 

noch aus der Anhörung in Erinnerung sind.  

Punkt 1 wäre die Rechtsstellung der Sicherheits-

anforderungen. Da ist mir die Aussage ein biss-

chen zu flapsig, bei der nächsten Überarbeitung 

werde dann schon drinstehen, dass die auf die 

Endlager anzuwenden seien. Das finde ich ein 

bisschen wenig. Ich würde mir eigentlich wün-

schen, dass in der Darstellung viel deutlicher et-

was zur Rechtsstellung der Sicherheitsanforde-

rungen gesagt wird. Jetzt können wir, die wir 

nicht in der AG 3 sind, das nicht genau überbli-

cken, ob es an anderer Stelle erscheint, aber hier 

ist es erst einmal nicht; deswegen spreche ich es 

an. Es müsste eigentlich klärend dargelegt wer-

den, welche Rechtsstellung sie später haben wer-

den. Ich habe aus der Anhörung damals mitge-

nommen, dass es im Grunde genommen eine in-

terne Festlegung des BMUB ist. Auch in der An-

hörung ist thematisiert worden, wie das in Zu-

kunft zu sehen ist, wie die weiterentwickelt wer-

den, wie die Beteiligung der Länder ist oder ob 

gegebenenfalls weitere Beteiligungen stattzufin-

den haben. Punkt 1 wäre also noch einmal die 

Rechtsstellung der Sicherheitsanforderungen. 

Ich finde die Formulierung hinsichtlich des 

Strahlenschutzes Seite 3 in Zeile 15 mit Blick auf 

den Beitrag im „Strahlentelex“ auch etwas flap-

sig, lieber Michael Sailer. Es gibt im internationa-

len Vergleich sicherlich die eine oder andere Ein-

schätzung, aber es gibt auch - das fand ich jeden-

falls in dem „Strahlentelex“-Beitrag - eine sehr 

gute Begründung dafür, dass die jetzt vorgesehe-

nen Werte aus deren Sicht einfach noch viel zu 

hoch sind. Ich denke, auch diese Hinweise und 

diese Sichtweise müssen sich in der Darstellung 

wiederfinden. Ich würde vorschlagen, dass man 

an dieser Stelle ergänzt, dass es dazu eben auch 

andere Einschätzungen gibt, und dass man diese 

Einschätzung aus dem „Strahlentelex“ als Fuß-

note aufnimmt, damit sie auch Eingang in unsere 

Beratungen und unsere Entscheidungsfindung 

findet.  

Vorschlag 2 lautet also, diesen Beitrag dort ent-

sprechend aufzunehmen und darzustellen.  

Was ich auch nicht gefunden habe, ist die Sicher-

heitsanforderung im Hinblick auf Rückholbarkeit 

und Bergbarkeit. Ich denke, auch da wäre es drin-

gend erforderlich, dass es dazu Ausführungen 

gibt. Ich würde anregen, dass in der AG 3 noch 

einmal zu diesen beiden speziellen Punkten, was 

die Sicherheitsanforderungen betrifft, beraten 

wird und dass diese Passage gegebenenfalls er-

gänzt wird.  
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Das waren jetzt die drei Punkte, die ich als Nicht-

teilnehmer der AG 3 bei der Lesung in der Kom-

mission mit der Bitte um Berücksichtigung ein-

bringen möchte. Punkt 1: Rechtsstellung, Punkt 

2: Strahlenschutzvorsorge und die weitergehen-

den Werte aus dem „Strahlentelex“-Beitrag, 

Punkt 3: Was bedeutet es im Hinblick auf Rück-

holbarkeit und Bergbarkeit für die Sicherheitsan-

forderungen, das zu machen?  

Es gab links von mir eben einen kleinen Zwi-

schenruf, der, denke ich, die Problematik ein we-

nig deutlich macht: „Das gilt ja dann für das Ge-

nehmigungsverfahren.“ Aber ich denke, uns geht 

es mehr um das Suchverfahren. Insofern ist auch 

noch ein sehr wichtiger Punkt, den wir ebenfalls 

auf dem Schirm behalten müssen: Wo, mit wel-

cher rechtlichen Stellung und mit welchen Inhal-

ten - jetzt einmal nur die drei als Beispiel bespro-

chen - ist das im Verfahren relevant? Ich denke, 

das fehlt auch noch in diesem Beitrag. Ich würde 

darum bitten wollen, die eine oder andere Klar-

stellung in der Vorlage vorzunehmen.  

Diese vier Punkte also noch einmal als Anregung 

im Rahmen der ersten Lesung. Vielen Dank.. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ich kann da gut anschlie-

ßen, insbesondere an den letzten Punkt. Ich 

glaube, die Diskussion eben hat gezeigt, dass wir 

vielleicht zumindest noch unterschiedliche 

Kenntnisstände in dem Kreis haben. Bevor wir 

das in Beschlüsse überführen, wäre es sicherlich 

hilfreich - auch später im Transport des Berichtes 

-, dass man weiß: Welche Rolle spielen Sicher-

heitsanforderungen im Prozess? An welcher 

Stelle und wann brauchen wir sie dann auch mit 

Blick insbesondere auf das Suchverfahren?  

Vor diesem Hintergrund würde ich gerne noch 

zwei Punkte ansprechen. Wir sind in der Tat ge-

halten - Herr Wenzel, da bin ich bei Ihnen -, dass 

wir uns laut StandAG einige wichtige Grundla-

gen im Sinne von Reviews anschauen müssen 

und Aussagen dazu machen müssen. Dazu gehö-

ren auch die Sicherheitsanforderungen. Deswe-

gen haben wir eine Anhörung gemacht, haben 

uns Experten eingeladen und haben uns ein Bild 

gemacht. Ich finde, das Bild - das kann man 

nachlesen; ich habe es auch noch einmal getan - 

war insofern eindeutig, als die Experten bestätigt 

haben - auch noch einmal explizit auf Nach-

frage -, dass die Sicherheitsanforderungen dem 

Stand von Wissenschaft und Technik heute ent-

sprechen.  

Die Frage war: Gibt es unmittelbaren Handlungs-

bedarf? Das ist - das können Sie gerne nachlesen- 

nicht bestätigt worden, sondern es ist im Gegen-

teil bestätigt worden, dass da kein unmittelbarer 

Handlungsbedarf besteht. Das kann man aus der 

Anhörung herauslesen. Das heißt nicht, dass die 

Dinge dann eingefroren werden und dass sich 

nichts tut. Selbstverständlich gibt es Themen, die 

dort auch diskutiert worden sind. Es steht hier 

auch im Papier, dass bei einer Weiterentwick-

lung, die ja - das ist die Grundphilosophie - stän-

dig stattfindet, immer zu überprüfen ist, ob man 

dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

spricht, und wenn nicht, muss man anpassen.  

Dass bei diesem Prozess bestimmte Themen im 

Sinne auch Ihrer Prüfpunkte berücksichtigt wer-

den, ist klar. Ich würde nur dafür werben wollen, 

dass man das ein Stück weit separiert, denn an-

sonsten kann ein falscher Eindruck entstehen. 

Man kann auf der einen Seite nicht sagen, die Si-

cherheitsanforderungen entsprechen dem Stand 

von Wissenschaft und Technik, und dann direkt 

anfangen, einen Katalog zu machen: „Aber es 

müssten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 überprüft werden.“ 

Dann ist die Eingangsaussage extrem relativiert.  

Das heißt, wir sollten differenzieren und sagen: 

Heutige Momentaufnahme, Bewertung, auf Basis 

der Anhörung - Punkt 1: Sie entsprechen dem 

Stand von Wissenschaft und Technik. Punkt 2: 

Sie werden natürlich weiterentwickelt. Dabei 

können oder sollten folgende Themen eine Rolle 
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spielen, ohne dass man das relativiert, was man 

eingangs festgestellt hat. Wenn wir dann die 

Rolle der Sicherheitsanforderungen im Prozess 

noch etwas deutlicher adressieren, dann ist auch 

klar: Wann muss man im Suchprozess - Herr 

Brunsmeier, völlig richtig - auf die Sicherheitsan-

forderungen dann zurückgreifen? Im Genehmi-

gungsverfahren spätestens, aber Herr Sailer hat in 

vorherigen Phasen schon angesprochen, dass 

auch Sicherheitsuntersuchungen gemacht wer-

den, die sich natürlich an den Sicherheitsanfor-

derungen später orientieren, die die hohen Hür-

den des Genehmigungsverfahrens darstellen.  

Noch einmal diese Differenzierung: Feststellen, 

wo heute die Sicherheitsanforderungen stehen, 

gemessen am Stand von Wissenschaft und Tech-

nik? Das sollten wir nicht verwässern und relati-

vieren. Adressieren von Themen, die in der Wei-

terentwicklung eine Rolle spielen - die gilt es si-

cherlich zu betrachten.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Ste-

fan Wenzel, bitte. 

Min Stefan Wenzel: Herr Vorsitzender, noch ein-

mal zu der Relevanz der Sicherheitsanforderun-

gen. Ich glaube, das wird hier etwas unterschätzt. 

Diese Frage zum Beispiel, ob an einen Behälter 

die Anforderung gestellt wird, dass ich ihn nach 

500 Jahren bergen kann, dass der dann noch eine 

Integrität hat, sodass man ihn tatsächlich greifen 

kann und er nicht in seine Einzelteile zerfällt, 

dass Kritikalität bis zu dem Zeitpunkt sicherge-

stellt ist, all solche Fragen bedingen unmittelbar 

auch die Definition eines Endlagerkonzepts. Sie 

definieren unmittelbar, was für einen Behälter 

ich nehmen muss, der beispielsweise dieses eine 

Kriterium unter vielen anderen erfüllen muss    

oder der eine entsprechende Sicherheit geben 

muss, dass er also eine Behälterstabilität hat - zu-

sammen mit dem Medium, in dem er gelagert 

wird -, dass der Grenzwert am Ende nicht über-

schritten wird.  

Es gibt eine ganze Reihe anderer Punkte, die defi-

nitiv darüber Auskunft geben, was am Ende unter 

Sicherheit im gesellschaftlichen Sinne, im Anfor-

derungssinne dieses Begriffs verstanden wird. 

Deswegen ist das kein Punkt unter vielen ande-

ren. Deshalb verlasse ich mich nicht auf sieben 

Personen, die wir hier angehört haben, sondern 

dazu bilde ich mir eine eigene Meinung. Dazu 

haben die zwei Jahre hier viel Anlass und viel 

Gelegenheit gegeben. Deswegen glaube ich, dass 

die Fragen, die wir in der AG 3 zum größten Teil 

konsensual aufgeschrieben haben, mit der Bitte 

auf Überprüfung an dieser Stelle - an die Adresse 

vom BMUB -, sehr wohl ihre Berechtigung haben.  

Wenn die zwei Klammern, zu denen ich von mei-

ner Seite angeboten habe, sie aufzulösen, tatsäch-

lich aufgelöst werden, bleiben noch zwei, drei 

andere Punkte, und da wäre die Frage, ob die an-

deren über ihren Schatten springen können und 

sagen: „Ja, diese Prüfpunkte geben wir dem 

BMUB mit auf den Weg.“ Dann wird das BMUB 

zum gegebenen Zeitpunkt einen Vorschlag vorle-

gen müssen.  

Das ist immer noch eine mildere Vorgehens-

weise, als wir sie in vielen anderen Punkten wäh-

len. Wir könnten nämlich auch sagen, wir disku-

tieren jeden dieser Punkte bis zum Ende aus und 

schreiben fest, wie es sein muss. Wir haben an 

diese Stelle eher den milderen Weg der Steue-

rung gewählt. Das gebe ich zu bedenken.  

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich habe diese Debatte 

jetzt verfolgt, weil mich das Papier, ehrlich ge-

sagt, zunächst etwas ratlos zurückgelassen hatte, 

da es in sich ein bisschen widersprüchlich ist. 

Erst wird die Anhörung beschrieben, die sagt: 

„Alles gut!“, und nachher wird aufgelistet, was 

verbessert werden muss.  

Für mich ist aber der entscheidende Satz, von 

dem ich annehme, dass er aus gutem Grund darin 
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steht, auf Seite 3 in den Zeilen 21 bis 23: „Auf-

grund der Anhörung und der Diskussion hält die 

Kommission … es für erforderlich, dass baldmög-

lichst eine Überarbeitung der Sicherheitsanforde-

rungen erfolgen muss …“. Ihr werdet ja einen 

Grund gehabt haben, warum Ihr das da hineinge-

schrieben habt. Es wäre die Frage, ob man dieses 

„baldmöglichst“ vielleicht noch ein bisschen prä-

zisieren müsste. Ich gebe Stefan Wenzel absolut 

recht: Ich glaube auch, für das Zutrauen, das wir 

nicht nur selber haben können, sondern das wir 

auch von der Bevölkerung in die Suche und in 

die Anforderungen haben wollen, spielen die Si-

cherheitsanforderungen eine ganz große Rolle.  

Ich hätte jetzt noch zwei konkrete Punkte. Das 

eine ist der jetzt von Stefan Wenzel gestrichene 

Halbsatz in den Zeilen 13 und 14: „wenngleich 

die Halbwertszeiten teilweise deutlich höher 

sind.“ Dessen Intention fand ich ganz richtig. 

Einfach hinzuschreiben, dass der Nachweiszeit-

raum von einer Million Jahre im internationalen 

Vergleich als hoch zu bewerten ist - selbstver-

ständlich ist das das Ergebnis der Anhörung, und 

es ist noch keine Sicht der Kommission. Trotz-

dem steht es da so wertfrei und vermittelt natür-

lich den Eindruck, dass man das vielleicht ein 

bisschen kürzer halten könnte. Es ist bei uns 

ohne Grund auf eine Million Jahre erhöht wor-

den.  

Deswegen wäre meine Frage, ob man da viel-

leicht anfügen könnte - nicht in einer eckigen, 

sondern in einer echten Klammer -, dass die 

Kommission diesen Zeitraum für angemessen 

hält. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass 

wir eine Million Jahre für angemessen halten.  

Bezüglich der eckigen Klammer, die da jetzt noch 

steht, bin ich, Stefan, jetzt ausnahmsweise nicht 

deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass es so klug 

ist, die Sicherheitskriterien von 1983 heranzuzie-

hen, weil ich finde sie, ehrlich gesagt, gerade un-

ter der Überschrift „Mehrbarrierenkonzept“ ziem-

lich widersprüchlich finde. Sie werden als mögli-

che Barrieren genannt; da steht das Deckgebirge 

dabei. Dann ist der nächste Satz, dass durch ein-

zelne oder die Summe der Barrieren sicherge-

stellt werden muss, dass keine Freisetzung er-

folgt. Das klingt so, als würde eventuell auch eine 

reichen. Der nächste Satz sagt aber wiederum: Je 

nach unterstelltem Störfall trägt die einzelne Bar-

riere ihren Anteil dazu bei. Das klingt wieder da-

nach, dass man alle fünf braucht.  

Ich finde, das ist in sich so widersprüchlich, dass 

man mit dem Bezug darauf nicht wirklich etwas 

anfangen kann. Da fände ich es besser, wenn die 

AG 3 selbst zu einer klaren Formulierung käme, 

was sie möchte. Ich würde es noch einmal unter-

streichen - das diskutieren wir hier vielleicht 

noch einmal -, dass diese Frage „Deckgebirge“ 

nicht zu vernachlässigen ist, auch wenn wir nach 

außen nicht den Eindruck erwecken wollen, dass 

wir hier eine Lex Gorleben festschreiben, indem 

wir das Deckgebirge für vernachlässigbar erklä-

ren.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Mi-

chael Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Ich würde es mal als Vorschlag 

zu all den Anregungen formulieren. Wir würden 

auf der Seite 3 diesen scheinbaren Widerspruch 

noch einmal genauer ausformulieren: Es ist Stand 

von Wissenschaft und Technik, aber wir empfeh-

len trotzdem eine baldmögliche Überarbeitung 

und haben auch noch konkrete Punkte dazu. Das 

hatte ich vorhin schon einmal gesagt.  

Ich meine, dass diese Lange-Halbwertszeit-Frage 

in das Abfallkapitel gehört, wo die Abfälle be-

schrieben werden. Da muss man es auch machen. 

Ich habe gerade schon einen wütenden Men-

schen im Kreuz gehabt, der gesagt hat: „Ich bin 

kein Physiker. Ich kann das nicht schreiben.“ 

Aber das kriegen wir vielleicht noch organisiert 

an der Stelle. Er hat es zumindest ernst genom-

men, dass der Vorschlag umgesetzt wird.  

Genauso gehört für mich die Beschreibung der 

Funktion der Sicherheitsanforderung nicht so 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 24. Sitzung Seite 64 von 93 
am 4. April 2016 

sehr in dieses Kapitel, sondern das gehört eigent-

lich in die Sicherheitsuntersuchungen. Das Kapi-

tel hat die AG 3 noch nicht fertig besprochen, 

aber ich würde sagen, dass wir das in dem Ent-

wurf, den wir zurzeit haben, noch ein bisschen 

vertiefen müssen, dass wir dort also die eigentli-

che Funktion hinschreiben; denn es im Suchver-

fahren nur bei Sicherheitsuntersuchungen ge-

braucht wird. Deswegen gehört es da in den fach-

lichen Zusammenhang. Wir nehmen also den 

Wunsch nach Klarstellung in ein anderes Kapitel, 

nicht in dieses Kapitel, sondern in das Kapitel 

zur Sicherheitsuntersuchung hinein. Das kommt 

von der Reihenfolge im Inhaltsverzeichnis auch 

relativ bald nach diesem Kapitel. 

Die Aufforderung ans BMUB würde ich nicht 

verschärfen, denn ich bin mir ziemlich sicher 

bin, dass das BMUB eher 2016 als 2017 einen 

Prozess zur Revision einleitet. Das ist möglicher-

weise sogar schneller, als wenn wir das jetzt in 

irgendeinem Revisionsgesetz zum StandAG im 

Bundestag festlegen. Ich glaube, das, was wir hier 

diskutiert haben, reicht, um das anzustoßen. Ich 

kann jetzt sagen, ein ESK-Vorsitzender würde 

sich auch dafür einsetzen, um einmal auf eine 

andere Rolle von mir anzuspielen. Die ESK hat 

damals auch eine große Rolle gespielt. 

Ich würde zu den Einzelforderungen sagen, die 

meisten sind nicht schädlich. Warum soll die mit 

den 83er-Sicherheitskriterien schädlich sein? 

Nach den 83er-Sicherheitskriterien kriege ich 

auch die Asse gesund gebetet. Ich sage es noch 

etwas spitzer, als Sylvia Kotting-Uhl es gesagt 

hat.  

Wenn es notwendig ist, lassen wir das so lange in 

Klammern stehen, bis wir im Rahmen des Kapi-

tels der geologischen Kriterien die Frage von 

Mehrbarrieren geklärt haben, denn das ist der ei-

gentliche Ort, an dem wir das klären müssen, 

und nicht in den Sicherheitsanforderungen.  

Mein Vorschlag lautet: Entweder würde Nieder-

sachsen darauf verzichten, dass diese Forderung 

in Zeile 15 bis 18 hier steht, oder sie bleibt in 

eckigen Klammern stehen und wird noch einmal 

diskutiert, wenn wir die Geokriterien durchde-

battiert haben. Das wäre mein Vorschlag für das 

Gesamtvorgehen.  

Vorsitzender Michael Müller: Okay. Klaus 

Brunsmeier, bitte. 

Klaus Brunsmeier: Ich finde es jetzt schade, dass 

du mit keinem Wort auf meinen Beitrag einge-

gangen bist. Das hat wahrscheinlich auch seinen 

Hintergrund. Deswegen will ich es jetzt doch 

noch mal etwas klarer sagen.  

Ich meine, dass dem Standortauswahlgesetz und 

nach dem, was erforderlich ist bzw. was hier in 

der Kommission beraten und von der Kommis-

sion eingebracht wird, müssen wir zu diesen 

Punkten klarere Beschlüsse fassen. Das hatte der 

BUND auch vorgeschlagen. Das findet sich in kei-

ner Weise hier wieder, außer in dieser sehr zu-

rückhaltenden Festlegungen. Du hast keinen Ton 

zur zukünftigen Rechtsstellung gesagt. Ich denke, 

diesen Punkt müssen wir in geeigneter Form be-

raten. Wenn das jetzt hier nicht geschieht, muss 

er in der AG 2 noch einmal behandelt werden. 

Dann wäre mein klares Petitum dazu, dass wir, 

was die zukünftige Rechtsstellung der Sicher-

heitsanforderungen betrifft, diese in der AG 2 be-

raten müssen und dafür einen Vorschlag erarbei-

ten müssen, weil es sich hier in nicht geeigneter 

Form wiederfindet. Ich glaube, das ist ganz wich-

tig.  

Darüber hinaus meine ich, dass wir die konkre-

tere Formulierung nicht aus dem Auge verlieren 

dürfen und auch nicht in eine mögliche Überar-

beitung durch das BMUB weiter verweisen dür-

fen, sondern mit Blick darauf, dass die bisherigen 

Sicherheitsanforderungen des BMUB auf das 

Endlager oder auf ein Lager bezogen sind, aber 

nicht auf ein Verfahren, wir aber für das Verfah-

ren zuständig sind und für das Verfahren Vor-

schläge machen müssen, müssen wir, was die 

Punkte für das Verfahren betrifft, dazu auch klare 
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Vorschläge machen. Die müssen meiner Ansicht 

nach auch in das Gesetzgebungsverfahren aus 

dem Vorschlag der Kommission an den Deut-

schen Bundestag mit eingebracht werden. Da 

werde ich jetzt auch einmal etwas weitergehen. 

Wenn das nicht aufgenommen wird, würde ich 

es klar einfordern wollen, dass wir das in der ent-

sprechenden Form aufnehmen.  

Insofern brauchen wir jetzt eigentlich eine orga-

nisatorische Verabredung, wie wir das auf Basis 

dieser sehr allgemeinen Aussagen und jetzt die-

ser sehr konkreten Vorschläge für rechtliche Klar-

stellungen von der AG 3 in die AG 2 aufnehmen. 

Ich denke, Herr Steinkemper, was die rechtliche 

Stellung betrifft, wird es eine Bearbeitung in der 

AG 2 geben müssen. Das würde jetzt gerne deut-

lich einfordern wollen. 

Hubert Steinkemper: Jedenfalls können. 

Klaus Brunsmeier: Sollen aus meiner Sicht. Sie 

sagen „können“. Das ist schon mal ein guter An-

fang. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut. Stefan Wen-

zel, bitte. 

Min Stefan Wenzel: Noch einmal zum Juristi-

schen. Wenn man ins Gesetz guckt, dann stehen 

dort unter 4.2.2. die Entscheidungsgrundlagen, 

und dazu soll die Kommission Vorschläge erar-

beiten. Dann kommt hinter „Entscheidungs-

grundlagen“ eine Klammer mit einer Auflistung. 

Dieser Begriff „Entscheidungsgrundlagen“ taucht 

in Absatz 5 wieder auf. Dort heißt es: „Die Aus-

schlusskriterien, die Mindestanforderungen, die 

Abwägungskriterien und die weiteren Entschei-

dungsgrundlagen“ - das bezieht sich auf die in 

der Klammer unter 2 genannten - „werden von 

der Kommission als Empfehlung erarbeitet und 

vom Deutschen Bundestag als Gesetz beschlos-

sen.“ Das bezieht sich eindeutig auch auf die Si-

cherheitsanforderungen. Ich glaube, Klaus Bruns-

meier hat noch einmal gut herausgearbeitet, diese 

Sicherheitsanforderungen waren Sicherheitsan-

forderungen, die speziell für den Standort Gorle-

ben entwickelt worden sind. Da hatte das BfS 

den Auftrag vom BMUB, bei diesem Standort 

diese Sicherheitsanforderungen entsprechend an-

zulegen.  

Jetzt reden wir über etwas anderes. Jetzt reden 

wir über ein Verfahren und eine ergebnisoffene 

Suche mit einer weißen Landkarte in Deutsch-

land. Deswegen der Hinweis „grundsätzlich 

Stand von Wissenschaft und Technik“, aber für 

einen ganz anderen Zweck konzipiert, weil es 

immer nur ein Nachdenken über einen einzigen 

Ort gab, und jetzt reden wir über ein Verfahren 

für jeden denkbaren Ort in der Bundesrepublik. 

Dafür wäre es gut, wenn wir als Kommission sa-

gen würden: Halten wir es für sinnvoll, alle Er-

eignisse, die auf der Welt denkbar sind, in „wahr-

scheinlich“, „unwahrscheinlich“ oder „weniger 

wahrscheinlich“ einzuteilen und für die Unwahr-

scheinlichen zu sagen, dafür bedarf es keines 

Grenzwerts. Da kann passieren, was will - das 

braucht keinen Grenzwert. 

Stellen Sie sich das einmal bei einem Auto vor: 

Betriebserlaubnis für ein Kfz oder für ein anderes 

technisches Gerät. Würden wir das da machen   

oder nicht? Ist das sinnvoll? Ist das verständlich? 

Verstehen Menschen das, wenn sie in ihrem Ge-

biet, wo sie leben, mit solch einer Sicherheitsan-

forderung konfrontiert werden und wenn man 

ihnen sagt: „Ja, das ist die Anforderung. Die wird 

dieses Lager zu 100 % erfüllen.“ Da garantiere 

ich Ihnen, dass die erste Frage, die kommen 

wird, lautet: „Was ist denn für Sie ein wahr-

scheinlicher Unfall, was ein unwahrscheinlicher 

Unfall und was ist ein völlig unwahrscheinlicher 

Unfall?“ Dann kommen Sie schon das erste Mal 

ins tiefe Wasser. Ich möchte jeden einmal bitten, 

sich vorzustellen, dass er da vor 200 Leuten steht 

und erklärt, was der Unterschied zwischen wahr-

scheinlich, unwahrscheinlich und weniger wahr-

scheinlich ist, und dass für den einen Fall kein 

Grenzwert gilt, für den anderen 10 Mikrosievert 

und für den dritten 100 Mikrosievert. Das kriegen 
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Sie nicht erklärt; das garantiere ich Ihnen. Viel-

leicht hoffen alle hier am Tisch, dass sie nie in 

eine Situation geraten, wo sie das erklären müs-

sen. Einige werden aber möglicherweise in die 

Verlegenheit kommen.  

Das ist die eine Frage. Da wäre es gut, wenn wir 

dazu eine Empfehlung abgeben würden.  

Die zweite Frage lautet: Wollen wir so etwas 

überhaupt? Halten wir solch ein wahrscheinlich-

keitsbasiertes Verfahren für richtig, das eigentlich 

gar keine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, denn 

die basiert immer auf einer Grundgesamtheit ei-

ner großen Zahl. Wir haben es aber bei geologi-

schen Ereignissen höchstens mit ein, zwei oder 

drei Ereignissen zu tun. Ich kann also in dem 

Sinne eigentlich keine Wahrscheinlichkeitsrech-

nung anlegen, sondern ich mache ein Expert Jud-

gement, ein Expertenurteil, und das machen wie-

derum einzelne Personen. Dann muss ich wieder 

die Frage stellen: Vertraue ich diesen Experten, 

dass sie das richtige Urteil sprechen? Das hat 

nichts mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun.  

Aber wenn es das nicht hat, dann kann ich das 

auch sagen. Da kann ich da auch hineinschrei-

ben, ob es 10 Mikrosievert, 100 Mikrosievert oder 

gar keinen Grenzwert gibt, das wird von einem 

Expertenurteil abhängig gemacht.  

Dann fragt man in der Versammlung als Nächs-

tes: „Ja, und welcher Experte ist das, der das ent-

scheidet?“ Dann sind Sie beim nächsten Problem. 

Darum geht es. Das ist ein Punkt, wo es gut wäre, 

wenn wir eine Empfehlung abgeben würden, was 

wir für sinnvoll halten. 

Bei den 83er-Kriterien haben wir eine entwi-

ckelte Debatte. Aber damals hat man das Deckge-

birge im Blick gehabt, natürlich zum Beispiel für 

den Fall, dass das Grundwasser, Salzwasser oder 

Süßwasser direkt auf dem Salzstock steht, das 

auslaugt und der einschlusswirksame Gebirgsbe-

reich dann möglicherweise deutlich abschmilzt 

und nicht mehr die Stärke hat, die man ihm zu-

misst. Auch das sind Fragen, die sollten wir im 

Zusammenhang bei den Sicherheitsanforderun-

gen, bei den Abwägungskriterien und bei den 

Ausschlusskriterien bewerten.  

Wir können es da bewerten, aber am Ende muss 

man in den Sicherheitsanforderungen auch sa-

gen, es ist erfüllt oder es ist nicht erfüllt. Braucht 

man die Redundanz oder braucht man sie nicht? 

Das ist die Frage. Aber im Gesetz - das haben wir 

noch einmal mit unserer Justiziarin abgeklärt - 

steht ganz klar, der Bundestag soll am Ende dar-

über befinden. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Also, ich muss sagen, 

wie wir hier mit unserem Zeitbudget umgehen, 

ist für mich manchmal schon etwas zweifelhaft. 

Ich muss sagen, Herr Wenzel, Ihre Argumente 

werden nicht besser, wenn Sie sie immer wieder-

holen, und dann auch noch an einer Stelle, wo 

sie eigentlich gar nicht hingehören. Denn die Dis-

kussion über ein Deckgebirge führt wir mit Si-

cherheit nicht im Zusammenhang mit den Si-

cherheitsanforderungen, sondern an anderer 

Stelle.  

Die Frage, ob wir uns letztendlich mit Wahr-

scheinlichkeitsklassen auseinandersetzen, ja oder 

nein, ob wir dafür Dosisgrenzwerte brauchen, ja 

oder nein - das sagte ich vorhin schon -, ist von 

den Experten eindeutig beantworten worden. Die 

Experten haben gesagt, das ist nicht eine statisti-

sche Rechnung, wie Sie es eben wieder in den 

Raum gestellt haben, sondern es ist so, wie Sie es 

durchaus verstanden haben: Es ist letztendlich 

ein Experten Judgement, dass man wahrscheinli-

che von sehr unwahrscheinlichen Vorgängen dif-

ferenziert. Dass man dafür unterschiedliche 

Grenzwerte oder auch gar keine Grenzwerte hat, 

ist auch plausibel; denn wenn wir uns zum Bei-

spiel über Ihr Beispiel des Meteoriteneinschlags 

unterhalten, dann werden wir uns nicht mehr 
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fragen: Haben wir jetzt den Grenzwert überschrit-

ten oder nicht? Da haben wir andere Fragen, die 

wir dann zu beantworten haben. Insofern ist es 

plausibel, dass wir für solche unwahrscheinli-

chen Vorgänge am Ende darauf verzichten, 

Grenzwerte festzulegen. Aber wir legen plausible 

Grenzwerte für Vorgänge fest, die durchaus im 

Vorstellungsvermögen zu den wahrscheinlichen 

gehören, und so ist es auch rational. 

Ich denke, das ist auch das Ergebnis gewesen und 

international auch Stand von Wissenschaft und 

Technik. Wir sollten jetzt nicht in unserer Runde 

diese Experten, die wir gehört haben - das waren 

sicherlich ausgewiesene Experten -, nicht infrage 

stellen, sondern diese Dinge zumindest mal als 

den plausiblen und auch auf den Stand der Tech-

nik bezogenen aktuellen Standard würdigen. 

Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Jetzt gebe ich Mi-

chael Sailer das Wort, und in sozialer Verantwor-

tung für unsere Stenografin machen wir danach 

eine Pause. 

Michael Sailer: Muss man auch mal machen. Erst 

einmal davor: Das Endlager ist der beste Schutz 

gegen Meteoriten. Man braucht sich nur vorzu-

stellen, der Meteorit knallt auf das Zwischenlager 

Grohnde, um mal ein niedersächsisches Beispiel 

zu nehmen, wie viel Radioaktivität dann in der 

Umwelt ist. Oder er knallt auf ein Endlager, das 

500 oder 700 Meter tief ist. Da kommt weniger 

heraus. Nummer 1.  

Nummer 2. Wenn der BMUB damals eine Regel 

herausgegeben hat, ist das für mich untergesetzli-

ches Regelwerk, und zwar die höchste Stufe da-

von. So habe ich das in den letzten 40 Jahren ge-

lernt, wie die Regelwerke gehen. Wenn sich die 

AG 2 jetzt damit befassen will, wäre die einzige 

Fragestellung: Soll das nicht mehr die höchste 

Stufe untergesetzliches Regelwerk sein, sondern 

soll es eine Verordnung oder ein Gesetz werden? 

Das kann man so machen. Ihr müsst euch in der 

AG 2 überlegen, ob ihr es behandelt. Aber das 

Pflichtenheft ändert sich dadurch nicht. Insofern 

ändert sich der Text auch nicht, den wir machen. 

Die Beteiligung der Länder ist bei untergesetzli-

chem Regelwerk auch üblich.  

Jetzt zum Inhalt. Ich würde vorschlagen, das in 

erster Lesung zu verabschieden. Stefan Wenzel 

hat vorhin angeboten, auf das zu verzichten, was 

in der ersten und zweiten eckigen Klammer steht. 

So habe ich das zumindest verstanden. Dem 

würde ich mich anschließen. Das war vor den 

Spiegelstrichen. Ich würde vor den Spiegelstri-

chen weiterhin - ich sage es zum dritten Mal, 

aber damit es vollständig ist - die Klärung zwi-

schen „grundsätzlich Stand von W&T“ und „es 

wird Änderung empfohlen“ stilistisch zu ma-

chen. Zu den Spiegelstrichen würde ich vor-

schlagen, alle drin zu lassen, mit Ausnahme des 

zweitletzten. Das ist derjenige, der sich auf die 

Sicherheitsanforderungen von 1983 bezieht. Falls 

es dazu keine Einigung gäbe, wäre der Vorschlag 

B, diesen zweitletzten Spiegelstrich dann in ecki-

gen Klammern stehen zu lassen, bis wir die Ge-

okriterien verabschiedet haben. 

Vorsitzender Michael Müller: Stefan Wenzel, 

bitte. 

Min Stefan Wenzel: Ja, dem Vorschlag kann ich 

folgen. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut, dann machen 

wir das jetzt erst einmal so. Oder ergibt sich ge-

gen diesen Vorschlag noch Widerspruch? Herr 

Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Aber der sofortigen 

Auflösung der weiteren eckigen Klammern 

könnte ich so nicht zustimmen. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut, dann müssen 

wir abstimmen. Wer folgt dem Vorschlag von Mi-

chael Sailer?  
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Prof. Dr. Bruno Thomauske: Das habe ich nicht 

verstanden, dass die eckigen Klammern jetzt auf-

gelöst werden. 

Vorsitzender Michael Müller: Die eine. Es geht 

um eine. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Nein, nein, es war so 

gemeint, dass alle aufgelöst werden. 

Michael Sailer: Darf ich es noch einmal sagen? 

Die eckige Klammer auf Seite 2 entfällt. Der Text 

am Schluss des ersten Absatzes wird also gestri-

chen. Der Satz steht dann nicht mehr da.  

Auf Seite 3 steht der Halbsatz im dritten Spiegel-

strich - „wenngleich die Halbwertszeiten teil-

weise deutlich höher sind“ - auch nicht mehr da, 

wird aber durch entsprechende Inhalte im Abfall-

Kapitel ersetzt. 

Die vier Spiegelstriche unten auf Seite 3 sind un-

strittig, der erste Spiegelstrich auf Seite 4 auch. 

So, wie ich es gemeint habe, bleibt der zweite 

Spiegelstrich, und die eckige Klammer wird ge-

strichen, Stichwort „500 Jahre“.  

Im dritten Spiegelstrich werden die eckigen 

Klammern gestrichen, die Trennung in die Wahr-

scheinlichkeitsklassen. 

Beim vierten Spiegelstrich werden die Klammern 

gestrichen. Das ist das Thema „Dosiswerte“. 

Der fünfte Spiegelstrich ist das Thema 

„BMI/83/Sicherheitskriterien“. Da war mein Vor-

schlag, diesen Spiegelstrich zu streichen, also an-

ders als die anderen Spiegelstriche nicht stehen 

zu lassen, sondern zu streichen.  

Der sechste und letzte Spiegelstrich - Prüfung 

„Argumente für ein deterministisches Vorgehen“ 

- soll stehen gelassen werden.  

So hatte ich meinen Vorschlag vorhin verstan-

den. 

Vorsitzender Michael Müller: Dann müssen wir 

jetzt darüber abstimmen. 

Min Stefan Wenzel: Habe ich es richtig verstan-

den, dass auf Seite 4 - der fünfte Spiegelstrich - 

die eckigen Klammern stehen bleiben und wir 

versuchen, das im Zusammenhang mit der De-

batte über die anderen Kriterien aufzulösen? 

Michael Sailer: Ich hatte einen Vorschlag A ge-

macht, den Spiegelstrich zu streichen, weil wir 

es ohnehin in der Debatte haben. Vorschlag B 

wäre dann, wenn es nicht geht, die eckigen 

Klammern stehen zu lassen, bis wir das disku-

tiert haben. Ich hatte jetzt den Vorschlag A ge-

nannt, aber wenn du für den Vorschlag B plä-

dierst, bleibt es stehen.  

Min Stefan Wenzel: Da würde ich die eckigen 

Klammern aber gerne stehen lassen.  

Vorsitzender Michael Müller: Dann bleiben da 

die eckigen Klammern stehen nach dem Vor-

schlag. Herr Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Ich kann dem so noch 

nicht folgen. Ich würde nach wie vor dafür plä-

dieren, auch die anderen eckigen Klammern ste-

hen zu lassen und würde an dieser Stelle dann 

auf dieser Seite, wenn das unter dem Punkt 5 

auch so stehen bleibt, alle eckigen Klammern auf 

der Seite stehen lassen.  

Vorsitzender Michael Müller: Dann müssen wir 

jetzt erst einmal über die beiden Vorschläge ein-

mal abstimmen, weil es ja die erste Lesung ist. Es 

ist noch nicht die endgültige. 

Wer dem Vorschlag von Herrn Sailer folgt, den 

bitte ich um das Handzeichen. Wer stimmt dage-

gen? Vier sind dagegen. Enthaltungen? Eine. Das 

war eine klare Mehrheit dafür.  

Gut, dann machen wir jetzt eine Pause.  

(Unterbrechung 16.07 bis 16.34 Uhr) 
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Vorsitzender Michael Müller: Meine Damen und 

Herren, ich hoffe, Sie haben sich gestärkt, auch 

die Stenografin dankenswerterweise. 

Wir wollen mal gucken, wie wir die letzten an-

derthalb Stunden oder etwas mehr hinbekom-

men. Spätestens um 18.15 Uhr müssen wir hier 

aufbrechen bzw. Schluss machen. Wir empfehlen 

auf jeden Fall, dass Sie sich den Fahrdienst neh-

men. Wenn man den ÖPNV nimmt, ist das noch 

ein ganz hübscher Fußmarsch. Bitte nehmen Sie 

also nachher den Fahrdienst in Anspruch und 

bilden Sie eine Fahrgemeinschaft.  

Für die, die jetzt nachgekommen sind, sage ich 

das noch einmal: Um viertel nach sechs müssen 

wir spätestens aufhören. Zu der Sächsischen Lan-

desvertretung empfehlen wir, den Fahrdienst zu 

nehmen. Fahrgemeinschaften zu bilden, um in 

die Sächsische Landesvertretung zu kommen. 

Ich weiß nicht, ob der Text der Fünfergruppe 

schon schriftlich vorliegt. Dann machen wir das 

noch nicht, sondern befassen uns jetzt mit der K-

Drs. 200 zum Thema „Sozioökonomische Poten-

zialanalyse“, die auch in der schier unerschöpfli-

chen Sitzung der Arbeitsgruppe 3 am 23. März 

behandelt wurde. 

Michael Sailer: Ich möchte jetzt nichts dazu sa-

gen, wie man es macht, acht Papiere in einer Sit-

zung zu verabschieden. 

Vorsitzender Michael Müller: Wir wollen keinen 

so genau angucken. 

Michael Sailer: Die Sozioökonomische Potenzial-

analyse ist erst einmal eine Kriteriumsart. Das 

hatte ich ganz am Anfang bei der Darstellung der 

Kriterien mal erwähnt. Es ist natürlich nur ein 

Ausschnitt; es ist nicht der ganze Mensch. 

Wir haben beim AkEnd damals gesagt, das krie-

gen wir nicht hin, indem wir einfach ein Gutach-

ten machen, weil da eine ganze Menge an Analy-

sen subjektiver, ökonomischer oder sozialent-

wicklungsmäßiger Fragen drin sind. Deswegen ist 

das ein Prozess, der nicht einfach gehen kann, in-

dem man ein Kriterium beschreibt und dann sagt, 

das ist irgendwie gemacht. Deswegen haben wir 

jetzt eigentlich das genommen, was der AkEnd 

gesagt hat, also in der Region erarbeiten - schon 

mit Fachgutachtern - und in der Region diskutie-

ren. Über Wirtschaftsgutachten kann man sich ja 

trefflich streiten. Da gibt es viele Beispiele auf 

der Welt. Wenn man sich nicht einigt, muss es ei-

nen Oberschiedsrichter geben. Das haben wir 

jetzt alle vom AkEnd übernommen. Wir haben es 

aber nach unserem derzeitigen Kenntnisstand an 

die Institution, die in Zukunft im Verfahren eine 

Rolle spielen wird, angekoppelt.  

Das heißt, vom Inhalt her AkEnd, abgesehen da-

von, dass wir die Landwirtschaft noch mit hin-

eingebracht haben - das ist eine Anregung aus 

dem Workshop; wir hatten darüber in dem Krite-

rien-Workshop diskutiert - und vom Formalen in 

das Verfahren eingekoppelt haben, dass sich für 

uns abgezeichnet hat. Das heißt, wenn aus der 

AG 1 eine Sache kommt, die nicht genau in unser 

Verfahren passt, dann sind das Sachen, die wir 

noch angleichen können. Es war nicht unsere 

Aufgabe, das zu tun. Wir haben das jetzt einfach 

auf den ersten Anhieb in die unstrittigen Struktu-

ren eingeschlichtet.  

Diese Kriterien machen keinen Sinn, wenn wir 

die weiße Landkarte der Republik vor uns haben 

oder wenn wir 20 % der Republik vor uns haben. 

Die machen Sinn, wenn man eine hinreichende 

Eingrenzung auf Standorte hat, die es wahr-

scheinlich werden. Deswegen ist - anders als bei 

den anderen Kriterien Geowissenschaft oder Pla-

nungswissenschaft, die in der Phase I angewandt 

werden müssen - der Vorschlag, dass die sozio-

ökonomische Potenzialanalyse an den Standor-

ten, die in der Phase I für die oberirdische Erkun-

dung ausgewählt worden sind, durchgeführt 

wird. Deswegen also eine etwas spätere Anwen-

dung als bei den anderen Kriterien. Das ist jetzt 

grob der Inhalt. 
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Gestritten haben wir uns in der Sitzung ein Stück 

weit, haben uns aber geeinigt. Insofern stehen 

keine eckigen Klammern im Text. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Ich 

habe nur die Bitte - ich weiß nicht, ob man das 

durch einen Hinweis macht -, dass diese sozio-

ökonomische Potenzialanalyse natürlich nicht 

das Ziel hat, eine Region auszusuchen, wo be-

stimmte sozial schwächere Kriterien vorhanden 

sind. Nur damit man nicht den Eindruck hat, das 

macht man aus taktischen Gründen. Sonst finde 

ich es in Ordnung. Ich möchte also nicht, dass 

der Eindruck entsteht, man sucht sich beispiels-

weise den ärmsten Landkreis in Deutschland her-

aus, weil man meint, da ist der wenigste Wider-

spruch. Das darf nicht der Eindruck sein. An-

sonsten finde ich es völlig in Ordnung. 

Michael Sailer: Das ist ein Punkt, den man si-

cherlich noch aufnehmen kann. Die Einleitung 

haben wir auch größer als in den ursprünglichen 

Texten gemacht. Vielleicht formulieren wir noch 

ein, zwei Sätze in der Richtung. 

Vorsitzender Michael Müller: Das ist nur meine 

Bitte. 

Michael Sailer: Ja, ich verstehe das. Ich habe es 

inhaltlich verstanden. 

Vorsitzender Michael Müller: Weil man ja weiß, 

wie so etwas auch missbraucht werden kann. 

Bitte, Herr Meister. 

Ralf Meister: Danke schön, Herr Vorsitzender. 

Das wollte ich gerne ergänzen, denn ich erinnere 

sehr gut auch, dass wir ganz zu Anfang zwar 

nicht einen Disput hatten, aber doch eine Kontro-

verse über die Definition von Sozioökonomie. Ich 

muss sagen, das ist in dem Sinne doch soweit 

noch ein neuer Forschungsbereich, bei dem es 

immer noch die Schwierigkeit gibt, ob es ein 

strenger sozialwissenschaftlich orientierter Be-

reich ist, der von wirtschaftlichen Zusammen-

hängen beeinflusst wird, oder eine wirtschaftli-

che Betrachtung, die auch die soziale Gemenge-

lage betrachten sollte. Ich glaube, da ist es tat-

sächlich hilfreich, wenn im Eingang noch einmal 

mit ein paar Sätzen geklärt wird, wie die Kom-

mission diesen Begriff versteht, wenn sie ihn ver-

wendet. Denn auch in der Fachdiskussion ist er 

nach wie vor umstritten.  

Vorsitzender Michael Müller: Jörg Sommer, bitte. 

Jörg Sommer: Ich beziehe mich auf Seite 3, Zeile 

19 folgende. Dort sind einige konkrete Format-

vorschläge gemacht. Ich weiß nicht, ob man das 

so konkret machen sollte, denn es gibt inzwi-

schen gerade für solche Projekte sozioökonomi-

scher Art schon eine ganze Reihe von ausgezeich-

neten Beteiligungsformaten. Es wird mit Sicher-

heit noch weitere, bessere geben. Das so genau zu 

definieren und zum Teil sogar zu quantifizieren 

wie in Zeile 19 - „Ergebnisse eines mit Bürgerin-

nen und Bürgern durchgeführten Workshops“ - 

ich würde einfach festschreiben, dass das mit 

Partizipation stattzufinden hat und dass wir das 

ansonsten dann der Ausgestaltung überlassen. So 

detailliert müssen wir da nicht werden. Das 

könnte nachher nur fesseln. 

Vorsitzender Michael Müller: Sylvia Kotting-

Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Mir geht es um das 

Stichwort „Kompensation“. Hier steht, dass die 

Sozioökonomische Potenzialanalyse die Grund-

lage für die zukünftige Kompensation sozioöko-

nomischer Nachteile bildet. Das Wort „Grund-

lage“ ist mir schon ein bisschen stark. Das stimmt 

vielleicht, aber in Richtung der Formulierung 

„Anhaltspunkte“ wäre es mir lieber. Mir geht es 

um Folgendes: Wir haben in der AG 1 ein biss-

chen in die Richtung diskutiert, dass sich auch 

die Regionalkonferenzen oder der Rat der Regio-

nen über diese Frage der Kompensation ausei-

nandersetzen sollen. Mir ist es einfach wichtig, 

dass irgendwie herauskommt, dass nicht Politik 

und nicht nüchterne Fakten nachher festlegen, 
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wie ausgeglichen wird, wie kompensiert wird, 

sondern dass das die beteiligten Bürgerinnen und 

Bürger selbst entwickeln. Wenn man das hier ir-

gendwo noch unterbringen könnte, wäre mir das 

lieb. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Alles, was gesagt worden ist, ist 

erst einmal okay. Die Frage ist, wie man es unter-

bringt. Aber so haben wir es ja hier auch über-

nommen. Dass die ganze Analyse in der Region 

diskutiert wird, ist, glaube ich, schon der Punkt 

Sylvia, den du gemeint hast, dass also nicht ein 

Gutachter von außen - möglicherweise vom BfE 

oder vom Vorhabensträger - eingesetzt wird, und 

dann ist Ruhe, sondern dass wir diesen relativ 

aufwendigen Partizipationsprozess dabei haben, 

das war schon im AkEnd aus der Überlegung her-

aus entstanden: Die Leute müssen mitreden kön-

nen. Nun kann man überlegen, ob man es noch 

einmal klarer ausdrückt. Für mich als Sozialtech-

nokrat war es klar genug, aber möglicherweise 

habe ich da einen zu engen Blick.  

Die Frage, wie wir Sozioökonomische Potenzial-

analyse definieren, haben wir versucht, in der 

letzten Sitzung der AG 3 zu klären. Wir haben ge-

sagt, wir müssen vorne definieren. Deswegen ist 

dieser Satz ab Zeile 11 auf Seite 1 im Prinzip 

überhaupt erst hineingekommen: Für was benut-

zen wir die? Was ist der Sinn? Man kann jetzt da-

ran ansetzen, ob man noch mehr definieren 

muss.  

Aus meiner Sicht kann man an der Stelle sprach-

lich noch einiges verbessern und es vielleicht 

auch deutlicher machen. Vom Inhalt her gab es 

jetzt keinen Widerspruch zu den beiden Sachen.  

Zu der Frage der Formate: Die sind aus dem      

AkEnd abgeschrieben. Ich kann mich noch gut 

erinnern, dass der Kollege Ipsen, der da unter an-

derem mitgearbeitet hat, gesagt hat - damals 

wohlgemerkt, also Stand 2001; da ist der Text un-

gefähr entstanden -: „Da ist noch so wenig festge-

legt, dass wir die Formate festlegen müssen.“ 

Jetzt sind wir natürlich 15 Jahre weiter. Darauf 

kann man verzichten. Ich würde aber nicht gerne 

darauf verzichten, sondern da wäre eine Interak-

tion: Wenn bei der AG 1 die Sachen fertig sind, 

sollten wir hier schon noch einmal Beispiele 

nennen, die AG-1-konform sind, um es einmal so 

auszudrücken. Ob man jetzt einen oder mehrere 

Workshops braucht - damals war es revolutionär, 

überhaupt hineinzuschreiben, dass es einen 

Workshop gibt. Daher kommt die Formulierung 

„ein Workshop“.  

Ich würde an dieser Stelle nicht gerne darauf ver-

zichten, Beispiele zu nennen, aber wir sollten sie 

AG-1-konformer machen. Ansonsten haben wir 

überhaupt keine Nachricht, was da überhaupt 

passiert.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Sommer, 

bitte. 

Jörg Sommer: Ja, ein schönes Beispiel: Was da-

mals revolutionär war, ist heute unterhalb des 

Standards. Und was wir heute formulieren könn-

ten, wird dann, wenn das stattfindet, unter Um-

ständen auch südlich des Standards sein. Ich 

finde die Idee gut, zu sagen, wir machen ein paar 

Beispiele, die das illustrieren, und fertig, aber 

nichts, was jetzt Ausschließlichkeitscharakter 

hat.  

Hartmut Gaßner: Gut. Zu dem letzten Punkt 

würde ich mich auch anschließen wollen, dass 

man das beispielhaft lässt. Da haben wir also völ-

ligen Konsens. 

Ich erachte es für wichtig, dass der Text insge-

samt die Bezugnahmen auf die Formate, die die 

AG 1 entwickelt, wie Michael Sailer es gerade ge-

sagt hat, möglichst so weit wiedergibt. Wie soll 

ich es ausdrücken? Es wäre gut, wenn die AG 1, 

wenn sie „Sozioökonomische Potenzialanalyse“ 

schreibt, dann verweisen kann. Das würde aber 

bedeuten, dass man hier ein-, zwei- oder dreimal 
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„Regionalkonferenz“ im Sinne von einer Bindung 

streicht. Hier soll ja nur deutlich werden, dass 

das in diesen Beteiligungsprozess, wie er be-

schrieben wird, eingebunden wird.  

Das könnte man jetzt parken, aber das ist genau 

das, was du, Michael, sagst: Eigentlich sollte man 

jetzt nicht noch einmal das ganze Verfahren er-

klären müssen, nur anhand der Sozioökonomi-

schen Potenzialanalyse, sondern der Text „Sozio-

ökonomische Potenzialanalyse“ sollte das in 

erste Linie beschreiben.  

Was ich momentan für problematisch erachte, ist 

der mal hingeschriebene Satz auf Seite 1, Zeile 

14/15, der einerseits sehr einleuchtend ist, der 

andererseits aber viele Probleme hat, nämlich: 

„Ihre Ergebnisse sind sodann im Rahmen der Ab-

wägung zwischen den Standortregionen mit zu 

berücksichtigen.“ Dieser Satz steht hier einmal, 

und der ist entweder zu streichen, oder wir 

müssten da viel Aufwand betreiben. Denn dann 

würden ja diese Elemente der Sozioökonomi-

schen Potenzialanalyse plötzlich Teil des Abwä-

gungsprozesses. 

Michael Sailer: Das sind sie doch. 

Hartmut Gaßner: In einer Weise, dass er dann, 

wenn wir davon ausgehen, dass wir die Kriterien 

jedenfalls so vorschlagen, dass sie dann auch ge-

setzlich normiert werden, natürlich viele Fragen 

aufwirft. Wir haben jetzt einen Katalog der Pla-

nungswissenschaftlichen, wenn jetzt die Sozio-

ökonomische Potenzialanalyse zu einer Teilab-

wägung würde, dann wäre die Frage: Welches 

Gewicht oder welche Verbindlichkeit? Dann kä-

men wir plötzlich in die Situation, dass das Ge-

setz schreiben würde, in die Abwägung sind 

auch Ergebnisse von Gutachten einzubeziehen, 

die erstellt worden sind.  

Aber wenn du dazu schon eine Meinung hast, 

unterbreche ich erst einmal. 

Michael Sailer: Ich habe eine klare Meinung 

dazu. Die haben wir möglicherweise in der AG 3 

nicht vollständig diskutiert, aber ich sage jetzt 

einfach mal meine persönliche Meinung. 

Wir sind in der Phase I, weiße Landkarte bis 

oberirdisch, also Festlegung oberirdischer Stand-

ort. Da kommt überhaupt keine Sozioökonomi-

sche Potenzialanalyse vor. Deswegen steht hier, 

das kommt in Phase II. Dann sind wir in Phase II: 

Der oberirdische Standort wird erkundet. Das 

dauert ein paar Jahre. Man kann sich mit Herrn 

Thomauske streiten, wie lange, aber das dauert 

auf jeden Fall ein paar Jahre. Während dieser Zeit 

hat man genug Zeit, das Ganze mit Gutachtener-

stellung, Erfassung, Diskussion usw. zu machen.  

Jetzt habe ich erst einmal Befunde geologischer 

Art, und dann geht die Prüfung los. Das muss 

man in dem Prozesspapier möglicherweise noch 

genauer beschreiben, als es bisher beschrieben 

ist. Jetzt gucke ich erst noch mal: Sind geologi-

sche Ausschlusskriterien doch erfüllt, fliegen 

Standorte raus. Sind die Mindestanforderungen 

nicht erfüllt, kann auch sein, dass dann noch 

Standorte rausfallen, einfach weil die Erkundung 

zeigt, dass sie schlechter sind, als man davor ge-

dacht hat. Das ist vornweg.  

Dann gehe ich in die geologische Abwägung, 

denn Sicherheit hat Priorität. Sagen wir mal, von 

den acht Standorten bleiben noch sieben drin. 

Dann mache ich zu den sieben Standorten geolo-

gische Abwägungen: Was sieht besser aus, was 

sieht schlechter aus? Dann geht es in die weitere 

Abwägung, wenn es um relativ gleichrangige 

geht. Wissenschaftlich wird man nie 7,1 Punkte 

sagen können, sondern man wird sagen können, 

die drei Standorte sind in der Größe 7 Punkte; 

alle anderen haben nur 5 oder 6 Punkte. Dann 

kann man bei den dreien, die 7 Punkte haben, in 

die Abwägung über planungswissenschaftliche 

Kriterien und über das Kriterium Sozioökonomi-

sche Potenzialanalyse gehen.  
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Das heißt, sicherheitsnachgelagert würden dann 

auch in der zweiten Phase planungswissenschaft-

liche Kriterien und Ergebnisse der Sozioökono-

mische Potenzialanalyse in die Abwägung zwi-

schen sicherheitstechnisch gleichrangigen Stand-

orten gehen, wenn man sich entscheiden will. 

Also nachgelagert, nachdem die Sicherheit von 

denen klar ist, die man dort noch differenziert. 

Ob da jetzt die planungswissenschaftlichen Krite-

rien gegenüber der Sozioökonomischen Potenzi-

alanalyse vorrangig sind oder ob sie gleichrangig 

sind, dazu habe ich mir, ehrlich gesagt, noch 

keine Gedanken dazu gemacht.  

Hartmut Gaßner: Darf ich noch mal das Wort ha-

ben? 

Vorsitzender Michael Müller: Ja. 

Hartmut Gaßner: Von dem Potenzial, von der Be-

deutung her, die die sozioökonomische Potenzi-

alanalyse beschreiben und erschließen soll, bin 

ich sofort dabei. Die Frage ist nur: Wie macht 

man das zu Kriterien? Wenn man vorne mit ei-

nem Satz schreibt, es wird auch Gegenstand der 

Abwägung, dann ist die Frage: Was? Der Status 

quo sicher nicht, sondern dann kommt man eher 

in die Richtung dessen, was Herr Müller gesagt 

hat: Wir müssen uns dann natürlich auch überle-

gen, was mit welchem Gewicht in eine Abwä-

gung eingehen würde. Wäre es die Reibungslosig-

keit? Davon haben wir noch keinen Begriff. Wir 

haben momentan die Beschreibung der Aus-

gangslage. Wir haben die Identifizierung von Ent-

wicklungspotenzialen. Würden wir beispiels-

weise sagen: Die, denen der Endlagerstandort das 

meiste Entwicklungspotenzial erschließt? Wir 

brauchen einfach eine sprachliche Überarbei-

tung, dass die Ergebnisse aus der sozioökonomi-

schen Potenzialanalyse zu Kriterien werden.  

Ich will noch gar nicht weitergehen, aber was wä-

ren die Kriterien? Gutes Potenzial? Dann gehen 

wir schon wieder ein bisschen in diese Richtung: 

Wir sind der Auffassung, dass es einem Endlager-

standort gutgehen wird. Ich bin nicht dagegen, 

sondern ich sage nur, wenn es ein Abwägungskri-

terium sein soll, müssen wir es zum Kriterium 

verdichten. Etwas anderes ist es, wenn ich sage: 

„Ihr habt ein Potenzial.“ Ich würde es dann aber 

als Potenzial bewerten und nicht als Abwägungs-

kriterium. Das müssten wir einfach noch mal dis-

kutieren.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Kleemann, 

bitte. 

Dr. Ulrich Kleemann: Ich denke, wir sind uns ei-

nig, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Das 

heißt, dass wir bei den Kriterien zunächst einmal 

davon ausgehen, dass die geowissenschaftlichen 

Kriterien dann auch oberste Priorität haben.  

Die Frage lautet: Wann greift diese Sozioökono-

mische Potenzialanalyse? Michael Sailer hat es 

vorhin schon gesagt: Sie greift erst in der Phase 

II, wenn wir schon Regionalkonferenzen haben. 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Regio-

nalkonferenzen gerade sehr auf die Sozioökono-

mische Potenzialanalyse stürzen werden, dass sie 

da auch ihr Gewicht mit einbringen werden und 

dass das dann natürlich auch in der Wichtung 

der Potenzialanalyse eine entscheidende Rolle 

spielt.  

Deshalb wäre ich dagegen, jetzt schon Kriterien 

festzulegen, wie diese Sozioökonomische Poten-

zialanalyse hinterher gewichtet werden soll. Es 

geht letztendlich um eine Wichtung von ver-

schiedenen Belangen, und da kann es durchaus 

sein, dass in den Regionalkonferenzen gesagt 

wird: „Wir sind aber jetzt wirklich die berühm-

teste Spargelregion Deutschlands.“, oder ich weiß 

nicht, was einem da noch einfällt, Tourismusre-

gion usw. Das muss also einen hohen Stellenwert 

in der Gewichtung haben, und dann muss das 

ausbalanciert werden. Das können wir aber jetzt 

noch nicht definieren. Deshalb wäre ich dagegen, 

das jetzt so klar von der Wichtung her zu be-

schreiben.  
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Vorsitzender Michael Müller: Ich verstehe es so, 

dass wir hier diskutiert haben, welche notwendi-

gen Anregungen noch bedacht werden sollen. So 

würde ich das verstehen. Zumal das nicht so 

ganz einfach ist, wenn man den internationalen 

Vergleich ansieht. Die Standorte in Schweden 

und Finnland sind beispielsweise in Regionen, 

wo das durchschnittliche Einkommen etwa 20 

bis 25 % über dem Landesdurchschnitt liegt, in 

Frankreich hingegen deutlich darunter. Insofern 

ist das alles sehr schwierig. Wir haben jetzt nur 

Anregungen gemacht - so verstehe ich das - und 

bitten, sie zu berücksichtigen. Sylvia Kotting-

Uhl, dann Herr Fischer, und anschließend hören 

wir auf, denn dann ist klar, in welche Richtung 

es zu gehen hat, hoffe ich. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Dann ist es klar. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich hoffe es. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Da bin ich mal sehr ge-

spannt, was Herr Fischer und ich zustande brin-

gen, damit es dann klar ist.  

Ich will an Hartmut Gaßner anschließen. Ich 

hatte mir diesen Satz auch markiert: „Ihre Ergeb-

nisse sind sodann in der Abwägung zwischen 

den Standortregionen mit zu berücksichtigen.“ 

Ich finde, das ist mit unserem formulierten An-

spruch „Sicherheit hat oberste Priorität“ und „Si-

cherheit ist der einzige Maßstab“ sehr schwer zu 

vereinbaren. Inwieweit die gleich sein können in 

der Sicherheit, kann ich überhaupt noch nicht 

beurteilen. Das kann niemand, und ich kann es 

mir auch nicht vorstellen. Aber gehen wir mal 

davon aus, wir haben ähnliche in dieser Phase II, 

und dann sagen wir, die haben jetzt von den pla-

nungswissenschaftlichen und den sozioökonomi-

schen Abwägungsgründen das Prä und gehen in 

die nächste Stufe. Dann machen wir vielleicht 

mit lauter Standorten in der Phase III weiter, die, 

hätten wir noch einmal ein bisschen vertiefter si-

cherheitskriterienmäßig nachgeguckt, vielleicht 

alle schlechter wären als welche, die wir jetzt aus 

sozioökonomischen oder planungswissenschaftli-

chen Kriterien genommen haben.  

Ich finde, da müssen wir aufpassen. Ich finde, da 

rutschen wir ein bisschen in eine Glaubwürdig-

keitsfalle. Ich würde diesen Satz eigentlich gerne 

streichen. Ich finde es richtig, diese Analysen zu 

machen und dass die den Regionalkonferenzen 

zur Verfügung gestellt und diskutiert werden was 

die damit machen. Aber das sozusagen zu einer 

Entscheidungsgrundlage zu machen, finde ich 

ganz schwierig, und zwar auch deshalb, weil, wie 

Uli Kleemann das gerade ausgeführt hat, die eine 

Regionalkonferenz sagt, dass bei ihr der Touris-

mus usw. noch sehr ausbaufähig ist, Riesenpo-

tenzial. Wir geraten dann in das hinein, was wir 

genau vermeiden wollten, nämlich in eine Ak-

zeptanzdebatte: „Wir haben ein ganz tolle touris-

tisches Potenzial, und deswegen wollen wir den 

Endlagerstandort nicht.“ Dann sind wir bei der 

Frage: Inwieweit zählt die Akzeptanz eigentlich? 

Das wollten wir vermeiden. Ich finde es jetzt ge-

rade ganz schwierig, da sauber weiterzukommen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Wir haben es in der 

letzten Sitzung der AG 3 erstmalig in dieser Form 

diskutiert, dass die Ergebnisse der Potenzialana-

lyse möglicherweise drei Zielrichtungen beinhal-

ten. Da war das Thema „Beitrag zur Abwägung“ 

nur eines, das eher schwächeren Charakter hat. 

Ich würde auch davon abraten, es zu einem 

scharfen Kriterien zu erheben und in die Kriteri-

enfestlegung, die dann eben auch formal einen 

relativ hohen Stellenwert bekommt, einzubezie-

hen.  

Wir befinden uns in einem Diskussionsraum, der 

sowieso eine gewisse Sensibilität hat, wenn wir 

auch über das Wort „Kompensation“ reden. Inso-

fern wird es eher dazu beitragen, wie sich Regio-

nen denn möglicherweise auf Akzeptanz usw. 

einstellen. Insofern wird er indirekt zur Abwä-

gung beitragen. Davon bin ich fest überzeugt. 
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Ich bin insofern ganz bei dem, was Frau Kotting-

Uhl eingangs gesagt hat: Wenn wir das zu starr ir-

gendwo in Kriterienform einbetten, dann geht 

auch die Flexibilität verloren, die möglicher-

weise der Region oder der Bevölkerung in der Re-

gion gegeben werden sollte, sich selber Gedanken 

darüber zu machen, wie sie mit Kompensation 

ihre Zukunft gestaltet.  

Insofern glaube ich, dass man den Satz vielleicht 

eine etwas relative Bewertung geben sollte, was 

das Thema „Abwägung“ angeht, also Abwägung 

in dem Sinne nicht als Kriterium, aber als Bei-

trag. Um in der Bevölkerung eine Abwägung zu 

erreichen, sehe ich das durchaus.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Mi-

chael Sailer, bitte. 

Michael Sailer: Ich kann mir gut vorstellen, dass 

man den Satz ein Stück weit zurücknimmt. Aber 

wenn wir sagen, das gehört mit zu den Kriterien, 

dann können wir nicht sagen, das geht nicht in 

die Abwägung ein.  

Der Ort für die genaue Abwägung - das, was ich 

vorhin Hartmut Gaßner erläutert habe - gehört 

nicht in dieses Kapitel. Wenn Sie ins Inhaltsver-

zeichnis gucken, gibt es davor dieses Kapitel, in 

dem die Prozesswege beschrieben sind, also 6.4 

alt oder 6.3 neu. In diesem Kapitel muss genauer 

ausgeführt werden, wie es mit dem Vorrang der 

Sicherheit und mit der Reihenfolge geht.  

Es gibt Ausführungen dazu - ich habe es unlängst 

mal wieder überarbeitet, zusammen mit Armin 

Grunwald -, aber da müssen wir noch ein Stück 

nachlegen gegenüber dem, was wir in der AG 3 

am Freitag versendet haben. Das nehme ich mit, 

aber das würde ich nicht gerne in die Sozioöko-

nomische Potenzialanalyse aufnehmen, weil wir 

dann das Gleiche in den Kapiteln „Planungskrite-

rien“ und „Geokriterien“ machen müssten. Das 

sollten wir stattdessen in dem Kapitel machen, in 

dem der Prozess beschrieben ist, und hier mög-

licherweise nur einen Verweis bringen, dass die 

genaue Anwendung in dem und dem Kapitel 

noch einmal abgehandelt wird. Ich wäre durch-

aus dafür. 

Jetzt ist für mich die Frage, weil jetzt Diskussi-

onsschluss ist - das verstehe ich -: Wie gehen wir 

damit weiter vor? Wir haben zwei Probleme, die 

wir lösen müssen. Wir müssen das Prozesskapitel 

kennen, damit ist es da genau eingeschlichtet ist, 

also wo welches Kriterium wann und wie wirkt, 

und wir müssen es in die Form AG 1, Regional-

konferenz und sonst was genau einschlichten.  

Ob wir sagen sollen, wir haben das jetzt hier zur 

Kenntnis genommen, die Grundstruktur ist okay, 

und wir haben diese beiden Einschlichtungspro-

beme und warten ab, bis wir die beiden Struktu-

ren hinreichend gut klar haben und würden dann 

wieder in die nächste Lesung gehen. Jetzt in eine 

nächste Lesung zu gehen und wieder die glei-

chen Vorbehalte zu sagen, weil wir die beiden 

anderen Dokumente nicht haben, wäre witzlos. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut. Auf jeden Fall 

kommt hinein: Oberstes Prinzip Sicherheit usw., 

nicht taktisch zu verstehen usw. Herr Gaßner, 

bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich fände es gut, wenn wir das 

noch einen Moment zurückstellen würden. Ich 

sage noch drei Sätze inhaltlich.  

Ich bin der Auffassung, dass der Satz, den Sylvia 

Kotting-Uhl und ich angesprochen haben, eine 

Korrespondenz auf Seite 3, Zeilen 23 bis 25, ver-

sendet hat. Die Zeilen 23 bis 25 würden diese So-

zioökonomische Potenzialanalyse zu einem Kri-

terium machen. Deshalb müsste die AG 3 bitte 

noch einmal darüber diskutieren. Ich hatte nur 

gesagt, es muss zum Kriterium verdichtet wer-

den. Ich bin auf jeden Fall dafür - jetzt sage ich 

schon fünf Sätze -, dass wir neben den planungs-

wissenschaftlichen Kriterien möglichst noch an-

dere Kriterien erschließen, nach der Geologie. 

Für mich ist völlig klar, dass die Sicherheit vor-
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geht. Es geht auch um die Situation, dass wir geo-

logisch vergleichbare haben. Da ist alles hilfreich, 

was die Ausdifferenzierung wieder nachvollzieh-

bar macht. Sogar das Bundesverwaltungsgericht 

müsste ja gucken, ob diese Abwägungsentschei-

dungen, die sich auch auf die sozioökonomische 

Analyse stützt, rechtskonform ist.  

Deshalb würde ich darum bitten, dass die AG 3 

noch einmal diskutiert, ob man es so verstehen 

könnte, wie ich es jetzt sage, dass diese Eintei-

lung in „positiv“, „negativ“ bzw. „neutral“ das 

Kriterium sein könnte. Das würde man, wie es 

hier steht, quantitativ und qualitativ so aufgrei-

fen, dass es nachvollziehbar ist, weshalb man 

nach der Anwendung dazu kommt. Dann wäre 

ich auch dafür, dass es Teil der Abwägung wird.  

Meine Überlegung war nur, man muss es zum 

Abwägungskriterium machen. Aber das habe ich 

jetzt dargestellt. Ich würde sagen, dann könnten 

wir nämlich diese Sozioökonomische Potenzial-

analyse auch zu einem Teil von 15 und 18 ma-

chen, der in eurem Papier noch nicht so ausge-

formt ist. 

Michael Sailer: Was ist 15 und 18? 

Hartmut Gaßner: Das obertägige Erkundungspro-

gramm und das untertägige Erkundungspro-

gramm. Da könnte man diese zwei Paragrafen im 

Standortauswahlgesetz anschließen. Das ist jetzt 

auch nicht zwingend, aber dann würden wir es 

mit in die Ablaufstruktur einbringen. Dort wird, 

nachdem die obertägigen Standorte gefunden 

sind, das standortabhängige Erkundungspro-

gramm entwickelt. Dann würde man das Stand-

ortauswahlgesetz an dieser Stelle gedanklich um 

einen Satz erweitern können. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut, dann gehen 

wir davon aus: Übernächste Sitzung. 

Uns liegt nun der Vorschlag der Fünfergruppe für 

das Kapitel 8.5 vor. Wir machen eine kurze Lese-

pause. Herr Steinkemper, ich schlage vor, Sie sa-

gen etwas dazu. 

Hubert Steinkemper: Nach Maßgabe der zuvor 

durchgeführten Diskussion in der Kommission 

haben wir uns in dieser Gruppe von fünf Mitglie-

dern der Kommission auf den Ihnen vorliegen-

den Text verständigt.  

Zum Text selbst: Es ist eine Ergänzung zu dem 

Entwurf des Kapitels 5, das Sie kennen. Noch 

einmal der Hinweis: Auf Seite 4 endet der bishe-

rige Text des Entwurfs bei den Erwägungsgrün-

den mit einem Absatz, der lautet: „Die Kommis-

sion hält es allerdings für unabdingbar, die Er-

weiterung so auszugestalten, dass hierdurch Wis-

senschaft und Spitzenforschung, wie z. B. wich-

tige Materialforschung und die Herstellung drin-

gend benötigter Produkte, wie z. B. Radiophar-

maka für medizinische Zwecke (Forschungsreak-

tor München Garching II), in Deutschland nicht 

eingeschränkt werden und zwingenden Gesichts-

punkten der Non-Proliferation Rechnung getra-

gen wird.“ 

Der Vorschlag ist, an diesen Absatz folgenden 

Satz anzufügen, um die Non-Proliferationsas-

pekte verständlicher zu machen: „Sollte also zum 

Beispiel in einem bestimmten Fall ein ausländi-

scher Staat seine Lieferung von Kernbrennstoffen 

für einen Forschungsreaktor in Deutschland un-

ter Non-Proliferationsgesichtspunkten aufgrund 

völkerrechtlicher Verpflichtungen davon abhän-

gig machen, dass die bestrahlten Brennelemente 

später an den Lieferstaat zurückzugeben sind, so 

wäre dies unbeschadet eines generellen Export-

verbots im Interesse der Sicherstellung der For-

schung in Deutschland zu ermöglichen.“ 

Dann ist angeregt worden, eine Fußnote zu über-

legen, die deutlicher macht, worum es aus der 

spezifischen Sicht des Landes Sachsen mit Blick 

auf den Forschungsreaktor Rossendorf und der in 

Ahaus gelagerten bestrahlten Brennelemente 
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geht. Den Vorschlag für die Fußnote finden Sie 

unten auf der Seite. Er lautet: „Das Land Sachsen 

weist auf die besondere Situation der stillgeleg-

ten Forschungsreaktoren des Forschungszent-

rums Rossendorf hin, deren bestrahlte Brennele-

mente nicht wie vorgesehen nach Russland ex-

portiert werden konnten. Sie werden deshalb im 

Transportbehälterlager Ahaus zwischengelagert. 

Der Bund wird gebeten, dieser Belastung in ge-

eigneter Weise Rechnung zu tragen.“ 

Das ist der Vorschlag, auf den wir uns verständigt 

haben.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Schmidt, 

wollen Sie dazu noch etwas sagen?  

StM Thomas Schmidt: Wir haben uns darauf ver-

ständigt und können mit der Formulierung so le-

ben. Wir werden den Änderungsantrag, der um-

fangreich war, zurückziehen. Zum Selbstver-

ständnis würde ich noch bitten, „Freistaat Sach-

sen“ und nicht „Land Sachsen“ zu schreiben. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es dazu jetzt 

Wortmeldungen? Frau Kotting-Uhl, bitte 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Warum „z. B.“, und wa-

rum „in einem bestimmten Fall“? 

Hubert Steinkemper: Wir wollten das nicht zum 

Regelfall werden lassen, sondern es auf eine An-

forderungssituation beschränken, die nachgewie-

sen ist und die gegeben ist. „In einem bestimm-

ten Fall“ und „z. B.“ deshalb, weil jetzt eine Situ-

ation beschrieben ist, von der ich nicht absolut 

annehmen kann, dass es die einzig denkbare ist. 

Vorsitzender Michael Müller: Schön ist es nicht. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Was sollte es noch sein?  

Vorsitzender Michael Müller: Ich meine sprach-

lich. 

Hubert Steinkemper: Das „z. B.“ ist aus meiner 

Sicht - aber bitte, ich will dem nicht vorgreifen; 

wir haben uns ja darauf verständigt - kein we-

sensimmanentes Element. Es geht auch ohne 

„z. B.“.  

Vorsitzender Michael Müller: „Sollte … in einem 

bestimmten Fall“ ist eigentlich „z. B.“. 

Hubert Steinkemper: Ja. Es ist also doppelt ge-

moppelt. Das war mehr unter didaktischen Ge-

sichtspunkten eingefügt. 

Vorsitzender Michael Müller: Also streichen wir 

„z. B.“. 

Hubert Steinkemper: Okay, gut. 

Vorsitzender Michael Müller: Noch etwas? Dann 

kann ich davon ausgehen, dass diese Erläuterung 

im Kapitel 5 am Ende ergänzend akzeptiert ist.  

Damit kommen wir zur K-Drs. 201: Anforderung 

an Behälter. Das ist das, was in der Sitzung am 

23. März von der AG 3 vorgelegt wurde. Der 

letzte Teil wurde heute von Michael Sailer vorge-

legt.  

Michael Sailer: Das ist ein Berichtsteil, den wir 

ursprünglich nicht vorgesehen hatten. Wir hatten 

aber im Laufe der Diskussion in der AG 3 ge-

merkt, wir müssen uns auch über die Frage der 

Anforderung an die Behälter unterhalten. Außer-

dem haben wir gemerkt, wir haben unterschiedli-

che Anforderungsprofile. Ich hatte es heute 

schon einmal kurz angedeutet: Wenn wir über 

eine Rückholbarkeit während des Betriebs reden, 

ist das ein anderes Anforderungsprofil an Behäl-

ter, als wenn wir über Bergbarkeit innerhalb von 

500 Jahren reden.  

Es ist noch etwas Drittes, und zwar wenn wir fra-

gen: Wo soll der Behälter jetzt nicht zum Hand-

haben da sein, sondern zum Dichtsein? Im Kris-

tallin die Million Jahre den Behälter mit seiner 

direkten Umgebung brauchen. Im Salz kann man 
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irgendwann nach ein paar hundert oder ein paar 

tausend Jahren auf einen Behälter verzichten, 

weil das Salz dann dicht draufsitzt. Das heißt, 

wir haben unterschiedliche Anforderungsprofile, 

die in der unterschiedlichen Ausgestaltung un-

terschiedlich kommen.  

Wir haben das in dem Bericht auseinandersor-

tiert und haben uns von der GNS und von der 

Bundesanstalt für Materialprüfung vortragen las-

sen. Wir haben das Ganze auch vor dem folgen-

den Hintergrund gemacht: Man wird einen End-

lagerstandort nicht suchen können, ohne eine 

konzeptionelle Ahnung zu haben, welche Behäl-

ter man nimmt. Das Gesamtsicherheitskonzept 

des Endlagers hängt eben nicht nur von der Geo-

logie ab, sondern auch davon, was für ein Berg-

werk ich nehme und was für Behälter ich in das 

Bergwerk einbringe, weil das ein Sicherheitssys-

tem zusammen ist. Das war umgekehrt auch noch 

einmal der Grund, warum wir gesagt haben, wir 

können nicht warten, bis man irgendwann mal 

anfängt, die Behälter zu entwickeln, sondern das 

muss ein iterativer Prozess sein, mit dem man 

demnächst anfangen muss. So viel zu dem Hin-

tergrund. 

Eine ganze Reihe von uns hatte mit Behälter 

schon kräftig zu tun. Der Kollege von der Bun-

desanstalt für Materialprüfung hat immer noch 

Korrekturen geschickt, die wir mal übernommen 

haben und mal nicht. GNS hat auch immer mal 

etwas geschickt, natürlich auch die Kollegen in 

der Arbeitsgruppe.  

Wenn wir es kurz durchgehen: Wir haben zu-

nächst natürlich eine Einleitung. Dann kommen 

die Schutzziele, wo die Frage ist: Wenn ich eine 

Behälterrichtlinie schreiben würde, würde ich 

bei Schutzzielen sehr viel mehr hineinschreiben. 

Aber das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe der 

Kommission, sondern sie muss sozusagen den 

Grundansatz aufschreiben. Das ist in diesem Ka-

pitel erfolgt. 

Dann haben wir die Anforderungen durchbuch-

stabiert, also das, was ich vorhin versucht habe, 

darzustellen, dass man unterschiedliche Anfor-

derungsprofile hat, unterteilt nach den verschie-

denen Phasen: Betriebsphase in 6.7.2, in 6.7.3 

dann Anforderungen an das Langzeitverhalten, 

also: Wie müssen die dicht sein, wenn der Behäl-

ter wie vorgesehen drinbleibt? In 6.7.4 stehen die 

Anforderungen an die Rückholbarkeit und Berg-

barkeit. 

Dann haben wir uns etwas länger zum Stand der 

Technik ausgelassen und auch das Problem in 

6.7.6 behandelt, das ich gerade schon angespro-

chen habe. Man muss mit der konzeptionellen 

Behälterentwicklung im Prinzip sofort anfangen. 

Letztendlich kann man auch sagen, da in den 

letzten 15 bis 20 Jahre in der deutschen Endla-

gerentwicklung niemand einen Hut aufhatte, 

wurde sich auch nicht darum gekümmert, Behäl-

ter zu entwickeln. Wir würden heute gerne 

schöne Endlagerbehälter kennen, aber wir haben 

sie nicht. Es ist also wichtig, dass der Vorhabens-

träger das möglichst bald anstößt.  

Dass die Behälterentwicklung ein iterativer Pro-

zess ist, ist auch klar herausgekommen. Manche 

von uns haben in der Diskussion unter entwi-

ckelten Behältern genehmigungsfähige Behälter 

verstanden. Andere von uns haben einen skiz-

zierten Behälter, über den man schon einiges 

weiß, als entwickelten Behälter verstanden. Es 

wird also nur iterativ gehen. Man wird aber nicht 

schon in der ersten Phase in eine Standortbeur-

teilung eines Granitstandorts, eines Salzstandorts 

oder eines Tonstandorts gehen können, ohne 

dass man vom Grundsatz her weiß - also im 

Sinne eines Powerpoint-Vortrags oder einer 30-

seitigen Beschreibung -, wie die Behälter ausse-

hen, die man in Granit, in Ton oder in Salz ein-

setzen würde. Deswegen ist auch der Zeitdruck 

da.  

Wir haben relativ viele eckige Klammern, wobei 

sich das ziemlich stark reduzieren lässt. Wir ha-

ben an der Stelle erst einmal eine Debatte. Wir 
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sind die Kommission zur Lagerung hoch radioak-

tiver Stoffe. Jetzt haben eine ganze Menge beim 

Schreiben immer „Endlager“ geschrieben, weil 

wir auf ein Endlager hinauslaufen wollen. Es gab 

eine etwas puristische Auffassung: Im Gesetz 

steht ja „Lagerung“, also schreiben wir lieber „La-

gerung“ hinein. Ich glaube, darüber müssen wir 

entscheiden, und zwar nicht nur für diesen Text, 

sondern insgesamt. 

Mein Argument, dass wir in solchen Texten 

„Endlagerung“ schreiben, ist ganz glatt das fol-

gende: Wenn wir hier „Behälter für die Lage-

rung“ schreiben - es traut uns ja ohnehin keiner 

zu, dass wir in die Endlagerung gehen -, dann 

heißt es, das ist eine verkappte Vorbereitung der 

Dauerzwischenlagerung. Deswegen würde ich in 

solchen Kapiteln immer „Endlagerung“ schrei-

ben. Wir müssten aber dann beschließen, dass 

wir da vom Text des Kommissionsnamens und 

des Gesetzes ein Stück weit abweichen. Ich 

würde es befürworten.  

Das ist die eine Gruppe der eckigen Klammern. 

Das ist überall dort: AG-3-Diskussion streichen, 

weil zu detailliert. Das ist vor allem auf den Sei-

ten 1 und 2 der Fall. Es ist einfach die Frage: Man 

hat das beim Schreiben recht detailliert darge-

stellt, und zwar möglicherweise zu detailliert. 

Das wäre vor allem eine Frage an die anderen: 

Streichen, weil zu detailliert oder nicht strei-

chen, weil schönes Beispiel? Ich persönlich bin 

da leidenschaftslos. 

Dann haben wir an richtigen Sachen, wo ein 

Stück weit Streit dahinter steht, auf der ersten 

Seite die Zeilen 15/16. Da steht zwischendrin ein 

längerer Text. Diese Formulierungen sind als al-

ternativ zu verstehen, und darüber müssen wir 

hier entscheiden. Das haben wir in der AG 3 

nicht hinbekommen. 

Dann ist die zweite Stelle auf Seite 2 unten, also 

das mit dem Kommentar. Da würde ich einfach 

vorschlagen, dass wir die in eckigen Klammern 

stehen lassen, weil das eine Grundsatzdiskussion 

ist, die wir besser dann führen, wenn wir die geo-

logischen Kriterien durchdiskutieren, da die dort 

eigentlich hingehört und das an der Stelle nur 

vom Aufbau her abgeleitet ist. 

Dann haben wir eine dritte Stelle, und zwar auf 

Seite 5. Da waren wir in dem Zustand, dass wir 

überhaupt nichts zu den unterschiedlichen Kon-

zepten geschrieben haben, oder kaum etwas. Herr 

Fischer hat gesagt, er macht einen Ergänzungs-

vorschlag, und der ist meiner Meinung nach ein 

Stück über das Ziel hinausgeschossen. In dem Er-

gänzungsvorschlag sind es auf der Seite 5 die 

Zeilen 1 bis 3. Ich würde vorschlagen, den Vor-

schlag anzunehmen. Die Nutzung von Castor-Be-

hältern ist nur eine mögliche Version in der 

Frage der Endlagerbehälter. Unter bestimmten 

Bedingungen geht das auch. Aber wir haben das 

nicht geprüft. Jetzt über Pollux ganz wenig zu 

schreiben und über Castor so viel und dann auch 

zum Beispiel zu sagen, dass in der Anhörung 

keine Gründe gegen die Machbarkeit genannt 

wurden. In der Anhörung haben sich zunächst 

einmal die Kollegen von der GNS geäußert, die 

die Castoren entwickelt haben. Das ist also keine 

ganz unabhängige Meinung. Für das, was wir an-

hören wollten, schon, aber für die Frage, ob das 

Konzept gut ist, nicht.  

Es geht mir zu stark Richtung Castor, und ich 

möchte hier noch einmal klar sagen: In der KFK, 

in der Kommission beim Wirtschaftsministerium, 

wird die Frage, ob Castor möglich ist oder nicht, 

diskutiert. Da hängt zurzeit ein Preisschild von 

2,5 Milliarden dran. Ich glaube, wir sollten als 

Kommission nicht hingehen, bei einer Sache, die 

wir nicht selbst geprüft haben, in vielen Zeilen 

zu sagen, Castor geht ganz gut, und die anderen 

Versionen gar nicht mehr hinschreiben. Dadurch 

würden wir einen Side-Effekt produzieren, wo 

wir uns zumindest darüber bewusst sein sollten, 

dass wir ihn produzieren, falls wir es machen. 

Deswegen war mein Plädoyer, den markierten 

Absatz zu streichen und nur den ersten Teil auf-

zuschreiben.  
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Das war die Erläuterung der divergierenden 

Punkte, die wir - außer allem anderen, was je-

mandem noch diskussionswürdig erscheint - auf 

jeden Fall entscheiden müssten, bzw. an der ei-

nen Stelle auf Seite 2 unten über den Vorschlag 

nicht zu entscheiden, sondern das an der zentra-

len Stelle zu tun, wo wir das ohnehin entschei-

den müssen.  

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Fischer, bitte. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Ich denke, hier ist 

durchaus eine Annäherung möglich. Zunächst 

war auch ich der Meinung, dass wir vielleicht 

mit unserem Papier in der Ausformulierung am 

Ende etwas zu detailliert geworden sind, wenn 

wir hier schon über Materialien oder auch über 

Beschichtungen, Oberflächenbeschichtungen re-

den. Das ist möglicherweise für uns als Kommis-

sion doch ein bisschen zu weitgehend. Insofern 

wäre ich durchaus dafür, diese Detaillierungen 

zu streichen.  

Ich glaube, dass die Anmerkung, die Herr Sailer 

zum Schluss gemacht hat, in die ähnliche Rich-

tung gehen kann. Unsere Ausführungen zum 

Thema Castor sind vielleicht im Verhältnis zu 

anderen Dingen etwas zu lang geraten. Insofern 

kann ich mich durchaus auf eine Einkürzung ein-

lassen. Ich würde allerdings, Herr Sailer - aber 

vielleicht können wir das noch am Mittwoch in 

der AG-3-Sitzung weiterdiskutieren -, dafür plä-

dieren, dann zumindest die Einschätzung, die 

von dem Behälterhersteller selbst gemacht wor-

den ist, hier anzuführen, dass er es für machbar 

hält, den Castor-Behälter zu ertüchtigen. Das 

würde ich gerne in die Formulierung aufnehmen, 

aber die anderen Details dann streichen. Das 

könnte man meines Erachtens tun. Damit wäre 

dem auch Rechnung getragen.  

Ich würde bei dem ersten Punkt, den Sie genannt 

haben, auf Seite 1, wo die zwei Varianten stehen, 

durchaus auch auf die eher allgemeine Formulie-

rung abzielen, nämlich über Barrierefunktionen 

zu reden und nicht detailliert über Schutz-, Ab-

schirm-, Bergungsfunktionen usw.; denn eine 

Barrierefunktion schließt im Grunde genommen 

ein, dass wir auch noch andere Barrieren haben. 

Ich halte auf jeden Fall für wichtig, dass wir das 

an dieser Stelle ausdrücken. 

Insofern glaube ich, wir haben es nicht bis zum 

Ende ausdiskutiert. Sie haben es eingangs auch 

gesagt. Wir haben es trotzdem hier eingebracht, 

aber aus meiner Sicht zumindest lassen sich 

diese Punkte durchaus zusammenführen. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut, mir liegen ei-

nige Wortmeldungen vor. Ich selbst auch eine 

Frage: In dem Papier ist mehrfach von der Wär-

meabfuhr die Rede. Müsste es nicht notwendig 

sein, in dem Papier auch etwas zur Konstruktion 

bzw. zur Lagerung, um bestimmte Wärmegrenzen 

nicht zu überschreiten, zu sagen? Frau Kotting-

Uhl, bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Ich möchte gerne etwas 

zu den beiden eckigen Klammern auf den Seiten 

2 bzw. 5 sagen. Auf Seite 2 erscheint es mir wich-

tig, den Text stehen zu lassen, der da in eckiger 

Klammer steht, weil diese beiden unterschiedli-

chen Konstruktionen einerseits in Salz oder Ton, 

wo es in der Tat um eine geologische Barriere in 

der Hauptsache geht, und andererseits im Kristal-

lin, so extrem unterschiedlich sind, dass man das 

da wirklich benennen sollte. Vielleicht kommt es 

auch noch an anderer Stelle - ich weiß es nicht -, 

aber ich finde es sehr wichtig, dass man deutlich 

macht, wie unterschiedlich das ist, dass es trotz-

dem aber auch alles machbar ist. 

Ich finde, der Text in der eckigen Klammer auf 

Seite 5 muss gestrichen werden, Herr Fischer. Da 

kann aber höchstens nur ein ganz vorsichtiger 

Satz stehen. Ich will mal ganz ehrlich sagen, ge-

rade vor dem Hintergrund der Vorschläge der 

KFK, die ja in die Richtung laufen: Rückbau und 

Konditionierung, Behälter bleiben finanziell in 

der Verantwortung der EVU, der Rest geht ab ei-
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nem bestimmten Zeitpunkt, also Zwischenlage-

rung und Endlagerungen, an die öffentliche Hand 

über. Da geht es jetzt gar nicht, dass wir eine 

Empfehlung hineinschreiben, wie man die Behäl-

terkosten möglichst weit minimiert. Man muss 

das schon ein bisschen im Gesamtzusammen-

hang sehen, welche für Botschaften wir senden. 

Auch aus dem sonstigen Text sehe ich nicht, dass 

das tatsächlich eine gleichwertige Option ist mit 

den Castor-Behältern. Ich wäre sehr vorsichtig 

mit solchen Formulierungen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Wenzel, bitte. 

Min Stefan Wenzel: Ja, das ist ein heikler Punkt. 

Natürlich sind die bisherigen Wärmekriterien 

hier von ausschlaggebender Bedeutung. Wenn 

man sich einmal das Gutachten der DBEtec zum 

Flächenbedarf anguckt, das wir vor kurzer Zeit 

bekommen haben, dann ist dort auf das Direkt-

konzept abgehoben worden. Das Direktkonzept 

ist das Konzept, das von der DBE zur direkten 

Verwendung der jetzt vorhandenen Transport- 

und Lagerbehälter vom Typ Castor entwickelt 

wurde. Die DBEtec schreibt in ihrem Gutachten, 

dass es mit diesem Konzept unter den jetzigen 

Rahmenbedingungen nicht möglich ist, das 200-

Grad-Kriterium einzuhalten. Das heißt, man 

kommt sogar über 200 Grad hinaus. Das steht 

sehr deutlich darin. 

Obwohl das gar nicht der Gutachtenauftrag war, 

hat man sich schnell noch mal eben ein anderes 

Konzept überlegt und argumentiert, dann könnte 

man die 200 Grad einhalten. Das heißt aber mit 

anderen Worten, dieses Konzept ist ein Konzept 

allein für das alte Konzept „Salz“, weil für Ton 

und Granit zumindest in anderen Ländern bisher 

immer das Wärmekriterium eher bei 100 oder so-

gar bei 90 Grad gewesen ist. Damit käme dieses 

Konzept nur im Salz zur Anwendung. Ich glaube, 

deswegen wäre es ein schwerer Fehler, wenn wir 

hier eine Formulierung hineinsetzen würden, die 

den Eindruck erweckt, als wenn man damit nur 

auf Salz zusteuert.  

Ich glaube, man muss deutlich machen, man 

braucht einen geeigneten Behälter, der sich an 

dem Wirtsgestein orientieren muss, der die Si-

cherheitsanforderungen erfüllen muss - aus unse-

rer Sicht das Wärmekriterium, in allen drei 

Wirtsgesteinen maximal 100 Grad -, der 500 Jahre 

plus x bergbar sein muss und der auch die ande-

ren Anforderungen erfüllen muss . Das wäre aus 

meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Wir können 

nicht bei solch einer technischen Debatte plötz-

lich die Weichen in eine Richtung stellen, wo wir 

an anderer Stelle sagen, wir machen ein ergebnis-

offenes Verfahren. Wer sich auf das Direktkon-

zept festlegt, der legt sich auch schon auf ein 

ganz eindeutiges Konzept und auf ein Wirtsge-

stein fest. Das muss man wissen. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Herr 

Schmidt, bitte. 

StM Thomas Schmidt: Ich möchte noch einmal 

auf die Klammer auf Seite 2 zurückkommen. Für 

mich ist das im Grunde genommen ein Wider-

spruch zu dem, was bisher gesagt worden ist, 

wenn dort in dem ersten Absatz steht, dass die - 

ich verkürze jetzt - Barrierefunktion nicht auf der 

Funktion des Behälters beruhen soll. Das passt 

nicht zu dem anderen, was in dem Text steht. 

Wieso darf sie hier nicht auf der Funktion im Be-

hälter beruhen und bei Kristallin ja.  

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Die Langfrist-Barriere. 

StM Thomas Schmidt: Die Landfrist-Barriere, ja. 

Aber wieso in anderen Wirtsgesteinen schon, 

und hier wird die langfristige Betrachtung gleich 

ausgeschlossen? Das verstehe ich nicht. Das ist 

für mich ein Widerspruch. Entweder betrachten 

wir generell langfristig nicht die Funktion des 

Behälters, oder wir betrachten die Funktion gene-

rell für alle Wirtsgesteine. Das passt also nicht 

zusammen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Fischer, bitte. 
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Dr. h. c. Bernhard Fischer: Frau Kotting-Uhl, ich 

bin vorhin schon darauf eingegangen, dass wir an 

der Stelle diesen Text nicht so in der Länge ste-

hen lassen, eben nur mit der Einschätzung, die 

uns der Behälterhersteller letztendlich gegeben 

hat. Ich denke, mehr ist da nicht notwendig. In-

sofern habe ich meine Bereitschaft bereits signali-

siert.  

Zu den Anmerkungen von Herrn Wenzel: Ich 

glaube, Sie haben eben die Argumentation etwas 

umgedreht, denn die Temperaturverträglichkeit - 

das werden wir in den nächsten Wochen noch 

diskutieren -, wie uns gerade in einige Gutachten 

noch einmal bestätigt wird, ist für unterschiedli-

che Wirtsgesteine unterschiedlich. Da haben wir 

gerade noch mal eine Bestätigung gesehen, dass 

bestimmte Wirtsgesteine - Ton zum Beispiel - bei 

100 Grad dann auch am Ende sind und dass wir 

für Salz doch Temperaturverträglichkeiten ha-

ben, die deutlich darüber hinausgehen. Sicher-

lich gibt es auch noch ein paar Unterschiede, 

aber die 200 Grad funktionieren auf jeden Fall.  

Dann haben Sie das Thema mit dem Direktkon-

zept angesprochen, das mit 200 Grad nicht geht. 

Da haben Sie nur einen Teil des Gutachtens wie-

dergegeben, denn in einem weiterführenden Teil 

steht drin, wenn man die Einlagerung nicht in 

Strecke macht, sondern in horizontalen Bohrlö-

chern, dann geht es. Das ist letztendlich ein Kon-

zept, das durchaus auch an anderer Stelle prakti-

ziert bzw. zumindest antizipiert und geprüft 

wird. Insofern ist es für mich jetzt kein unzulässi-

ger Ansatz, das so zu machen. Es ist am Ende 

auch noch nicht entschieden, ob man es so ma-

chen wird oder machen kann. Aber dieses Kon-

zept weiter zu betrachten, halte ich durchaus für 

sinnvoll und vielleicht lohnenswert, weil 

dadurch andere Maßnahmen wie Umladen usw. 

eingespart werden können, was sicherlich auch 

zum Schutz derjenigen, die das tun müssten, bei-

tragen würde und im Endeffekt auch insgesamt 

die Prozesse vereinfachen würde.  

Ich glaube, es ist momentan zu früh, hier darüber 

zu reden, dass dieses Konzept favorisiert werden 

soll. Es ist ein Konzept, das neben den anderen 

geprüft werden soll, und am Ende muss entschie-

den werden, ob es umsetzbar ist oder nicht. Nicht 

mehr. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Thomauske, 

bitte. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ich denke, dem 

Grunde nach sind die Dinge gesagt. Hier geht es 

ja darum, auf der einen Seite die Anforderungen 

zu benennen und auf der anderen Seite zu zei-

gen, dass sie auch erfüllbar sind und dass es da-

für entsprechende Technologien gibt. Dazu 

braucht man den Hinweis auf die Castor-Behälter 

an dieser Stelle nicht; denn dass die Endlagerung 

machbar ist, dass dafür erforderliche Behälter-

konzepte entwickelt werden können, dafür gibt 

es Vorstücke. Insofern wäre das abgedeckt.  

Dann bliebe nur noch die Fragestellung als Hin-

weis, dass man diese Option auch untersuchen 

könnte. Ich würde sagen, da wäre ich selber auch 

relativ emotionslos. Diese Frage wird sich später 

ohnehin stellen. Derjenige, der die Behälter dann 

zu entwickeln und zu planen hat, wird sehen, in-

wieweit bei den Anforderungen, wenn es im Salz 

wäre, diese Behälter geeignet wären. Für die an-

deren Wirtsgesteine sind die Castor-Behälter oh-

nehin mit geringerer Erfolgshöffigkeit zu betrach-

ten. 

Auf einen Punkt wollte ich noch hinweisen: 

Temperaturabfuhrvermögen. Ich bestehe nicht 

auf physikalischen Begriffen, aber das ist nun so 

fernliegend und führt eher zu anderen Entsor-

gungseinrichtungen, als dass wir hier das Wort 

„Temperaturabfuhrvermögen“ verwenden soll-

ten.  

Vorsitzender Michael Müller: „Wärmeabfuhr“ 

steht da. 

Prof. Dr. Bruno Thomauske: Ja, oder „Wärmeab-

fuhrvermögen“. Da würde ich doch den Begriff 

„Wärmeleitfähigkeit“ bevorzugen.  
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Vorsitzender Michael Müller: Michael Sailer, 

bitte. 

Michael Sailer: Ich möchte mich im Folgenden 

zu verschiedenen Fragen und Diskussionen äu-

ßern.  

Ich könnte damit leben, dass man einen Satz for-

muliert, wie Sie es angeboten haben, Herr Fi-

scher, und wie es manche auch gesagt haben, 

dass man Castor oder das Direktkonzept mit 

überlegen kann. Das ist jetzt inhaltlich identisch. 

Aber bitte nur einen Satz, weil wir sonst Dingen 

vorspuren, die unklar sind.  

Für mich ist der weitere Prozess so, dass alle, die 

durch den Vorhabensträger aufgerufen sind, ent-

wickeln können. Das wird zwar wahrscheinlich 

auf eine bestimmte Firma hinauslaufen, aber ich 

will es aus Konkurrenzschutzgründen jetzt ein-

mal etwas allgemeiner formulieren. 

Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, 

dass wir aus dem Direktkonzept möglicherweise 

auch zum Ergebnis kommen. Aber das heißt nur, 

ich kann es mir denktheoretisch vorstellen, mehr 

nicht. Deswegen würde ich es auch nicht schrei-

ben wollen. Wir können genauso gut zum Ergeb-

nis kommen, dass wir es mit anderen Behältern 

machen.  

Da spielt jetzt die Wärme eine zentrale Rolle. 

Was ich brauche, ist eine Unterschreitung - das 

ist das, was wir jetzt in der AG 3 diskutieren - 

von Temperaturen am Gestein, die mir das Ge-

stein kaputtmachen. Da geht es um die ersten 

paar Jahrzehnte nach dem Einlagern, weil die 

später über den radioaktiven Zerfall kälter sind. 

Es geht auch darum, wenn man den Buffer hat, 

also das Bentonit, das bei bestimmten Konzepten 

zwischen die Behälter kommt, und das eigentli-

che Gestein - das hat auch Grenztemperaturen   

oder Temperaturen, wo es ungesunde chemische 

Reaktionen gibt. Das heißt, die Vorgabe für einen 

Behälterentwickler ist erst einmal: Ich darf am 

Gestein - egal, ob es Salz, Ton oder Granit ist - be-

stimmte Temperaturen nicht überschreiten. Die 

zweite Vorgabe ist: Wenn ich mit einer Bentonit-

Hinterfüllung arbeite, darf das Bentonit von in-

nen bis außen nicht über bestimmte Temperatu-

ren kommen. Dann ist die Frage, was für Behälter 

ich da bauen kann, aber ich muss gleichzeitig 

auch die Anbindung an das Gebirge nehmen. 

Man weiß ja aus einem ganz anderen Beispiel: 

Wenn ich viele Kühlrippen an einem heißen Me-

tall habe, geht die Wärme viel besser in die Luft, 

als wenn ich einen Metallzylinder nehme. Der 

braucht deutlich länger zum Abkühlen, oder er 

braucht größere Flächen.  

Die Wärmeleitfähigkeit - deswegen bin ich bei 

Ihnen, Herr Thomauske, auch wenn ich es sonst 

nicht immer bin - spielt eine zentrale Rolle, aber 

für den Ingenieur noch mehr der Gesamtaufbau 

zwischen dem Behälter als solchem und unge-

störtem Gestein. Da gehört die Wärme hin, jetzt 

nicht an den Behälter, sondern die Wärme gehört 

da als Grenzwerte hin, die durch die Gesamtkon-

struktion einzuhalten sind. Wenn das mit Bohrlö-

chern in bestimmten Konfigurationen und mit 

Streckenlagerung geht, dass man den Behälter 

also einfach in die Strecke reintut und nicht voll 

allseitig anschließt, dann ist das einfach eine 

technische Konstruktionsvorgabe für die Tech-

nik. 

Ich wäre auch dafür, dass wir sagen, wir reden 

hier über die Randbedingungen, also welche 

Temperaturen einzuhalten sind, und nachher 

müssen sich die Bergwerks-, Behälter- und Back-

fill-Konstrukteure etwas ausdenken, was das ein-

hält. Aus der Kommission müssen also einzuhal-

tende Werte kommen - da sind wir noch bei der 

Diskussion -, aber den Rest sollen die Konstruk-

teure machen. Und der Weg, der nicht klappt, 

fällt eben raus.  

Herr Schmidt, jetzt komme ich noch einmal zu 

Ihrer Fragestellung von vorhin. Wir werden auf 

jeden Fall unterschiedliche Behälter in den un-

terschiedlichen Gesteinen brauchen. Das hängt 



 
 
Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe 

gemäß § 3 Standortauswahlgesetz 

 
 
Protokoll der 24. Sitzung Seite 84 von 93 
am 4. April 2016 

mit dem zusammen, was wir jetzt diskutiert ha-

ben, und auch noch mit einigen weiteren Frage-

stellungen. Das heißt, die Aufforderung, die in 

dem Bericht steht, möglichst mit dem Behälter-

entwickeln zu beginnen, heißt eigentlich: „Geht 

möglichst bald ans Behälterentwickeln für drei 

verschiedene Gesteine“, weil die Randbedingun-

gen einfach unterschiedlich sind. Die müssen wir 

als Theorie im Verfahren haben, und wenn wir 

uns für einen Standort entschieden haben, müs-

sen wir uns auch für das entsprechende Behälter-

konzept entscheiden.  

Jetzt kommt es zu der eigentlichen Frage von 

Ihnen nach dem unterschiedlichen Gestein. Ich 

hatte vorhin gesagt, für Rückholbarkeit haben wir 

bestimmte Anforderungen, für Bergbarkeit haben 

wir bestimmte Anforderungen, im Betrieb haben 

wir auch bestimmte Anforderungen, aber für die 

Langzeitdichtigkeit des Behälters, also der Behäl-

ter als dichte Kapsel um die eingelagerten Abfälle 

oder abgebrannten Brennelemente herum, das ist 

je nach Gestein wirklich unterschiedlich, und 

zwar einfach deswegen, weil sich das Salz inner-

halb von ein paar Jahrhunderten so auf einen Be-

hälter setzt, dass der Behälter dicht eingeschlos-

sen ist. Also brauche ich die Dichtwirkung des 

Behälters nicht mehr. Beim Ton dauert es länger, 

aber Ton ist auch noch plastisch, bewegt sich 

also eher ein paar tausend Jahre. Bei den Konzep-

ten hingegen, die wir für Granit kennen - da kön-

nen wir nur nach Schweden oder Finnland gu-

cken -, setzt sich der Granit nie wasserdicht auf 

den Behälter drauf. Daher kommt aber eine unter-

schiedliche Anforderung: In dem einen Fall muss 

der Behälter - Beispiel Salz - viele hundert Jahre 

dicht sein - da kann man auch noch einen Sicher-

heitszuschlag hinzuaddieren; das ist ja vernünftig 

-, während ich bei einem Behälter, der eine Mil-

lion Jahre dicht sein muss, irgendwie den Nach-

weis hinkriegen muss, dass der zusammen mit 

seiner Umgebung eine Million Jahre dicht ist, 

wenn ich einen Behälter für Kristallin habe. Da-

her kommen die unterschiedlichen Anforderun-

gen. 

Jetzt noch der Gedankensprung, auf den ich hin-

gewiesen habe: Ich würde diese Sache, die in der 

Anmerkung drinsteht, dass das auf die Kriterien 

Einfluss hat, lieber im Kriterien-Kapitel diskutie-

ren, denn an dieser Stelle ist es nur eine Ablei-

tung von dem Verhalten der drei Gesteine auf die 

Anforderung an die Behälter. Insofern wäre mein 

Plädoyer, den Teil auf Seite 2 unten inhaltlich 

grosso modo so zu lassen. Da sollten wir schon 

etwas darüber schreiben, dass die Anforderungen 

an eine Langzeitdichtheit der Behälter bei den 

unterschiedlichen Gesteinen unterschiedlich ge-

stellt wird. Aber mit der genauen Ausformulie-

rung sollten wir warten, bis wir die Gesteine im 

Rahmen der geologischen Kriterien durchdisku-

tiert haben, und dann die Formulierung an dieser 

Stelle an das anpassen, was wir dort festgelegt 

haben. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Schmidt, 

bitte. 

StM Thomas Schmidt: Also bleibt das jetzt in der 

eckigen Klammer erst einmal stehen und wird 

später noch mal diskutiert? 

Michael Sailer: Das ist mein Vorschlag, ja. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es dazu wei-

tere Wortmeldungen? Wann werdet ihr denn be-

raten? 

Michael Sailer: Gar nicht mehr. 

Vorsitzender Michael Müller: Gar nicht mehr. 

Auch nicht die Anregungen, die wir hier gegeben 

haben?  

Michael Sailer: Ich bitte um Verständnis. Wir ha-

ben noch ein paar Sachen zu tun in der AG 3. Ich 

bitte um Verständnis bei Sachen, die nicht prob-

lematisch sind, sondern wo eher Arbeit ist. 

Vorsitzender Michael Müller: Gut, dann die 

Frage, bis wann das überarbeitet werden kann.  
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Michael Sailer: Das Überarbeiten liegt zum Teil 

auch bei der Geschäftsstelle; zumindest haben 

wir das beim letzten Mal so gemacht. Das kann 

das nächste Mal vorliegen. Wir können eine 

zweite Lesung machen, aber dabei wird sich in-

haltlich nicht viel ändern. Das kann man irgend-

wann einschieben, wenn es passt.  

Vorsitzender Michael Müller: Gut. Ich meine, 

wir haben jeden Text mehrfach, und deshalb 

müssen wir gucken, wie schnell die Geschäfts-

stelle das in Abstimmung mit der AG 3 hinbe-

kommt. 

Michael Sailer: Ich hätte noch ein Thema, das 

ich ganz am Anfang genannt habe, und zwar 

diese Lager- oder Endlagerfrage. Die hat bei vie-

len Texten Auswirkungen. Dazu hat jetzt nie-

mand etwas gesagt, aber da brauchen wir eine 

Entscheidung. Mein Vorschlag ist, „Endlager“ zu 

schreiben, mit der Begründung, dass die Leute 

sonst verwechseln, dass wir nur die Dauerzwi-

schenlagerung anstreben. Aber das ist mein per-

sönlicher Vorschlag. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Fischer hat 

einen Vorschlag. 

Dr. h. c. Bernhard Fischer: Ich möchte das, was 

Herr Sailer gesagt hat, unterstützen. Dieser Teil 

des Berichts, den wir gerade diskutiert haben, 

steht im Zusammenhang mit der von uns im Mo-

ment favorisierten Version, eine Endlagerung in 

einem Bergwerk zu konzipieren, dort aber auch 

mit dem Hintergedanken, dass es eine Endlage-

rung ist, wenn uns das nicht durch irgendwelche 

Erkenntnisse über Rückholung oder Bergung wie-

der zurückgebracht wird. Aber das Ziel ist, End-

lagerung zu machen, und so sollte der Behälter 

dann an dieser Stelle auch benannt werden. 

Vorsitzender Michael Müller: Ich habe nur eine 

Bitte: Seien Sie vorsichtig mit dem Begriff des 

Bergwerks. Das löst enorme Assoziationen aus-

löst, wie wir in den letzten Tagen bemerkt haben. 

Bitte immer genau erklären und beschreiben. 

Herr Wenzel, bitte. 

Min Stefan Wenzel: Vielleicht noch einmal zu 

den Behältern. Ich möchte die Diskussion über 

die vorhandenen Castor-Behälter kurz erwähnen. 

Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass man 

es mit Gewichten oberhalb von 100 Tonnen zu 

tun hat, dass man mit Temperaturen an der Ober-

fläche der Behälter zu tun hat, die enorm sind. 

Und man muss sich vorstellen, dass man bei-

spielsweise, wenn man über Bergung oder Rück-

holung spricht, Personal dorthin schicken muss, 

um bei hohen Temperaturen Vorrichtungen zu 

bedienen, die mehr als 100 Tonnen in einem 

Bergwerk bewegen müssen. All das ist nicht so 

eben zu machen. Man ist bisher beispielsweise 

auch von niedrigeren Gewichten ausgegangen als 

in der Direktvariante, die von der DBE ins Spiel 

gebracht wurde. Das muss man wissen. Diese 

Konzeption war immer auf eine ganz spezielle 

Zielrichtung ausgelegt.  

Gleichwohl hat Herr Thomauske sicherlich recht, 

dass man am Ende alles noch einmal abwägen 

wird. Aber man sollte nicht von vornherein ver-

suchen, den Zeiger in eine Richtung zu stellen, 

sondern man muss ergebnisoffen anhand der Kri-

terien definieren, welche Technik man braucht, 

um die Herausforderung zu bewältigen. Ich 

glaube, das ist das Maß der Dinge.  

Was die Begrifflichkeiten angeht: Wir haben jetzt 

den Begriff, der auch den Namen der Kommis-

sion ziert und der auch im Standortauswahlge-

setz vorne verankert ist. Wir haben den Begriff 

„Endlagerung“ in § 9 ATG. Beide Begriffe haben 

also eine Hinterlegung im gesetzlichen Rahmen. 

Für mich ist der Begriff „Lagerung hoch radioak-

tiver Abfallstoffe“ der neutralere Begriff, weil er 

umfassender beschreibt, worum es geht. Der Be-

griff „Endlagerung mit Rückholbarkeit und Berg-

barkeit“ beschreibt eine Konzeption.  
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Wir haben in der Abwägung drin, warum wir bei-

spielsweise eine Langzeit- oder eine Ewigkeitsla-

gerung oberirdisch, also eine Hütelagerung, nicht 

wollen. Aber gleichwohl wäre die Oberüber-

schrift sozusagen „Lagerung radioaktiver Stoffe“. 

Insofern würde ich sehr wohl mit beiden Begrif-

fen arbeiten, um differenziert auszudrücken, 

wann es um welche Frage geht.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Vielleicht direkt, Herr Wen-

zel, zu diesem Beitrag. Zunächst einmal teile ich 

Ihre Einschätzung: Man sollte jetzt nicht be-

stimmte Dinge, was das Behälterkonzept angeht, 

in eine bestimmte Richtung versuchen zu drän-

gen oder zu forcieren. Das habe ich aber auch 

jetzt nicht so verstanden, wenn es um das Castor- 

oder das Direktkonzept geht. Das ist eines unter 

vielen, und das sollte man ansprechen. Dann 

sollte man - das wäre meine Bitte - aber auch 

nicht umgekehrt in den Beiträgen ständig nur ein 

Konzept diskreditieren, was Sie in den letzten 

Minuten mehrfach getan haben - ich denke, das 

gehört dann auch zur Redlichkeit -, und das mit 

Argumenten, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen 

eingehen sollten, die aus meiner Sicht fachlich 

extrem fragwürdig sind. Das zum einen. 

Zum Zweiten: Wir sprechen über ein Kapitel, wo 

es um Anforderungen an die Behälter geht, und 

zwar zur Endlagerung. Ich meine, dann wäre es 

konsequent, gerade mit Blick auf die Zielsetzung. 

Die Anforderungen sollen ja genau so definiert 

werden, dass es ein Endlagerbehälter ist. Dann 

sollte man dort auch „Endlagerung“ und nicht 

„Lagerung“ sagen, was möglicherweise eine ganz 

andere Assoziation - da gebe ich Herrn Sailer völ-

lig Recht - auslöst. 

Vorsitzender Michael Müller: Frau Kotting-Uhl, 

bitte. 

Abg. Sylvia Kotting-Uhl: Auch ich will die Auf-

forderung von Michael Sailer aufgreifen, dazu et-

was zu sagen: Endlagerung oder nicht Endlage-

rung? Mir ist natürlich sehr wohl bewusst, wie 

umstritten dieser Begriff „Endlagerung“ ist, ge-

rade auch in meinem Umfeld oder Hinterland. 

Ich finde trotzdem, dass wir den Mut haben soll-

ten, das Ziel zu benennen, das wir mit dem Ver-

fahren haben, und das Ziel des Suchverfahrens 

ist die Endlagerung. Ob man das erreicht oder 

nicht, das wissen wir heute nicht; das ist klar. Es 

kann sein, dass man es rückholen muss, dass es 

nicht funktioniert mit dem Standort, der gefun-

den wird. Aber ich finde, man sollte das Ziel be-

schreiben.  

Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, auch 

noch etwas zu den Castor-Behältern zu sagen, 

weil das jetzt doch ein größerer Diskussions-

punkt geworden ist. Ich sehe außer einer erhebli-

chen Kostenersparnis eigentlich keine Vorteile. 

Klar, man spart sich eine erneute Konditionie-

rung und ein Umpacken. Man hat den Abfall der 

alten Castor-Behälter nicht. Aber für die Lage-

rung, für die Einlagerung und für die Frage Si-

cherheitskonzept - auch, was Stefan Wenzel an-

gesprochen hat: falls eine Bergung tatsächlich 

mal möglich wird oder vorher schon in der Nach-

betriebsphase eine Rückholung nötig wird -, hat 

man nur Nachteile. Doch, man hat nur Nachteile, 

weil es mehr Wärme abstrahlt, weil es - Stefan 

Wenzel hat es benannt - schwerer ist. Das hatte 

ich bis dahin noch gar nicht bedacht.  

Die Castor-Behältnisse sind für die Zwischenla-

gerung konzipiert worden, und an die Zwischen-

lagerung sind ganz andere Anforderungen gestellt 

als an die Endlagerung. Zum Beispiel der Schutz 

vor Flugzeugabsturz oder vor schweren Stürzen 

usw. Der Castor ist deswegen so stabil, weil er al-

len möglichen potenziellen Gefahren widerste-

hen können soll, die im Endlager gar keine Rolle 

spielen. Das ist eine völlige Überauslegung, die 

im Endlager überhaupt nicht benötigt wird, die 

man sich sparen kann und womit man sich eine 

ganze Menge anderer Dinge dann eben auch 

spart.  
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Dann kommt noch dazu, dass das nur für das Me-

dium Salz ist. Ich glaube, Herr Thomauske hat es 

gesagt. Wie haben Sie sich ausgedrückt? Einlage-

rungshöffigkeit? Ein nettes Wort, von der Endla-

gerhöffigkeit her übertragen. Es ist also nicht mit 

Vorteilen dafür ausgestatte, es sei denn für Salz, 

wenn man das klar hätte. Aber solch eine Bot-

schaft sollten wir uns jetzt auch nicht leisten, 

dass man sagt, vielleicht läuft es ohnehin auf 

Salz zu. Insofern verfolgt man das gleichwertig. 

Ich finde, das kann kein gleichwertiger Strang 

sein. Man kann einen Satz dazu formulieren, 

dass Experten dieses und jenes dazu gesagt ha-

ben, aber es sollte von uns aus klar sein, dass es 

kein gleichwertig zu verfolgender Strang ist, 

diese Behältnisse auch für die Endlagerung zu 

nutzen. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. 

Klaus Brunsmeier, bitte. 

Klaus Brunsmeier: Auch ich würde gerne in 

diese Diskussion eingreifen wollen, weil es jetzt 

ja auch massiv gekommen ist. Wenn man das auf 

der Seite 6 von 8 oben liest, dann wird natürlich 

ein Behältertyp nach vorne gestellt. 

(Michael Sailer: Das ist doch schon gestrichen!) 

Nein, nein, nicht gestrichen - oder aber eine Ent-

wicklung von wirtsgesteinsspezifischen Behälter-

konzepten. Wenn man das, was von Ihnen, Herr 

Jäger, gerade diskutiert worden ist, ernst nimmt, 

müsste man eigentlich den ersten Satz so ein-

dampfen, dass er lauten würde: „Aus dieser Situ-

ation ergibt sich aber eine Entwicklung von 

wirtsgesteinsspezifischen Behälterkonzepten.“ 

Das wäre die Logik, wie Sie sie gerade vorgetra-

gen haben, und das würde das auch etwas ent-

spannen, weil hier eine ausschließliche Ausrich-

tung, eine Vorausrichtung oder eine betonte Vo-

rausrichtung auf einen Castor-Behälter gegeben 

ist. Das ist der eine Punkt. Insofern hat Minister 

Wenzel durchaus Recht, noch einmal drauf hin-

zuweisen, dass solche Formulierungen draußen 

entsprechend wahrgenommen werden. 

Was die Endlagerung betrifft, da bin ich auch, 

seitdem ich in dieser Kommission bin, immer 

wieder dabei, darauf hinzuweisen, dass es durch-

aus sehr viele Menschen gibt, die sagen, wir kön-

nen alles tun, und wir müssen vieles tun, um 

eine Lagerung hinzubekommen, damit sie dann 

auch möglichst zu einer Endlagerung wird. Aber 

solange wir in der Phase sind, wo wir Rückhol-

barkeit noch ganz aktiv mitdenken müssen, 

schon immer von Endlagerung zu sprechen, ist 

sehr schwierig und kompliziert. Deswegen ist es 

hier, glaube ich, noch einmal wichtig, das Word-

ing durchzugehen, um diese Problematik entspre-

chend abgebildet dort hinzubringen. 

Auch wenn du sehr lachst, Michael: Ich weiß, in 

welche Richtung du denkst und in welche Rich-

tung du arbeitest. Im Ergebnis ist auf dieser Seite 

der Castor-Behälter benannt, aber alle anderen 

sozusagen „oder aber“. Ich finde, das sind Finger-

zeige oder Hinweise, die wir nicht nötig haben. 

Wenn wir es hier diskutieren, sollten wir es sau-

ber formulieren. Deswegen der Vorschlag, das 

mit Lagerung und Endlagerung noch einmal 

durchzukonjugieren und auf Seite 6 von 8 - je-

denfalls oben - die Vorfestlegung auf den Castor-

Behälter herauszunehmen. 

Vorsitzender Michael Müller: Darf man zwi-

schendurch fragen, ob der Vorschlag oder die 

Formulierung … 

Klaus Brunsmeier: Bei mir im Rechner steht „6 

von 8“, aber ich werde gerade darauf hingewie-

sen, es ist ja noch das Deckblatt davor. 

Vorsitzender Michael Müller: Wie auch immer. 

Klaus Brunsmeier: Das ist also auf Seite 5 oben. 

Vorsitzender Michael Müller: Wir wissen, was 

gemeint ist. Darf man vielleicht als eine Möglich-

keit das ansprechen, was Sylvia Kotting-Uhl ge-

sagt hat, dass man also sozusagen Endlagerung 

als Ziel vertritt, wohl wissend, welche Schwierig-

keiten oder Risiken damit noch verbunden sind? 
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Ich meine, man kann das in einem kurzen Ver-

merk machen. Dann ist das möglicherweise ent-

schärft. Ich finde den Punkt ja berechtigt.  

(Michael Sailer schüttelt den Kopf) 

Entschuldigung, ich finde ihn trotzdem berech-

tigt. Auch wenn du zehnmal den Kopf schüttelst 

- du bist nun nicht für alles zuständig. Man darf 

ja auch mal seine Bedenken äußern, nicht? Jetzt 

bist du aber noch nicht dran, sondern erst Stefan 

Wenzel. 

Min Stefan Wenzel: Begriffe sind manchmal 

schon von großer Bedeutung. Ich sage ganz offen, 

was ich mit diesem Begriff immer assoziiere und 

weshalb er bei mir vielleicht einen so negativen 

Klang hat. Der Begriff „dauerhafte Lagerung“ sagt 

auch: eine dauerhafte Lagerung für die Ewigkeit. 

Er suggeriert nur nicht, dass das irgendwann weg 

ist. Das hat mich an dem Begriff „Endlagerung“ 

immer gestört, dass er suggeriert, dass da ein 

Müll irgendwann verschwunden ist. Der ist ja 

aber nie verschwunden, sondern der bleibt dau-

erhaft dort. Das sagt der Begriff „dauerhafte Lage-

rung“.  

Aber wir lagern ihn an einer Stelle, wo wir hof-

fen, dass wir ihn nie zurückholen müssen. Mit 

dem Begriff „Endlagerung“ ist meine Assoziation 

immer „Endlösung und Konzentrationslager“. 

Das sage ich jetzt hier ein Mal, aber das ist sozu-

sagen das, was das bei mir immer auslöst. Deswe-

gen hat dieser Begriff bei mir einfach einen sehr 

negativen Touch. 

Trotzdem würde ich beide Begriffe verwenden. 

Ich würde einmal am Anfang schreiben, warum 

man das so macht, warum der eine Begriff neut-

raler ist und der andere Begriff seit Jahren einge-

führt ist und auch im Atomgesetz vorkommt. 

Aber wenn wir jetzt versuchen, uns auf einen Be-

griff festzulegen - ich glaube, das ist ein unnöti-

ger Streit. Wir können an einer Stelle mal be-

schreiben, warum und was auch dahintersteckt.  

Vorsitzender Michael Müller: Michael Sailer, 

bitte. 

Michael Sailer: Wir reden hier über ein Kapitel, 

und ich kann nicht in einem Kapitel sämtliche 

Vorbehaltsfußnoten dranmachen, die ich ir-

gendwo habe. Ich kann mit dem gut leben, was 

Stefan Wenzel gerade vorgeschlagen hat, dass wir 

uns irgendwo vorne in einen zentralen Teil dar-

über auslassen. Ich bin dann aber dafür, dass wir 

ganz klar dort in den Kapiteln, wo wir sagen, wir 

reden jetzt über die Endlagerung im Bergwerk, 

auch den Begriff „Endlager“ verwenden. Man 

kriegt wahrscheinlich bei genauerem Nachden-

ken sieben oder acht mögliche Assoziationen hin. 

Man kriegt eben auch die Assoziation hin. Das er-

lebe ich; ich mache ja auch viele Vorträge und öf-

fentliche Diskussionen. Von den normalen Leu-

ten glaubt sowieso fast niemand, dass wir wirk-

lich vorhaben, eine Endlagerung zu machen. Das 

ist nicht nach der Methode „Das schafft ihr 

nicht!“, sondern: „In Wirklichkeit spielt ihr uns 

ein Märchen vor und wollt ohnehin nur die Dau-

erzwischenlagerung.“ Deswegen bin ich so aller-

gisch gegen Begriffe, die dann „Lagerbehälter“ 

heißen, denn das kommt dann ganz assoziativ so-

fort mit. Ich befürchte auch, dass das bei einem 

erheblichen Teil der Bevölkerung so rüber-

kommt.  

Deswegen vorne eine Erklärung - wir haben genü-

gend allgemeine Teile - und hier „Endlagerung“. 

Wir haben auch die ganzen prozessualen Kapitel, 

wo man noch einmal darauf eingehen kann, aber 

hier geht es wirklich um die Entwicklung von 

Endlagerung. 

Ein zweiter Punkt noch. Ich glaube, diesen Vor-

satz auf Seite 5 ganz oben, also vor dem Markier-

ten, kann man noch ein bisschen homogenisieren 

in der Darstellung, also dass einfach mit dem 

Satz rüberkommt: Was die Entwickler entwi-

ckeln, kann man auf alle möglichen Konzepte 

aufsetzen oder neue machen, und wir machen 

keine Präferenz. 
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Vorsitzender Michael Müller: Das ist doch ein 

guter Vorschlag. Da kommen doch schon wir ein 

Stück voran. Herr Kleemann, bitte. 

Dr. Ulrich Kleemann: Die Diskussion hat gezeigt, 

wie schwierig es ist, wenn man in den verschie-

denen Gliederungspunkten immer hin- und her-

springt. Ich wollte nur in Erinnerung rufen, dass 

wir jetzt in Kapitel 6 sind und da die Anforde-

rungen an die Behälter beschreiben, dass aber in 

Kapitel 5 klar definiert wird, welche priorisierte 

Variante wir vorschlagen. Das ist im Kapitel 5.5: 

Priorität Endlagerbergwert mit Reversibilität, 

Rückholbarkeit und Bergbarkeit. Das heißt, in Ka-

pitel 5 sagen wir schon, wir wollen die Endlage-

rung, und beschreiben dann in Kapitel 6, welche 

Anforderungen zu stellen sind.  

Ich würde aber vielleicht zur Klarstellung noch 

einmal sagen, dass man sagt: Anforderungen an 

die Behälter für die priorisieret Variante. Dann ist 

deutlich, was wir meinen, und wir brauchen 

nicht über die Begriffe Endlagerung und Lage-

rung zu streiten. 

Vorsitzender Michael Müller: Prima. Wir ma-

chen dann in Kapitel 5 einen entsprechenden 

Hinweis, und bei dem, wenn wir da wieder sind, 

machen wir einen Verweis: „siehe …“. Dann ist 

das völlig in Ordnung.  

In dem Sinne: Bis wann kann die Geschäftsstelle 

die Überarbeitung hinbekommen?  

(Zuruf von Hubert Steinkemper) 

Nein, wir wollen Ihnen schon gestatten, dass Sie 

heute Abend dabei sind, Herr Steinkemper. Sa-

gen wir, wir versuchen es bis Anfang nächster 

Woche.  

Ich bitte jetzt darum, dass wir Schluss machen, 

weil wir zur Landesvertretung an der Friedrichs-

gracht müssen. 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Wir brauchen 

doch keine Dreiviertelstunde. 

Vorsitzender Michael Müller: Bis da hinten, mit 

Aufräumen und allem? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Können wir 

nicht noch ein Text machen? 

Vorsitzender Michael Müller: Mir ist das egal. 

Von mir aus können wir noch ein Kapitel versu-

chen.  

Herr Steinkemper, machen Sie eines. Aber das 

muss jetzt wirklich unter der Vorgabe erfolgen, 

dass das vergleichsweise schnell durchgezogen 

wird. 

Hubert Steinkemper: Dann, wie gewünscht, noch 

ein kurzer Aufschlag.  

Es geht in der K-Drs. 187 um den Entwurf für den 

Gliederungspunkt 8.8.2: Recht künftiger Genera-

tionen auf Langzeitsicherheit. Das Papier ist von 

der Arbeitsgruppe 2 einvernehmlich verabschie-

det worden. Sie schlägt es so zur Beschlussfas-

sung vor.  

Worum geht es inhaltlich? Ganz schlicht: Lang-

zeitsicherheit ist ein zentrales Element eines 

künftigen möglichen Endlagers, und die Frage ist: 

Wie kann die Langzeitsicherheit auch gerichtlich 

überprüft werden? Die Unterlage legt dar, dass 

diese Überprüfungsmöglichkeiten aufgrund neue-

rer Gesetze auf nationaler, aber auch auf interna-

tionaler Ebene bestehen - Aarhus-Konvention, 

UVP-Gesetz, entsprechend umgesetzt - und dass 

sich auch im StandAG entsprechende Vorschrif-

ten wiederfinden.  

Unter dem Strich stellt dieses Regelungswerk si-

cher, dass die Langzeitsicherheit überprüft wer-

den kann, und zwar gerichtlich überprüft werden 

kann. Von wem? Zum einen von den Umweltver-

bänden, aber - so erweitert es das StandAG - auch 
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von den durch ein mögliches Endlager betroffe-

nen Gemeinden und von den Einwohnern dieser 

Gemeinden. Das ist eine Erweiterung. Im Ver-

gleich zu der früheren Situation, wo man gesagt 

hat, subjektive Rechte können nicht für Langzeit-

fragen, also für künftige Zeiten, geltend gemacht 

werden, ist das unter dem Gesichtspunkt des 

Rechtsschutzes eine zentrale Verbesserung. Das 

ist hier dargelegt.  

Quintessenz: Es besteht kein gesetzlicher Ände-

rungsbedarf. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Brunsmeier, 

bitte. 

Klaus Brunsmeier: Voll d’accord. Das kann ich 

nur unterstützen. Es gibt allerdings noch den 

Hinweis - der war aber zu der Beratung in der AG 

2 noch nicht bekannt oder so noch nicht disku-

tiert -, dass in diesem Sinne natürlich auch das 

Atomgesetz entsprechend angepasst werden 

müsste, weil das dort in dem Sinne noch nicht 

drinsteht. Der Zusatz müsste also noch aufge-

nommen werden.  

Vorsitzender Michael Müller: Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich hatte den beiden Vorsitzen-

den wochenendbedingt erst gestern noch den 

kleinen Vorschlag unterbreitet, dass man die Tat-

sache, dass das Umweltrechtsbehelfsgesetz auch 

auf das Standortauswahlgesetz Anwendung fin-

det, auch noch mit hineinschreibt. Das wäre auf 

Seite 3 irgendwo in den Zeilen 1 bis 4. Weil das 

Umweltrechtsbehelfsgesetz hat bestimmte Vo-

raussetzungen, und die Entscheidungen nach 

dem Standortauswahlgesetz sind sicherlich Ent-

scheidungen, die das Umweltrechtsbehelfsgesetz 

eröffnen. Hier wird nur geschrieben, dass es das 

Umweltrechtsbehelfsgesetz gibt, aber nicht, dass 

es auch auf das Standortauswahlgesetz Anwen-

dung findet. 

Vorsitzender Michael Müller: In Bezug auf Aar-

hus. 

Hartmut Gaßner: Wie haben, wie Herr Steinkem-

per dargestellt hat, aus der Aarhus-Konvention 

abgeleitet, dieses Umweltrechtsbehelfsgesetz in 

Deutschland, das eine Erweiterung darstellt. Vo-

raussetzung ist, dass es überhaupt einschlägig ist. 

Das heißt, es ist nicht für alles, sondern das müs-

sen bestimmte Entscheidungen sein. Diese Ent-

scheidungen sind die nach dem Standortaus-

wahlgesetz. Das könnten wir mit dem nächsten 

Papier noch ein bisschen differenzierter machen. 

Wenn Juristen das lesen, würden sie sagen: „Inte-

ressant zu hören. Aber ist es anwendbar, ja oder 

nein?“ Diese Frage sollte in zwei Sätzen noch be-

antwortet werden. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: Ich hatte mir dieses Detail 

erspart, aber in der Tat könnte man in der Fuß-

note 9 der gerade angesprochenen Unterlage zu-

sätzlich einen Hinweis auf den Gliederungspunkt 

8.8.3 geben, wo diese Verknüpfung ausdrücklich 

geregelt ist. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Jäger, bitte. 

Prof. Dr. Gerd Jäger: Ein anderer Punkt, nur sehr 

kurz: Seite 3, Zeile 28. Wir haben noch das 

Thema Rechtsschutz auf der Tagesordnung und 

müssen das mit der Antwort, wie viel Rechts-

schutz insgesamt in dem Prozess vorgesehen 

wird, noch behandeln. Wir hatten die §§ 17 und 

19. Meine Bitte wäre, in der Zeile 28 auf Seite 3 

die drei Worte „Erweiterung um eine“ in eckige 

Klammern zu setzen, bis wir dieses Thema gelöst 

haben. Dann wird sich herausstellen, ob das eine 

Erweiterung oder eine Verlagerung der Rechts-

schutzmöglichkeit von § 17 nach § 19 ist. Das ist 

ja noch zu beraten. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: In der Sache trifft das zu. 
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Vorsitzender Michael Müller: Dann gehe ich da-

von aus, dass das mit der Fußnote, der Ergänzung 

und Klammer erst einmal so akzeptiert ist.  

Hartmut Gaßner: Ich möchte jetzt nicht pedan-

tisch sein, aber ich meine, man sollte einen sol-

chen Grundgedanken bezüglich der Anwendbar-

keit eines Gesetzes, wenn man gerade ein ganzes 

Kapitel darüber schreibt, nicht in eine Fußnote 

nehmen. 

Vorsitzender Michael Müller: Dann formulieren 

Sie es in den Text hinein. 

Hartmut Gaßner: Ein Satz, ja. Das würde ich 

Herrn Steinkemper vorschlagen. 

Hubert Steinkemper: Okay. Ich hätte den Text 

auch so verstanden, aber das kann nicht schaden. 

Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Alles klar. Sie ma-

chen das also in gemeinsamer Aktivität. 

Jetzt haben wir noch fünf Minuten. Versuchen 

wir es doch noch mal mit K-Drs. 184: Umwelt-

prüfungen im Auswahlverfahren. Herr Bruns-

meier, bitte. 

Klaus Brunsmeier: Wir haben das in K-Drs. 184 

beschrieben. Die müsste also aufgerufen werden. 

Das sind die Umweltprüfungen im Auswahlver-

fahren nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung. Dort wird festgehalten, dass wir 

zweimal eine SUP haben, eine Strategische Um-

weltprüfung und zwar vor der Entscheidung zur 

übertägigen Erkundung und vor der Entschei-

dung zur untertägigen Erkundung, und dass wir 

zum Vorhaben selbst eine Umweltverträglich-

keitsprüfung vor der Standortentscheidung nach 

§ 20 Abs. 2 StandAG haben. 

Darüber hinaus haben wir uns noch mit einer be-

sonderen Regelung beschäftigt, die derzeit im 

Standortauswahlgesetz noch in § 11 steht. In § 11 

ist noch einmal ein Verweis rein deklaratorischer 

Natur auf Rechtsvorschriften, wenn das entspre-

chend grenzüberschreitend stattzufinden hat. Das 

ist in der AG 2 noch einmal umfassend diskutiert 

worden. Wir haben uns darauf verständigt, dass 

grundsätzlich das europäische Recht gilt. Das na-

tionale Recht muss das mindestens einhalten, 

kann aber darüber hinausgehen. Wenn nichts 

drinsteht, gilt eben das europäische Recht ent-

sprechend. Da in § 11 auch noch ein leicht feh-

lerhafter Bezug ist, haben wir uns darauf verstän-

digt, dass wir auf diesen Hinweis in § 11 kom-

plett verzichten können und dass damit vollum-

fänglich die europäische Regelung gelten würde. 

Insofern haben wir hier ein großes Einverneh-

men, dass in der Form SUP und UVP entspre-

chend anzuwenden sind. 

Vorsitzender Michael Müller: Ergänzungen, Herr 

Steinkemper?  

Hubert Steinkemper: Vielleicht erst Herr Gaßner. 

Der hatte sich gemeldet. Dann kann ich vielleicht 

dazu auch noch etwas sagen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Gaßner, bitte. 

Hartmut Gaßner: Ich wollte mir nur erlauben, 

wegen der fortgeschrittenen Zeit alle darauf auf-

merksam zu machen, dass wir im Rahmen der 

Prozessbeschreibung dieses hier wahrnehmen 

müssen. Es gibt eine Strategische Umweltprüfung 

vor der Entscheidung über die übertägige Erkun-

dung, es gibt eine Strategische Umweltprüfung 

vor der Entscheidung zur untertägigen Umwelt-

prüfung, und es gibt die Umweltverträglichkeits-

prüfung zu § 20 Abs. 2. Das ist in das Kapitel 6.3 

und in die Diskussionen über die Beteiligungsfor-

mate natürlich aufzunehmen. Das ist unter ande-

rem auch Frage, wie die Strategische Umweltprü-

fung aufgenommen wird, ob die Strategische Um-

weltprüfung dann im Wege des Stellungnahme-

verfahrens gemacht wird, oder - das wäre noch 

eine Anregung - vielleicht eine weitere Lesung zu 

machen, ob wir uns nicht dazu verstehen wer-

den, dass die Strategische Umweltprüfung, die 
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hier zweimal angesprochen ist, von der Möglich-

keit innerhalb des Gesetzes Gebrauch macht, 

auch den Erörterungstermin vorzuschreiben. 

Wenn man von der Möglichkeit Gebrauch macht, 

den Erörterungstermin für die Strategische Um-

weltprüfung vorzuschreiben, was das Umwelt-

verträglichkeitsprüfungsgesetz ausdrücklich zu-

lässt, hätten wir für die sogenannten Bürgerver-

sammlungen in § 10 eine zusätzliche Funktion.  

Ich rege an, dass wir das noch diskutieren, aber 

jetzt nicht um 18.16 Uhr. Ich wiederhole: Das 

SUP verlangt auf jeden Fall eine Stellungnahme. 

Wir haben in §§ 9 und 10 momentan sowohl das 

Stellungnahmeverfahren als auch die Bürgerver-

sammlung. Wir könnten uns dazu verstehen, weil 

wir eine besondere Transparenz haben wollen, 

ohne Zusätzliches zu schaffen, von der gesetzli-

chen Möglichkeit Gebrauch zu machen, die SUP 

auch über den Erörterungstermin zu machen. 

Ich erinnere daran: Wir haben auch schon den 

Satz drin, dass die Stellungnahmen Gegenstand 

der Bürgerversammlung sein sollten. Dann könn-

ten wir auch die Stellungnahmen im Rahmen der 

SUP aufnehmen. Das würde ich jetzt nicht in die-

ses Papier aufnehmen wollen, aber ich würde 

Ihnen vorschlagen, dass Sie das im Kopf behal-

ten, wenn wir das in einem anderen Zusammen-

hang noch einmal aufrufen. 

Vorsitzender Michael Müller: Herr Steinkemper, 

bitte. 

Hubert Steinkemper: Ich habe vieles im Kopf, 

unter anderem auch dieses, was gerade gesagt 

wurde. Aber ich teile die Auffassung von Herrn 

Gaßner, dass wir diesen speziellen Abschnitt da-

mit nicht zusätzlich befrachten sollten. Insofern 

meine ich, dass es so bleiben sollte, wie es ist. 

Die Punkte sind genannt worden, und das Grun-

delement - europäisches Recht - ist durch das 

UVP-Gesetz umgesetzt, und im UVP-Gesetz sind 

die entsprechenden Regelungen enthalten, die 

europarechtskonform sind. Wenn dieses Gesetz 

nichts Spezielles über UVP-Regelungen sagt, 

dann gilt das allgemeine UVP-Gesetz. Das ist eine 

richtige und zutreffende Vorgehensweise.  

Wir sollten uns davor hüten - das hat Herr Bruns-

meier auch gesagt -, einzelne Vorschriften des 

UVP-Gesetzes spezifisch in Bezug zu nehmen, 

weil dadurch Missverständnisse entstehen könn-

ten: Warum ist gerade diese Vorschrift und in Be-

zug genommen worden und andere nicht? Herr 

Brunsmeier hat darauf hingewiesen: Die in Bezug 

genommen worden ist, ist auch noch mit einem 

Redaktionsversehen in Bezug genommen wor-

den, und zwar in dem Sinne, dass auf einen fal-

schen Paragrafen im StandAG Bezug genommen 

wird. Deshalb: Das UVP-Gesetz gilt, und damit ist 

der Fall eigentlich rein und klar. Danke. 

Vorsitzender Michael Müller: Gibt es weitere 

Anmerkungen zu diesem Teil? Sie haben gesagt 

haben, dass Sie das im Kopf haben, was ja wohl 

bedeutet: Vielleicht an einer anderen Stelle. An-

merkungen? Das ist nicht der Fall. Dann gehe ich 

davon aus, dass wir das entsprechend in der ers-

ten Lesung zur Kenntnis nehmen? Gut. 

Wir haben nur noch ein einziges Papier von der 

Arbeitsgruppe. Sollen wir das auch noch versu-

chen? 

Vorsitzende Ursula Heinen-Esser: Ja. 

Vorsitzender Michael Müller: Dann versuchen 

wir das. Aber dann müssen wir wirklich beeilen. 

Sind die Autos denn schon bestellt? Sonst wird 

es ein bisschen knapp. 

Hubert Steinkemper: Die Unterlage ist relativ 

knapp, sodass ich davon ausgehe, jeder konnte 

sie lesen. K-Drs. 185: Standortauswahl und 

Raumordnung. Die Kernfrage war: Bedarf es zu-

sätzlicher Regelungen in Ergänzung zum       

StandAG, die sich mit Standortauswahl unter 

Raumordnungsgesichtspunkten befassen? Der Be-

fund, der hier vorgeschlagen wird, ist: Es bedarf 

keiner zusätzlichen Regelungen, mit der Maß-
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gabe, dass, wie es zum Beispiel in § 28 Netzaus-

baubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz vor-

gesehen ist, im StandAG eine entsprechende 

Klarstellung vorgenommen wird, dass dieses 

StandAG das Raumordnungsverfahren mit regelt 

und Regelungsgegenstand ist und dass dem keine 

gesonderten - insbesondere landesrechtlichen - 

Raumordnungsvorschriften entgegenstehen.  

Das hat einen zusätzlichen Hintergrund, Stich-

wort: Bauleitplanung. Man kann sich ja vorstel-

len, dass möglicherweise eine Situation ent-

stünde, in der die Dinge, wenn sich ein mögli-

cher Standort konkretisiert, mit Bauleitplanung 

entsprechend begleitet werden. Ich drücke mich 

neutral aus. Das sollte regulatorisch nicht mög-

lich sein. Das StandAG gibt Maß, keine andere 

Regelung. Das wird klargestellt durch eine dem § 

28 NABEG nachempfundene Vorschrift. 

Vorsitzender Michael Müller: Vielen Dank. Er-

gänzungen, Herr Brunsmeier? Gibt es dazu Wort-

meldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann 

haben wir das auch in erster Lesung so behan-

delt. Vielen Dank.  

Morgen kommen wir zu den Teilen, die wir 

heute entweder verschoben haben, oder zu dem 

Rest. Das ist vor allem die Frage der Vorlage der 

Geschäftsstelle. Herzlichen Dank. Die Autos war-

ten unten. 

(Ende: 18.23 Uhr) 

Die Vorsitzenden  
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Beschlüsse 
 
 

 
Abstimmungen in dritter Lesung über Berichtsteilentwürfe 
 
Der in der 23. Sitzung gefasste Beschluss zur Abstimmung über Berichtsteilentwürfe 
wird wie folgt abgeändert: 
 
Künftig wird in dritter Lesung eines Berichtsteilentwurfs sowohl ein Meinungsbild der 
Gesamtkommission eingeholt als auch ein Beschluss der stimmberechtigten Mitglieder 
aus Wissenschaft und Gesellschaft unter Beachtung der 2/3-Mehrheit herbeigeführt. 
 
Die Ergebnisse in dritter Lesung stehen unter dem Vorbehalt eventueller Änderungen 
im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie von Änderungen im Kontext mit anderen 
Berichtsteilen und sind in den Gesamtbericht einzuarbeiten. 
 
Am Ende wird eine Gesamtabstimmung über den Bericht insgesamt vorgenommen. 
 
 
 
Online-Kommentierung 
 
Die Möglichkeit zur Online-Kommentierung von Berichtsteilsentwürfen soll über 
Anfang Mai 2016 hinaus verlängert werden. 
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Zum weiteren Umgang mit den vorliegenden Berichtsteilentwürfen 
 
 
 
 
Aufnahme in den Gesamtberichtsentwurf und die Online-Kommentierung 
 
Berichtsteil B – Kap. 2.2.4+5 „Ende der Produktion / Zwischenlager“ (K-Drs. 188b) 
Berichtsteil B – Kap. 3  „Das Prinzip Verantwortung“ (K-Drs. 203a) 
Berichtsteil B – Kap. 4.4.1-3 „Nationale Erfahrungen“ (K-Drs. 168a) 
Berichtsteil B – Kap. 5  „Entsorgungsoptionen“ (K-Drs. 160a)  -ohne 5.6- 
Berichtsteil B – Kap. 5.4    Einleitung zu „Optionen“ (K-Drs. 197) 
Berichtsteil B – Kap. 5.4.3 „Tiefe Bohrlöcher“ (K-Drs. 198) 
Berichtsteil B – Kap. 6.4.6 „Prozess- und Endlagermonitoring“ (K-Drs. 199) 
Berichtsteil B – Kap. 6.5.1 „Sicherheitsuntersuchungen“ (K-Drs. 195) 
Berichtsteil B – Kap. 6.5.8 „Sozioökonomische Potentialanalyse“ (K-Drs. 200) 
Berichtsteil B – Kap. 6.7  „Anforderungen an Behälter“ (K-Drs. 201) 
Berichtsteil B – Kap. 8.8.2 „Langzeitsicherheit“ (K-Drs. 187) 
Berichtsteil B – Kap. 8.8.3 „Umweltprüfungen“ (K-Drs. 184) 
Berichtsteil B – Kap. 8.8.4 „Raumordnung“ (K-Drs. 185) 
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Aufgaben 
 
 
 

Auftrag aus Erledigung 

Aktualisierung der Datenbasis bezüglich Kristallin- 
und Salzstudie. (BGR in Abstimmung mit AG 3) 

8./9. Sitzung 
19.01.2015 / 
02.02.2015 

In Bearbeitung 

Empfehlung zur Schaffung von mehr Rechtsklarheit in 
Bezug auf die Regelungen der Strahlenschutzverord-
nung sowie zur langfristigen Verfügbarkeit von Einzel-
daten über die Zusammensetzung, Struktur und Menge 
der in der Abfallbilanz aufgeführten radioaktiven Ab-
fallstoffe (bis April). (FF AG 3) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

In Bearbeitung 

Klärung von Detailfragen in Bezug auf die Zusammen-
setzung, Struktur und Menge der in der Abfallbilanz 
aufgeführten radioaktiven Abfallstoffe 
(„Wenzelfragen“) (BMUB) 

8. Sitzung 
19.01.2015 

In Bearbeitung 

Klärung, ob im Hinblick auf die Beteiligung gem.  
§ 11 StandAG die Entscheidungsgrundlagen nach § 4 
Abs. 2 Nr. 2 StandAG vollumfänglich in die eigene 
Aufgabenhoheit fallen. (Mitglieder von Landesregie-
rungen, die der Kommission als ordentliche oder stell-
vertretende Mitglieder angehören) 

11. Sitzung 
20.04.2015 

 

Befassung mit der Debatte zur Erforderlichkeit einer 
Nachrüstung der Zwischenlager mit „Heißen Zellen“ 
(vgl. Schreiben MdB Zdebel, K-Drs. 109). (AG 3) 

13. Sitzung 
03.07.2015 

 

Benennung im Hinblick auf den Kommissionsbericht 
klärungsbedürftiger Begriffe (Arbeitsgruppen) 

14. Sitzung 
04.07.2015 

In Bearbeitung 

Prüfung, wie Berichterstattung/Erläuterung des Kom-
missionsberichts in der Zeit nach Ende der Kommissi-
onstätigkeit organisiert/ermöglicht werden kann. (Mit-
glieder des Bundestages und der Landesregierungen) 

14. Sitzung 
04.07.2015 

 

Prüfung einer möglichen Integration von 
Sicherheitsanforderungen unmittelbar in das 
StandAG bzw. Aufnahme einer entsprechenden 
Verordnungsermächtigung. (AG 2 + 3) 

17. Sitzung 
19.11.2015 

In Bearbeitung 

Entwicklung eines „Pflichtenhefts für die Überarbei-
tung der Sicherheitsanforderungen“. (AG 3) 

17. Sitzung 
19.11.2015 

In Bearbeitung 

Klärung des Umgangs mit „offenbleibenden Fragen“ 
im Kontext der Erarbeitung von Vorschlägen für ein 
mögliches Übergangsgremium für die Zeit zwischen 
dem Ende der Tätigkeit der Endlagerkommission und 
der Tätigkeitsaufnahme des Nationalen Begleitgremi-
ums. (AG 1) 

17. Sitzung 
19.11.2015 

In Bearbeitung 
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Beratung über notwendige Folgeänderungen im 
StandAG, die sich ggf. aus der von der Kommission 
beschlossenen Definition „Standort mit best- 
möglicher Sicherheit“ ergeben könnten. (AG 2) 

20. Sitzung 
21.01.2016 

In Bearbeitung. 

Vorbereitung der Anforderungen 9 und 12 aus Kapitel 
5.3.3 und 5.3.6 der Drucksache K-Drs. 157 (Deckge-
birge) als Beschlussvorlage für die 23. Sitzung der 
Kommission. (AG 3) 

21. Sitzung 
22.01.2016 

In Bearbeitung 

Darstellung wie die in der Salz-, Ton- und Kristallin-
studie der BGR verwendeten Karten zu Stande gekom-
men sind und welche Kriterien und Ausschlusskrite-
rien zu Grunde gelegten wurden (BGR). 

23. Sitzung 
14.03.2016 

 

Beratung über den Zugang zu geologischen Daten aus 
kommerziellen Erkundungen im Rahmen des Standort-
auswahlverfahrens sowie allgemein über den Informa-
tionszugang im Standortauswahlverfahren (AG 2). 

23. Sitzung 
14.03.2016 

In Bearbeitung. 

Beratung über die verfügbaren Daten und den Umgang 
mit Datenlücken; ggf. zusätzliches Kapitel für den End-
bericht (AG 3). 

23. Sitzung 
14.03.2016 

In Bearbeitung. 

Beratung über den frühzeitigen Zugriff auf die gemäß 
K-Drs. 161a zu Dokumentationszwecken zu sichernden 
Daten (AG 2). 

23. Sitzung 
14.03.2016 

In Bearbeitung. 

Prüfung der Möglichkeiten für eine Verlängerung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Kommissionsbericht 
über den 30. Juni 2016 hinaus und Bericht in der 
nächsten Sitzung der Kommission (Berichterstatter). 

24. Sitzung 
04.04.2016 

In Bearbeitung. 

 
 


